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Mehr als 5 000 Nachwuchssportler 
im Alter von 3 bis 18 Jahren kämpfen 
rund um das Haupt-Wettkampfwo-
chenende vom 9. bis 11. Juni bei der 
Sparkassen-Lipsiade um die begehrten 
Medaillen. Bei den 24. Kinder- und 
Jugendsportspielen stehen in 32 Sport-
arten Wettbewerbe und Turniere auf 
dem Programm. Auch Jugendliche aus 
Leipzigs Partnerstädten Herzliya und 
Kiew sind wieder mit dabei. Die 12- bis 
16-Jährigen nehmen an Wettbewerben 
im Judo und in der Leichtathletik teil. 
Aber auch die Stadt werden sie ken-
nenlernen. So gibt es am 9. Juni einen 
Empfang im Neuen Rathaus. Bei einer 
Führung auf den Turm können sie ihre 
Fitness beweisen und anschließend 
die Aussicht über Leipzig genießen. 

Junge Sportler 
treten an

Voller Einsatz beim Feldhockey: Die 
Mannschaften küren am 10. Juni ihre 
Besten.   Foto: Ch. Modla/Stadtsportbund

Bachfest bringt Leipzig zum Klingen
120 Veranstaltungen unter dem Motto „Ein schön new Lied – Musik und Reformation“

Namhafte Bach-Interpreten live erleben: In der Reihe „Bach Open Air“ musizieren Stars wie Cameron Carpenter bei frei-
em Eintritt auf dem Markt.                                                                                                        Foto: Bachfest Leipzig/Gert Mothes

Vom 9. bis 18. Juni lockt 
das Bachfest wieder tau-
sende Musikliebhaber aus 
aller Welt nach Leipzig. 
Im 500. Jubiläumsjahr der 
Reformation stehen Mar-
tin Luthers „schöne newe 
Lieder“ im Zentrum des 
Programms, fanden doch 
die Choräle Luthers viel-
fach Eingang in die Kom-
positionen des berühmten 
Thomaskantors.

Martin Luther stellte die 
Musik in eine Reihe mit 
der Theologie, erhob das 
deutschsprachige geistli-
che Lied zu einem festen 
Bestandteil seines refor-
matorischen Programms 
und des Gottesdienstes. 
Neben der Verarbeitung 
von Luther-Chorälen aus der 
Feder Johann Sebastian Bachs 
erklingen weitere „schöne 
newe Lieder“ aus vier Jahr-
hunderten, darunter Werke 
von Bachs Vorgängern, Zeit-
genossen und Nachfolgern 
bis hin zu Felix Mendelssohn 
Bartholdy. In einem weiteren 
thematischen Schwerpunkt 
wird Claudio Monteverdi 
als Innovator der abendlän-
dischen Musik und wesent-
licher Mitbegründer der 
Oper anlässlich seines 450. 
Geburtstages geehrt. Insge-

samt stehen 120 Veranstal-
tungen auf dem Programm.

„Die Musikgeschichte 
wäre nicht nur in Mittel-
deutschland ohne die Refor-
mation und Martin Luthers
Liebe zu ‚Frau Musica‘ 
anders verlaufen. Auch gro-
ße Teile von Johann Sebastian 
Bachs OEuvre sähen anders 
aus“, erläutert Dr. Alexander 

Steinhilber, geschäftsführen-
der Intendant des Bachfestes 
Leipzig. „Es ist uns gelungen, 
ein künstlerisch herausra-
gendes Programm zu gestal-
ten, das Bachs musikalisches 
Schaffen im Kontext des 
Reformationsjubiläums auf 
vielfältige Weise an Origi-
nalschauplätzen erlebbar 
macht.“

Traditionell eröffnet wird 
das Bachfest mit einem 
Konzert des Thomanercho-
res unter der Leitung von 
Kantor Gotthold Schwarz 
(9. Juni). Bevor der Dresd-
ner Kammerchor und das 
Gewandhausorchester unter 
der Leitung von Herbert 
Blomstedt das Festival mit 
der Messe in h-Moll beschlie-

ßen (18. Juni), musizieren 
namhafte Ensembles und 
Künstler wie Sir John Eliot 
Gardiner, Jordi Savall, das 
Drottningholm Baroque 
Ensemble, Sir András Schiff, 
Concerto Melante, Joanne 
Lunn, die Rheinische Kanto-
rei und viele weitere.

Das Hauptprogramm in 
den Kirchen und Konzert-

sälen wird auch in diesem 
Jahr von Bach-Bearbeitun-
gen bekannter Künstler 
aus Klassik und Jazz unter 
freiem Himmel fl ankiert. Zu 
kostenfreien Konzerten auf 
dem Leipziger Markt wer-
den der Organist Cameron 
Carpenter (9. Juni), das Duo 
Rantala & Wakenius und das 
Joshua Redman Trio (10. Juni) 
sowie die Funk-Formation 
Nighthawks (11. Juni) erwar-
tet. Weitere Jazz-Highlights 
bieten zu später Stunde 
Clubs wie das Spizz und das 
UT Connewitz. Für Kinder, 
Familien und für Schüler 
gibt es zudem fantasievolle 
Konzerte und Mitmachver-
anstaltungen.

Begleitet wird das Festival 
mit Vorträgen und Konzert-
einführungen, erstmals im 
Übrigen auch in englischer 
Sprache. Eine während des 
Festivalzeitraums gezeig-
te Kabinettausstellung im 
Bach-Museum Leipzig the-
matisiert „Glaubenswelten“ 
in der ersten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts in Leipzig und 
geht Berührungspunkten 
Johann Sebastian Bachs mit 
unterschiedlichen Konfessi-
onen nach. 

Heiraten jetzt auch in den Kasematten

Hat seinen ganz eigenen Charme: der neue Trauraum in den unterirdischen Kasematten. Die kön-
nen ab sofort für Hochzeiten und Veranstaltungen genutzt werden.  Foto: Stadt Leipzig/Quester

Gewölbe unter dem Rathaus nach Sanierung freigegeben / Erste Trauung am 2. Juni

Heiraten acht Meter unter 
der Erde – diesen unge-
wöhnlichen Wunsch erfüllt 
das Leipziger Standesamt 
ab sofort in den Kasematten 
unterhalb des Neuen Rat-
hauses und des Burgplatzes. 
Am 2. Juni hat sich das erste 
Brautpaar in den sanierten 
und umgebauten Gewölben 
das Ja-Wort gegeben. 90 Per-
sonen fi nden hier Platz, der 
Tisch für die Eheschließung 
wurde extra angefertigt: In 
Anlehnung an die frühere 

Nutzung des Gewölbes als 
Weinlager liegt eine mas-
sive Holzplatte auf zwei 
hölzernen Weinfässern.  In 
den Räumen herrscht eine 
Temperatur von  rund 10 
Grad Celsius, im Sommer 
wie im Winter. 

Die Kasematten, einst 
zu Verteidigungszwecken 
errichtet, sind die Reste 
der Pleißenburg aus dem 
13. Jahrhundert, die bis 
zu ihrem Abriss 1897 an 
diesem Ort stand. Ihre 

historische Stunde feierte 
die Burg 1519 mit der Dis-
putation zwischen Martin 
Luther und Johannes Eck. 
In den 1990er-Jahren wären 
die Gewölbe beinahe dem 
Neubau der Tiefgarage 
unter dem Burgplatz  zum 
Opfer gefallen. 

In die Sanierung der 
Kasematten fl ossen 520 000 
Euro, refi nanziert werden 
die Kosten über Trau-Ge-
bühren und die Vermietung 
der Räume. 

Grünau wird zur Bühne

Im Botanischen Garten der Universität 
Leipzig, Linnéstraße 1, wird am 16. Juni 
die Ausstellung „Garten fi ndet Stadt“ 
eröffnet. Dazu sind von 13 bis 18 Uhr 
alle Leipziger herzlich eingeladen. Die 
Schau zeigt, wie jeder – gerade in der 
Stadt – grüne Vielfalt selbst erschaffen 
kann. Es gibt Tipps für Balkon, Flach-
dach und Kleingarten. 

„Garten fi ndet Stadt“ 
wird eröffnet  

Die Stadt Leipzig lobt 2017 zum 
zehnten Mal den Architekturpreis 
zur Förderung der Baukultur aus. Er 
würdigt beispielhafte bauliche Leis-
tungen und wird an Bauherren und 
Architekten verliehen, deren Bauten 
ab 2014 in Leipzig fertig gestellt wur-
den. Einreichungsschluss ist der 11. 
August. Weitere Informationen gibt 
es auf Seite 8. 

Stadt schreibt 
Architekturpreis aus

Oberbürgermeister Burkhard Jung lädt 
am 13. Juni zu seiner Bürgersprech-
stunde in Schönefeld ein. Sie beginnt 
18 Uhr im Bürgerhaus, Ossietzkystraße 
22. Dort startet bereits um 17 Uhr ein 
Rundgang durch den Ortsteil über die 
Lazarusstraße, Gorkistraße, Volksgar-
tenstraße, Schulzeweg, Stöckelstraße 
und Clara-Wieck-Straße. Vor Ort 
möchte sich Jung über Entwicklungen 
und Probleme sowie die Anliegen und 
Lösungsvorschläge der Bürgerinnen 
und Bürger informieren. 

OBM-Sprechstunde 
in Schönefeld

Was Leipzigs größter Stadt-
teil kulturell zu bieten hat, 
beweist ab 10. Juni wieder der 
Grünauer Kultursommer. Zu 
zahlreichen Ausstellungen, 
Konzerten, Lesungen, Som-
merkino, Tanz und Theater 
sind während der drei Festi-
valmonate nicht nur Einhei-
mische, sondern auch Gäste 
aus Nah und Fern herzlich 
willkommen. Feierlich eröff-
net wird der Kultursommer 
am 10. Juni um 17 Uhr durch 
Kulturbürgermeisterin Dr. 
Skadi Jennicke im Theatrium. 
Dort präsentiert im Anschluss 
der Großstadtkinder e. V. die 
Premiere seines Theaterstü-
ckes „Ein Zipfel Glück“, eine 
Geschichte über Glauben und 
die Suche nach dem Glück 
(weitere Vorstellungen: 11. 
und 17. Juni, 16. und 17. Sep-
tember, jeweils 16 Uhr). 

Ein besonderer Höhe-
punkt wartet im Juni wäh-
rend der Jüdischen Woche 
auf die Besucher. Am 23. 
Juni um 19.30 Uhr lädt das 
Martin Weiss World Sinti 
Jazz Ensembles in die Paulus-
kirche ein zu seinem Konzert 
„Seelenverwandte? Gipsy 
meets Yiddish“. 

Nach dem Sommertheater 
vor der Sack´schen Villa im 
Robert-Koch-Park im ver-

gangenen Jahr wird es 2017 
erstmals gelingen den Park 
für ganze zwei Wochen aus 
seinem Dornröschenschlaf 
zu erwecken. Vom 24. Juni 
bis 9. Juli gibt es „Kultur 
und Kunst im Schlosspark“ 
mit Sommertheater, Poetry 
Slam, Kinderaktionen, Ope-
rettenkonzerten, Kino und 
vielem mehr. 

Auf das Schönauer Park-
fest mit seinen musikalischen 
und kulturellen Angeboten 
kann sich die ganze Familie 
vom 17. bis 20. August freuen. 

Ebenfalls musikalisch 
geht es am 2. September 
zu. Von 15.30 bis 18 Uhr ist 
das Gewandhausorchester 
mit seinen Ensembles im 
Allee-Center zu Gast. Im 
Anschluss werden die 1. 
Leipziger Tastentage eröffnet, 
die vom 2. bis 10. September 
an vielen Orten im Leipziger 
Westen zum Entdecken, Aus-
probieren und Musizieren 
einladen. 

Der Grünauer Kultur-
sommer wird organisiert 
vom städtischen Kulturamt, 
dem Komm-Haus und dem 
Großstadtkinder e. V. 

Kultursommer beginnt am 10. Juni

Magazin Leipziger Leben 
Wachstum: Heft 3/2017 thematisiert 
das Wachsen der Stadt 
und dessen Auswirkungen

Trauräume 
in Leipzig

Großer / kleiner Trauraum 
im Stadthaus
• 30 bzw. 14 Personen
• Mo., Mi.-Fr. / 
        Sa. nach Absprache
Ratsplenarsaal
• ca. 50 Personen
• Mai-September an fest-

gelegten Terminen
Kasematten
• ca. 90 Personen
• 2. Freitag im Monat
• 200 Euro
Mendelssohnhaus
• ca. 50 Personen
• 3. Freitag im Monat
• 350 Euro
Bach-Museum
• bis zu 60 Personen
• 2. Freitag im Monat
• 350 Euro
Hacienda Cospudener See
• bis zu 50 Personen
• 3. Freitag im Monat
• 375 Euro
Gohliser Schlösschen
• ca. 70 Personen
• 1. und 4. Freitag und 

Samstag im Monat
• 420 - 490 Euro

www.bachfest
leipzig.de

www.leipzig.de/
gruenauer-kultur
sommer

Rund 1 800 Paare geben 
sich in Leipzig pro Jahr das 
Ja-Wort. Möglich ist das in 
folgenden Trauräumen:

wieder 
gen 

http://www.bachfestleipzig.de
http://www.leipzig.de/gruenauer-kultursommer


Vorhang auf im Grünen
Leipzigs Theatermacher locken im Sommer ins Freie

Sind beim Feinkost-Sommertheater dabei: Die Theatergruppen Theater light und Il Comico präsentieren ab 30. Juli, 19 Uhr, ihr Stück 
„Max & Moritz aka Thelma & Louise“. Es spielen Anne Rab und Katja Fischer.                                                                Foto: Armin Zarbock

Im Sommer zieht es Leipzigs 
Theatermacher raus aus den 
Sälen und rein ins Grüne. 
Zahlreiche Ensembles war-
ten mit einem abwechs-
lungsreichen Angebot für 
jeden Geschmack auf. Herz-
ergreifendes, Tierisches und 
auch Science Fiction stehen 
da auf dem Programm.

Den Auftakt machte das 
Schauspiel Leipzig bereits 
Ende Mai im Hof des Gohli-
ser Schlösschens. Bis in den 
September hinein wird hier an 
24 Abenden „Der Streit“ von 
Pierre Carlet de Chamblain 
de Marivaux aufgeführt, eine 
zauberhafte Komödie über 
die Irrungen und Wirrungen 
der Gefühle. Ab dem 30. Juni 
ist das Schauspiel zudem 
im Leipziger Zoo zu Gange. 
Dort bringt es Erich Kästners 
„Die Konferenz der Tiere“ 
als Zusammenspiel von Pup-
pen- und Objekttheater sowie 
Schauspiel und Musik auf die 

Bühne – ein Erlebnis für die 
ganze Familie.

Nicht minder familien-
freundlich präsentieren das 
Knallthater, Theater light 
und Gäste vom 18. Juni bis 
31. August das Sommer-
theater-Festival auf dem 
überdachten Hof der Fein-
kost. In diesen elf Wochen 
sind elf verschiedene Stücke 
in über 70 Vorstellungen zu 
sehen, darunter „Moby Dick“, 
„Ein Sommernachtstraum“, 
„Münchhausens Abenteu-
er“ und „Der eingebildete 
Kranke“. Neben den Auffüh-
rungen um 19 Uhr stehen an 
ausgewählten Sonntagen um 
11 Uhr Kindervorstellungen 
auf dem Programm. 

Erwähnt sei im sommerli-
chen Theaterreigen auch die 
Kulturwerkstatt Kaos. Am 23. 
Juni erlebt das Bühnenstück 
„Nie wieder schön“ seine 
Uraufführung und vereint 
dabei mehrere Genres: Es ist 
eine Sci-Fi-Tragikkomödie, 

absurdes Theater, Famili-
endrama, vor allem aber 
ein Stück über die Diktatur 
der schönen Oberfläche.  
Komplettiert wird die Auf-
führung mit einer multime-
dialen Bühneninstallation, 
die unter Anleitung der 
Künstlerin Sophie Uchman in 
Workshops mit Jugendlichen 
entsteht. Als zweite Inszenie-
rung ist ab 4. August Arthur 
Schnitzlers lasziver „Reigen“ 
– nach der Uraufführung 1920 
ein Skandal und bis 1982 als 
Bühnenstück verboten – zu 
sehen. 

Auf dem Gelände des 
Grassimuseums zeigen die 
Studierenden des Schauspiel-
instituts „Hans Otto“ der 
Hochschule für Musik und 
Theater „Felix Mendelssohn 
Bartholdy“vom 30. Juni bis 
9. Juli Maurice Maeterlincks 
„Der blaue Vogel“. Es ist 
eine zarte Geschichte über 
das Leben, das Erwachsen-
werden, die Suche nach dem 

Glück und die Kraft der 
Fantasie – ein Stück gewisser-
maßen auch über das Theater 
selbst. 

Nicht vergessen werden 
soll das Theater Pack, das über 
den Sommer mit der „Pension 
Schöller“ beim bereits erwähn-
ten Feinkost-Festival aufspielt. 
Zudem bringt das Ensemble 
Shakespeares „Ein Sommer-
nachtstraum“ auf die Bühne 
des Felsenkeller-Biergartens 
(8. und 10. Juni) sowie des 
Schlosses Schönefeld (11. Juni).

 Ebenfalls in einer Sommer-
nacht spielt das Stück „Die 
Schöne und das Biest“, zu 
dem das Unternehmen Bühne 
ab 8. Juli ins Gohliser Schlös-
schen einlädt. Die Besucher 
erwartet eine wundersame 
und komische Geschichte 
über Liebe, Selbstzweifel und 
Größenwahn.

Spielpläne sowie Informa-
tionen zum Ticketvorverkauf 
gibt es auf den Internetseiten 
der jeweiligen Theater. 

Kultur / Soziales
Leipziger Amtsblatt
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 Glückwünsche

Die Glückwünsche der Stadt-
verwaltung gingen an fol-
gende Jubilare der Monate 
Mai und Juni: Ihr 100-jähri-
ges Jubiläum feierten Johan-
na Pöhlmann (29. Mai), Her-
ta Vogler (2. Juni) und Ilse 
Jentzsch (2. Juni). Charlotte 
Ernst (22. Mai) kann auf 103 
Lebensjahre zurückblicken. 
Käthe Stehle (25. Mai) be-
ging ihren 104. Ehrentag. 

Die Stadt
gratuliert 

Engagement würdigen und Impulse geben
Leipzig verleiht zum neunten Mal den Familienfreundlichkeitspreis

Glückliche Gesichter beim 
Nachbarschaftsprojekt in der 
Dresdner Straße 59, dem 
Gewinner des diesjährigen 
Familienfreundlichkeitsprei-
ses: In einem Pfarrhaus ist ein 
großzügiger Treffpunkt für 
die Nachbarschaft entstan-
den. Das anfangs organisierte 
Mitbring-Abendessen erwei-
terte sich in Eigenregie der 
Nutzer rasch zu einer ganzen 
Palette von Veranstaltungen. 
Ob Erzähl-Café mit leckerem 
Kuchen, Spieleabend, Winter-
spielplatz, lebendiger Weih-
nachtskalender oder Haus-
aufgabenhilfe für Migranten-
kinder – mit ihren Angeboten 
wurde die „Dresdner 59“ zu 
einem offenen Ort für alle Men-
schen – unabhängig von Alter, 
Herkunft oder Konfession. Das 

Preisgeld in Höhe von 2 000 
Euro fi ndet hier sicherlich eine 
gute Verwendung. Der zweite 
Preis ging an den GeyserHaus 

e.V., den dritten erhielt das 
Puppentheater Sterntaler. 
Über den Preis der Kinderjury 
freute sich das Café „homeLE“. 

Die Sonderpreise für familien-
freundliche Unternehmen gin-
gen an „Zweirad-Woj“ und die 
Exxeta GmbH. Die Anwältin 
Sylvia Gatz konnte sich über 
einen Sonderpreis freuen.

„Wir wollen beispielge-
bendes Engagement für eine 
familienfreundliche Stadt 
würdigen und in den Fokus 
der Öffentlichkeit rücken. 
Gleichzeitig möchten wir aber 
auch Impulse geben und neue 
Entwicklungen anstoßen, die 
die Lebens- und Arbeitswelt 
für Familien in Leipzig unter-
stützen“, so Oberbürgermeis-
ter Burkhard Jung.

Unterstützt wird der Fami-
lienfreundlichkeitspreis, der 
in diesem Jahr zum neunten 
Mal verliehen wurde, durch 
die Leipziger Gruppe. 

Schauspiel-Saison 
„Angst oder Liebe“

Mit „Angst oder Liebe“ startet 
das Schauspiel Leipzig im 
September in die neue Spiel-
zeit. 26 Premieren und 19 Wie-
deraufnahmen versprechen 
ein vollgepacktes, spannendes 
Programm.

Gleich am 1. September geht 
es los. Doch diesmal nicht mit 
einem Tag der offenen Tür 
– nein, diesmal lädt das The-
aterfest „Himmel und Hölle“ 
ab 19 Uhr zu einer Nacht der 
offenen Tür ein. 

85 Jahre nach der Urauf-
führung in Leipzig ist am 
16. September „Kasimir und 
Karoline“ von Ödön von Hor-
váth der Bühnenauftakt in die 
neue Saison. Es passt wunder-
bar ins Spielzeit-Motto, denn 
„Und die Liebe höret nimmer 
auf“ hat Horváth dem Stück 
vorangestellt. Aufstiegswillen 
und Abstiegsängste, Sehnsucht 
nach Nähe versus Kälte der 
Karriere – das Thema ist auch 
heute im 21. Jahrhundert ganz 
aktuell.

Fast am Ende der Spielzeit, 
am 26. Mai 2018, steht mit 
Rainer Werner Fassbinders 
„Angst essen Seele auf“ noch 
einmal ein hochkarätiges Stück, 
das perfekt das Saison-Motto 
umsetzt, auf dem Spielplan. 
Regisseur Nuran David Calis 
hat den aktuellen Stoff über 
alltäglichen Rassismus und den 

„fremden Blick“ von der Lein-
wand auf die Bühne gebracht. 

Die neue Spielzeit bringt 
dem Schauspiel nun endlich 
auch seine neue Zweitspiel-
stätte „Diskothek“. Im Okto-
ber ist der 4,6 Millionen Euro 
teure Umbau fertig und wird 
am 16. November mit Elfriede 
Jelineks „Wolken.Heim“ eröff-
net. Regie führt Schauspiel-In-
tendant Enrico Lübbe. Die 
„Diskothek“ soll sich künftig 
vorrangig deutschsprachigen 
Uraufführungen widmen und 
junge Autoren langfristig 
fördern. Bestes Beispiel dafür 
ist „Eigentlich müssten wir 
tanzen“ von Heinz Helle, ein 
Auftragswerk des Schauspiels, 
das am 18. Januar 2018 Premie-
re feiert.

Knapp 120 000 Zuschauer 
hatte das Haus in der ver-
gangenen Saison, berichtet 
Verwaltungsdirektor Daniel 
Herrmann. Mit einer Auslas-
tung von rund 80 Prozent ist 
das Schauspiel wieder fest in 
der Stadt verankert. Besonders 
stolz ist Intendant Lübbe, dass 
sein Haus vom Deutschen Büh-
nenverein ausgewählt wurde, 
hier am 3. November den The-
aterpreis „Der Faust“ zu ver-
leihen. „Enrico Lübbe und das 
Schauspiel liegen künstlerisch 
im Herzen der Stadt“, ist denn 
auch Kulturbürgermeisterin Dr. 
Skadi Jennicke des Lobes voll. 

Die „Revue der kleinen Dinge“ 
des Seniorenspielclubs „Die 
Spielfreudigen“ feiert am 9. 
Juni um 19 Uhr in der Diskothek 
des Schauspiel Leipzig in der 
Bosestraße ihre Premiere. Eine 
weitere Vorstellung beginnt 
zur gleichen Zeit am Folge-
tag. „Bei diesem neuen Stück 
haben wir uns dem Objekt-
theater genähert“, berichtet 
die künstlerische Leiterin 
Jennifer Gaden. „Wir haben 
versucht, die Dinge, die uns 

täglich umgeben, zum Leben 
zu erwecken“. Der Spielclub, 
eine Kooperation von Volksso-
lidarität und Schauspiel, trifft 
sich regelmäßig donnerstags 
um 9 Uhr im Seniorenbüro Alt-
West, Saalfelder Straße 12, zum 
gemeinsamen Theaterspiel. 
Neue spielfreudige Senioren 
sind immer willkommen, Vor-
kenntnisse nicht erforderlich. 
Bei Interesse: Tel. 12 684 95 
oder E-Mail: jennifer.gaden@
schauspiel-leipzig.de. 

Spannend und erlebnisreich 
– so sollten Ferien sein. Mit 
dem 37. Sommerferienpass 
ist das auch in diesem Jahr 
für Schülerinnen und Schüler 
der Stadt kein Problem. Etwa 
200 Kooperationspartner aus 
der Jugendarbeit, dem Sport-, 
Kultur- und Freizeitbereich 
haben mehr als 1 000 Ange-
bote vorbereitet, die darauf 
warten, von den Kindern 
und Jugendlichen entdeckt 
zu werden. 

Neben diversen Sport-, 
Kreativ- und Medienange-
boten für Einzelbesucher und 
Familien sind auch wieder 
die beliebten Tagesfahrten im 
Programm dabei. Für einen 
Kostenbeitrag von 10 Euro 
sind alle Veranstaltungsange-
bote für Ferienpass-Inhaber 
ermäßigt bzw. kostenfrei.

Ein Ferien-Highlight ist in 
diesem Sommer unter ande-
rem die Weltmeisterschaft im 
Fechten 2017, die vom 19. bis 
26. Juli in der Arena Leipzig 
ausgetragen wird und gegen 
Abgabe eines Abschnittes 
aus dem Ferienpass an einem 
der Turniertage kostenfrei 
besucht werden kann. Dane-
ben bilden die diversen Medi-
enworkshops im Rahmen 
der 27. Visionale oder auch 
das Beachvolleyball-Turnier 
SachsenBeach am Augustus-
platz weitere Höhepunkte in 
diesem Sommer.   

Die Leipziger Schülerin-
nen und Schüler können mit 
dem Ferienpass auch wie-
der Bus und Bahn der LVB 
sowie des Mitteldeutschen 

Verkehrsverbundes im Stadt-
gebiet Leipzig (Tarifzone 110) 
frei nutzen. 

Die Ferienpässe werden 
ab 8. Juni in den LVB-Ver-
kaufsstellen, im Zoo, in den 
Bürgerämtern, den Biblio-
theken sowie im Amt für 
Jugend, Familie und Bildung 
verkauft. Die ermäßigten 
Ferienpässe für Kinder und 
Jugendliche mit Leipzig-Pass 
sind, wie auch schon in den 
vergangenen Jahren, aus-
schließlich in den Bürgeräm-
tern erhältlich. Schülerinnen 
und Schüler, die Inhaber einer 
SchülerMobilCard (SMC) der 
LVB sind, erhalten von der 
LVB einen gebührenfreien 
Ferienpass. 

Heiteres aus 
Zeitschriften

Humor und Satire in deut-
schen Zeitschriften der letzten 
100 Jahre widmet sich die 
neue Kabinettausstellung 
im Deutschen Buch- und 
Schriftmuseum der Deut-
schen Nationalbibliothek. 
Als „Medium der Moderne“ 
spielte die Zeitschrift im 20. 
Jahrhundert eine zentrale 
Rolle: Unterhaltung wurde 
für jeden erschwinglich. 
Billige Blättchen witzelten 
über das, was die Gesell-
schaft bewegte. In scheinbar 
harmlosem Gewand verhan-
delten sie Themen wie Klasse 
und Geschlecht, Ethnie und 
Macht. Humoristen und 
Satiriker sprachen auch unan-
genehme Wahrheiten aus, sie 
schütteten das „Brausepulver 
ins Nachtgeschirr“ – so der 
Titel der Schau. Sie wurde 
mit dem Institut für Kom-
munikations- und Medien-
wissenschaft der Universität 
Leipzig entwickelt und ist 
noch bis Ende September am 
Deutschen Platz 1 zu sehen. 

Seniorenspielclub führt
„Revue der kleinen Dinge“ auf

Sommerferienpass 
bringt viel Spaß

Lassen sich für Familien etwas einfallen: die Sieger im Rennen 
um den Familienfreundlichkeitspreis.  Foto: Mahmoud Dabdoub

In Leipzig gab Hans Reimann 
von 1919 bis 1925 die Satirezeit-
schrift „Der Drachen“ heraus.
                                  Foto: DNB

 Auf einen Blick

Keramikmarkt
Beim Keramikmarkt in den 
Innenhöfen des Grassimu-
seums, Johannisplatz 5-11, 
bieten am 10. und 11. Juni 
55 Keramiker aus Italien, 
Frankreich, Großbritanni-
en und dem deutschspra-
chigen Raum ihre Arbeiten 
an. Der Eintritt ist frei. 

Kinderoper
Die Kinderoper der Schola
Cantorum Leipzig wird in
diesem Sommer erstmalig
im Theater der Jungen Welt 
aufgeführt. Möglich wird 
dies durch eine Koopera-
tion beider Einrichtungen. 
In vier Vorstellungen am 
17. und 18. Juni zeigen die
jungen Darsteller „Der 
kleine Prinz“. Geeignet ist
die Kinderoper für Besu-
cher ab fünf Jahren. 

Bandwettbewerb
Bis zum 14. Juni können 
sich sächsische Nach-
wuchsmusiker auf der 
Internet-Seite des Pop-
saxony e. V. (www.popsax-
ony.de) für ihre Teilnahme 
am Music Vision Award 
anmelden. Die drei Fina-
listen rocken schließlich 
beim Leipziger Wasserfest 
am 19. August auf der 
großen Hauptbühne im 
Clara-Zetkin-Park. Dem 
Sieger winkt ein professi-
oneller Videodreh. 

Hochkarätige Stücke und Preisverleihung

Hinein ins Vergnügen: Der Som-
merferienpass verspricht  wie-
der allerhand Action für die 
schulfreie Zeit. 
           Grafi k: Christoph Steyer

Wie wird unsere Zukunft aus-
sehen? Wie werden wir woh-
nen, spielen, lernen, arbeiten, 
reisen, essen, kommunizieren 
…? Diesen Fragen widmet sich 
das 5. Kinder- und Jugend-
fi lmfest „Rabazz“ vom 12. bis 
23. Juni unter dem Motto „Die 
Zukunft klopft an! Filme und 
Fantasien über die Welten von 
morgen“. Eine große Auswahl 
an Animations- und Realfi lmen, 
Spielfi lmen und Dokus wird 
sich dem Thema nähern. 

Neben dem Filmerlebnis 
steht vor allem die Medienar-
beit im Mittelpunkt. So werden 

altersgruppengerechte, interak-
tive Filmgespräche angeboten, 
um das Gesehene thematisch 
aufzuarbeiten. Darüber hinaus 
gibt es Workshops und Fortbil-
dungen. Im Rahmenprogramm 
können die Gäste selbst expe-
rimentieren und ausprobieren.

Am Eröffnungstag wird der 
YouTube-Star Firas Alshater 
einige seiner Filme zum Thema 
„Ein Syrer in Deutschland“ prä-
sentieren und sich den Fragen 
des Publikums stellen. 

Kinderfi lmfest
„Rabazz“ in den Kinos

Die 24. Leipziger Jahresaus-
stellung öffnet am 8. Juni um 
20 Uhr erstmals ihre Türen in 
der Werkschauhalle auf dem 
Spinnereigelände, Spinnerei-
straße 7. Bis zum 2. Juli werden 
33 künstlerische Positionen 
gezeigt, die sich mittels Male-
rei, Grafi k, Fotografi e, Bild-
hauerei und Videokunst mit 
dem vorgegebenen Titelthema 
der Schau, „de.stabil“, aus-
einandersetzen. Unter den 
teilnehmenden Künstlern 
sind zum Beispiel Kurt Bartel, 
Manaf Halbouni, Thadeusz 
Tischbein, Matthias Weischer 

und Constanze Zorn. Der 
„Preis der Leipziger Jahres-
ausstellung“ – gesponsort 
von der Sparkasse Leipzig, 
der Elke-und-Thomas-Loest-
Stiftung sowie der Doris-Gün-
ther-Stiftung – wird auch in 
diesem Jahr im Rahmen der 
Vernissage verliehen.

Ergänzt wird die Ausstel-
lung, die unter Schirmherr-
schaft von Oberbürgermeister 
Burkhard Jung steht, durch 
Veranstaltungen in Zusam-
menarbeit mit dem Institut für 
Kunstpädagogik Leipzig und 
durch Expertenführungen. 

24. Jahresausstellung zum 
Thema „de.stabil“

www.rabazz-
fi lmfest.de



Anzeigen

www.kanal-tuerpe-sachsen.de

An der Schäferei 4a Frickestraße 2
04668 Grimma OT Döben 04105 Leipzig
Tel. 0 34 37 / 92 38 0 Tel. 0341 / 59 38 - 332

Kanalreinigung

DIE GRÜNEN DAUMEN · Th omas Wagner
Zaascher Weg 5 · 04509 Delitzsch · Tel. 034202 / 34 33 46 o. 0173 / 38 38 980

E-Mail: info@diegruenendaumen.de · www.diegruenendaumen.de

STARK im Umland - jetzt auch in Leipzig
DIE GRÜNEN DAUMEN 
Baumpfl ege & Baumfällung mit Zertifi kat

Unsere weiteren Leistungen:
• Seilkletter- und Hubbühnenarbeiten am Baum
• Baumkontrolle nach FLL 
• Wurzelstockbeseitigung • Heckenschnitt 
• Garten- u. Landschaft sbau •  Zaunbau
• Sturmschadenbeseitigung • Kaminholzhandel

Baumpfl ege & Baumfällung

      
Wochenendgebiet  
Mühlfeldsee/Löbnitz/Dübener Heide

Privatstrand im Seenland
  

 
 

 

Stiftstraße 18 • 06844 Dessau-Roßlau
Beratung: Andreas Graupner • Telefon: 0340 7500595 
mail: andreas.graupner@dus.de

Idyllische, voll erschlossene Seegrundstücke provisionsfrei
zu verkaufen • Im Herzen der mitteldeutschen Seenplatte,
Nähe Leipzig und Halle, z.B. 435 m² - KP 10.440 EURO • weitere
Grundstücke bis ca. 1.000 m² im Angebot, keine Bauträgerbindung

Kaufe Wohnmobile & Wohnwagen
03944-36160, Fa. www.wm-aw.de

Wohnmobile /-wagen

Achtung Campingplatzauf-
lösung! Mehrere Wohnwa-
gen im guten Zustand preis-
günstig abzugeben. Termin 
unter 0152 - 33 96 35 13.

PKW-Ankauf, Tel. 4 41 06 61
Schaller Automobile, Plautstr. 17

Ankauf PKW

www.febro.de
Febro Massivhaus

0341 / 56 14 631

Baugrundstücke

Massivhäuser

Immobiliengesuche

Jetzt Aufwachen! Wissen schaffen!
Mit Studium und Beruf die Grundsteine für IHRE Karriere legen.

Studienabschluss als:

Betriebswirt (VWA)
Bachelor of Arts

Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Leipzig 0341 / 
68 65 01 16

Studienstart September 2017

Torgauer Platz 3 · 04315 Leipzig www.vwa-leipzig.de

BRANCHENSPIEGEL SPEZIALISTEN EMPFEHLEN SICH

Weiterbildung

Autoservice Kaiser feiert 
25 Jahre mit Jubiläumsaktion
Am 1. Juni 1992 gegründet, blickt der familiengeführte 
Kfz-Meisterbetrieb auf 25 Jahre Firmengeschichte 
zurück. Anlass für Inhaber Steffen Kaiser, sich bei seinen 
Kunden mit zwei Jubiläumsaktionen zu bedanken. So 
bietet der Autoservice 15 % Nachlass auf Stoßdämpfer, 
Bremsen und Filter, und 10 % auf Ölwechsel, Klimawar-
tung und Achsvermessung an. Die Aktionspreise sind 
allerdings nur im Jubiläumsmonat vom 1. bis 30. Juni 
gültig. Eine schnelle Terminvereinbarung lohnt sich. ASK

Dieskaustr. 190b · 04249 Leipzig
Tel.: +49 341 4240975 
as-kaiser@arcor.de
autoservice-kaiser-leipzig.de

Anzeige
Autoservice

www.leipzig.de/amtsblatt

(djd). Wer eine moderne 
Holzfeuerungsanlage beim 
Ofen- und Luftheizungsbauer 
erwirbt, kann sicher sein, dass 
alle relevanten gesetzlichen 
Vorgaben eingehalten wer-
den. So dürfen Öfen, die nach 
dem 1. Januar 2015 eingebaut 
wurden und damit die Stufe 
2 der 1. Bundesimmissions-
schutzverordnung erfüllen, 
aufgrund ihrer emissionsar-

men Technik selbst an Tagen 
mit Feinstaubalarm betrieben 
werden. Das betrifft an vielen 
Tagen beispielsweise die 
baden-württembergische 
Landeshauptstadt Stuttgart. 
Mehr Informationen gibt es 
bei der AdK, der Arbeits-
gemeinschaft der deutschen 
Kachelofenwirtschaft e.V., im 
Internet unter www.kachel-
ofenwelt.de.

Betrieb auch an Tagen 
mit Feinstaubalarm

Sächsischer Verdienstorden verliehen
Verleihung am 29. Mai durch Stanislaw Tillich / Auch vier in Leipzig engagierte Frauen unter den Ausgezeichneten

Besondere Ehre für vier 
Frauen, die sich in Leipzig 
verdient gemacht haben: 
Prof. Dr. Annette Gabriele 
Beck-Sickinger, Prof. Dr. Dr. 
h. c. mult. Evamarie Hey-
Hawkins, Sabine Glinkowski 
und Tomoko Masur haben 
von Ministerpräsident Sta-
nislaw Tillich am 29. Mai 
den Verdienstorden des Frei-
staates Sachsen verliehen 
bekommen.

Die 56-jährige Biochemikerin 
Prof. Dr. Annette Gabriele 
Beck-Sickinger wurde für ihre 
Forschungstätigkeit an der Uni-
versität Leipzig ausgezeichnet. 
Ihre Ergebnisse auf dem Gebiet 
der Peptid-Protein-Interak-
tion-Forschung reichen von 
der Tumortherapie über die 
Schmerzforschung bis hin zur 
Bekämpfung von Adipositas. 

Ebenfalls an der Uni Leipzig 
tätig ist die 59-jährige Chemi-
kerin Prof. Dr. Dr. h. c. mult. 
Evamarie Hey-Hawkins, die 
vor allem auf dem Gebiet der 
anorganischen Chemie mit 
dem Schwerpunkt der Phos-

Bau / Wirtschaft / Kommunalpolitik
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14 000
14 000 Euro stiftet die Lot-
ter-Gesellschaft für die Neu-
gestaltung des Stadtge-
schichtlichen Museums im 
Alten Rathaus. In diesem 
Jahr werden die Musiker-
räume im ersten Oberge-
schoss überarbeitet. Im Mit-
telpunkt steht die Konser-
vierung des weltberühm-
ten Bach-Porträts von Hauß-
mann aus dem Jahr 1746.

Hier wird Technologietrans-
fer möglich: Am 13. Juni 
von 14 bis 17 Uhr laden der 
Netzwerk Energie & Umwelt 
e. V. und das städtische Amt 
für Wirtschaftsförderung 
gemeinsam zum siebten 
Forum „Energiecluster trifft 
Wissenschaft“ an die Univer-
sität Leipzig ein. 

Diesmal stehen Leipziger 
Unternehmen im Mittel-
punkt, die ihre Bedarfe an 
die wissenschaftliche Leis-
tungsfähigkeit sowie die wei-
teren Anforderungen an ihre 
zukünftigen Mitarbeiter for-
mulieren. Die wissenschaftli-
chen Einrichtungen werden 
dazu ihre akademischen 
Antworten präsentieren und 
passende Projekte vorstel-
len, bei denen Energie- und 
Umweltunternehmen einge-
bunden sind oder von deren 
Ergebnissen sie profi tieren 
können. Anmeldungen für 
die kostenfreie Veranstaltung 
sind bis 8. Juni möglich unter: 

Rathausvorplatz soll 
attraktiver werden

Energiecluster 
trifft 

Wissenschaft

Das Areal vor dem Hauptein-
gang zum Neuen Rathaus 
wird umgestaltet. Der Platz soll 
attraktiver und ruhiger werden, 
seine Aufenthaltsfunktion im 
Vordergrund stehen. Vor dem 
Rathaus wird dazu  Natur-
steinpfl aster verlegt und vor 
dem Hauptportal bis hin zu 
den historischen Fahnenmasten 
entsteht ein repräsentativer Vor-
platz. Auf dessen Plattenbelag 
werden die Namen der Leipzi-
ger Partnerstädte aufgebracht.

 Die bereits vorhandene 
Wiese wird in Richtung Stra-
ße erweitert, die Zufahrt für 
Autos stark eingeschränkt. Für 

Berechtigte und Behinderte 
regeln dann zwei versenkbare 
Polleranlagen – eine an der 
Hugo-Licht-Straße, die andere 
an der Ausfahrt zum Ring – die 
Zufahrt. Der Durchfahrtsver-
kehr ist weiter über Hugo-
Licht-Straße und Burgplatz 
möglich. Gebaut werden soll 
von September 2017 bis Juni 
2018. Von den Kosten in Höhe 
von ca. 991 000 Euro übernimmt 
die Stadt rund 726 000 Euro. Der 
Rest sind Fördermittel aus dem 
Programm „Städtebaulicher 
Denkmalschutz“ sowie vom 
Zweckverband Nahverkehrs-
raum Leipzig. �

phorchemie forscht. Auch 
für ihre Verdienste um den 
Studiengang Chemie und ihr 
weiteres Engegement, z. B. für 
die Begabtenförderung, wurde 
ihr gedankt.

Sabine Glinkowski erhielt 
den Verdienstorden für ihre 
über 18 Jahre währende auf-
opferungsvolle, ehrenamtliche 
Tätigkeit für den Verein „Res-
taurant du Coeur“ e. V. Für 

das Restaurant des Herzens, 
das Bedürftigen ein warmes 
Essen bietet, wurde die heute 
65-Jährige zunächst als Köchin 
eingestellt. Wegen ihres bei-
spiellosen Einsatzes wurde ihr 

Umleitung 
in Stötteritz 
verlängert

Die Straßenbahn-Sperrung der 
Holzhäuser Straße zwischen 
Baumeyerstraße und Endhal-
testelle Stötteritz verlängert 
sich bis zum 23. Juni. Die 
provisorischen Haltestellen 
Kolmstraße und Stötteritz, 
Holzhäuser Straße, können 
erst ab dem 24. Juni von der 
Straßenbahnlinie 4 bedient 
werden. Auch die Buslinie 79 
wird durch den geänderten 
Bauablauf bis auf weiteres 
mit Umleitung verkehren. 
Der voraussichtliche Endter-
min der Baumaßnahme Ende 
Dezember ändert sich nicht. 
Die Holzhäuser Straße wird 
derzeit auf einer Länge von 
rund 570 Metern grundhaft 
ausgebaut. Neben Fahrbahnen 
und Gleisen werden Gehwege, 
Trink- und Abwasserleitungen 
sowie die Straßenbeleuchtung 
erneuert. Die Maßnahme wird 
gemeinsam von der Stadt Leip-
zig, den Leipziger Verkehrsbe-
trieben und den Leipziger 
Wasserwerken realisiert. �

www.energie
metropole-leipzig.de

jedoch bereits nach einem Jahr 
die Objektleitung übergeben. 

Für ihre Mühen um das Erbe 
Felix Mendelssohn Bartholdys 
wurde Tomoko Masur geehrt. 
Ihr Ehemann, der verstorbe-
ne ehemalige Gewandhaus-
kapellmeister Kurt Masur,  
gründete 1991 die heutige 
Felix-Mendelssohn-Barthol-
dy-Stiftung zur Rettung des 
Mendelssohn-Hauses. Dort 
fand die 66-jährige, weltweit 
anerkannte Musikerin ihre 
Lebensaufgabe, die sie mit her-
ausragendem ehrenamtlichen 
Einsatz verwirklicht.

Für den Verdienstorden 
des Freistaates Sachsen, aber 
auch den der Bundesrepub-
lik Deutschland, kann jeder 
Vorschläge einreichen. Aus-
gezeichnet werden Personen 
für besondere politische, sozi-
ale, kulturelle, wirtschaftliche 
oder die Umwelt betreffende 
Leistungen. Vorschläge für 
beide Orden (wenn der Vor-
geschlagene in Sachsen wohnt) 
gehen an die Sächsische Staats-
kanzlei,  Protokoll,  Hannelore 
Hecht, 01095 Dresden. �

Goethe-Zitat darf wieder leuchten

Leuchtet bald wieder am Brühl: 
der historische Bach-Schriftzug, 
hier im Jahr 1979.         Foto: 
Herbert Lachmann / Stadtarchiv

Mit einem Vergleich ist der 
Rechtsstreit um die geplante 
historische Leipzig-Werbe-
anlage mit dem Goethe-Zitat 
„Mein Leipzig lob’ ich mir“ auf 
dem Einkaufszentrum Höfe 
am Brühl beigelegt worden. 
Der Errichtung der dreiteiligen 
Leuchtreklame auf dem Dach 
des Einkaufszentrums steht 
demnach nichts mehr im Wege.

Der frühere Eigentümer des 
gegenüberliegenden Grund-
stückes, auf dem sich unter 
anderem ein Hotel befi ndet, 
hatte im Jahr 2012 die Bauge-
nehmigung für den Schriftzug 
angefochten, da rund 70 Hotel-
zimmer in den Nachtstunden 

www.leipzig.de/
holzhaeuser-strasse

zu stark beleuchtet worden 
wären. Mit dem Verkauf des 
Grundstücks an die TLG 
Immobilien AG im Jahr 2016 
konnte folgender Vergleich 
zwischen der Stadt und dem 
neuen Nachbarn unter Ein-
bezug des Hotels geschlossen 
werden: Der nach Osten hin 
geplante Teil der Werbeanlage 
soll künftig mit Geschäfts-
schluss in den Höfen am Brühl, 
allerdings spätestens um 22 
Uhr, bis in die Morgenstun-
den abgeschaltet werden. Die 
anderen beiden nach Norden 
und Süden ausgerichteten 
Teile können auch nachts in 
Betrieb bleiben. �

Dank für unermüdlichen Einsatz: Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Evamarie Hey-Hawkins, Sabine Glinkowski, 
Tomoko Masur und Prof. Dr. Annette Gabriele Beck-Sickinger (v. l.) sind mit dem Sächsischen Verdienst-
orden ausgezeichnet worden.                                                                               Foto: Matthias Rietschel

Infoabend zur 
Plagwitzer Brücke

Am 12. Juni informieren Vertre-
ter der Stadt Leipzig, der Leip-
ziger Verkehrsbetriebe und der 
Leipziger Wasserwerke um 19 
Uhr in der Aula der Helmholtz-
schule, Helmholtzstraße 6, über 
den Ersatzneubau der Plagwit-
zer Brücke und den Bau der 
Karl-Heine-Straße zwischen 
Ferdinand-Lassalle-Straße und 
Erich-Zeigner-Allee. Vorge-
stellt werden unter anderem 
Bautermine, Bauleistungen und 
die Verkehrsführung während 
der Bauzeit von September 2017 
bis voraussichtlich Juli 2019. �

www.leipzig.de/
plagwitzer-bruecke

http://www.leipzig.de/plagwitzer-bruecke
http://www.energiemetropole-leipzig.de
http://www.leipzig.de/holzhaeuser-strasse
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Zwischen Schweinestall und 
Schreibtisch: Landwirtin Gesa 
packt die Dinge an. Als erste Frau 
in der Geschichte des Betriebs, der 
seit 14 Generationen in Familien-
hand ist, übernimmt sie die Leitung. 
Damit hat sie nicht nur viel Verant-
wortung, sondern auch echten Ge-
staltungsspielraum. Die Landwirt-

die Digitalisierung macht auch vor 
dem Stall nicht halt. Wie sich das 
im Arbeitsalltag widerspiegelt? Mit 
einer Drohne kontrolliert Gesa, ob 
es den Zuckerrüben gut geht. Die 
Fütterungsdaten der Schweine be-
kommt sie bequem per App aufs 
Handy. Aber im Stall steht sie trotz-
dem mehrmals täglich: „Der Blick 
zum Tier ist wichtig – Digitalisie-
rung hin oder her.“

Das Thema Tierwohl nimmt an 
Fahrt auf. Konventionell oder Bio? 
„Wichtig ist, dass es den Tieren gut 
geht“, erklärt Gesa. Gerade junge 
Schweinehalter haben Lust, etwas 
zu verändern. Deshalb war Gesa 
auch sofort klar, dass sie bei der 
Initiative Tierwohl mitmacht. 20 % 
mehr Platz haben ihre Schweine 
jetzt. Zudem Beschäftigungsma-
terial, wie Holz oder Stroh, zum 
Knabbern und Wühlen. „Ich sehe 
täglich, wie gut meine Schweine 
das annehmen.“ So wie Gesa geht 
es auch den vielen anderen Land-
wirten, die an der Initiative Tier-
wohl teilnehmen. Auf das Engage-
ment der Landwirte für Tierwohl ist 
Gesa stolz: „Das ist ein Riesener-
folg. Die Initiative Tierwohl ist ein 
Schritt in die richtige Richtung.“

„Alle reden über Tierwohl. Ich tu‘ was!“

Die Initiative Tierwohl ist ein Branchenbündnis für mehr Tierwohl in 
der Nutztierhaltung aus Landwirtschaft, Fleischwirtschaft & Lebens-
mitteleinzelhandel. Mehr unter www.initiative-tierwohl.deGESA LAMPE, 28, 

SCHWEINEHALTERIN Unsere Handelspartner:

Sommer, Sonne, Urlaubsfeeling – 

ge. Denn auch wer den Sommer 
nicht am Strand verbringt, kann 
sich das entspannte Gefühl nach 
Hause holen: Mit unkompliziert 
zubereiteten Geflügelgerichten, 
die die Ferien im Handumdrehen 
in den eigenen Garten bringen.

Putengyros
Zutaten für 4 Personen: 

belter Oregano & Thymian, 1 EL 
Knoblauchgranulat, 1 Zwiebel, 
4 Pitabrote, grüne Peperoni

1. 
chen, mit Oregano, Thymian, 
Knoblauchgranulat, Salz und 
Pfeffer würzen, bei 160 °C 
50 Minuten garen. 10 Minuten 
ruhen lassen.

2. Zwiebel in Scheiben schneiden. 

vom Knochen lösen und mit 

Zwiebeln und Peperoni auf 
Brot servieren und genießen. 
Dazu passen Krautsalat und 
Tsatsiki.

Nährwerte:
Pro Portion circa 491 kcal, 38 g 

weiß

Schmeckt nach Meer: 
Urlaubsküche mit Hähnchen, Pute & Co.

Einkaufstipp

Achten Sie beim 

deutsche Herkunft, 
zu erkennen an den 

ckung. 

Diese stehen für eine 
streng kontrollierte 
heimische Erzeugung 
nach hohen Standards 

schutz. 

Entdecken Sie landestypischen 

Gegen Unkraut gibt es seit über 
40 Jahren zuverlässige Hilfe von 
Roundup®. Mit dem innovativen 
Roundup® Gel können ab sofort 

von lästigem Unkraut befreit wer-
den. Dies erspart dem Gärtner das 
beschwerliche Zupfen oder Aus-
graben von Hand. Optimal um Un-
kraut in Zukunft auch an schwer 
zugänglichen Stellen in Beeten, im 

-
zient und nachhaltig entgegen zu 
wirken. Auch Windengewächse, die 
sich sogar in sorgsam gehegten und 

-
nen mit Roundup® Gel punktgenau 
bekämpft werden, ohne den grü-
nen Lieblingen zu schaden. Dank 
des neuen Verlängerungs stabs, 
der im Handumdrehen in das am 
Flaschenboden dafür vorgesehene 
Gewinde geschraubt werden kann, 
wird die Anwendung des Gels an 
solchen Stellen nun noch einfacher. 

Bequemes Arbeiten im  
Stehen

Der handliche Teleskopstab (aus-
fahrbar auf bis zu 86 cm) erlaubt 
durch einen einfachen Klick-Aus-
löser am Griff eine rückenscho-
nende Gartenarbeit. Jeder Klick 
gibt eine wohldosierte Menge an 
Gel ab. Da nicht die komplette 

-

krautes bestrichen werden muss, 
reicht der Packungsinhalt dabei 
für die Behandlung von bis zu 
1.000 Einzelpflanzen. Das Gel 
haftet direkt am Blatt, so dass be-

versehentlich getroffen werden, 
wirkt wurzeltief, ist umweltscho-
nend und nicht bienengefährlich. 
Schon zwei Tage nach der Anwen-

werden. Mehr Informationen unter  
www.roundupgel.de 

Erhäl t l ich  onl ine  unter 
www.liebedeinengartenshop.de  
und im gut sortierten Fach-
handel. Informationen zu Fi-
li alen in Ihrer Nähe unter  

Pflanzenschutzmittel vorsichtig 
verwenden. Vor Verwendung stets 
Etikett und Produktinformationen 
lesen.

Roundup® Gel: punktgenauer,  
innovativer Pflanzenschutz

Spendenaktion Moderne Tierhaltung

Ernährung Garten

„Life with MS“ – Leben mit 
MS – ist das internationale 
Motto des diesjährigen Welt  
MS Tags am 31. Mai. MS steht 
für Multiple Sklerose, eine 
chronisch entzündliche Er-
krankung des zentralen Ner-

 
nimmt diesen Tag zum An-
lass, um mit der Aktion  
„Multiple SkleROSE“ auf die 
Erkrankung und auf die Be-
lange von Menschen mit MS 
aufmerksam zu machen. Zu deren 
„Leben mit MS“ gehören oft auch 
kognitive Störungen – also Ein-
schränkungen der Denkprozesse: 
Fähigkeiten wie Planen, Wahr-
nehmen und Merken sind vermin-
dert. Diese Beeinträchtigungen 
sind nicht sichtbar, erschweren 
das alltägliche Leben Betroffe-
ner aber enorm. Das Online-Spiel 
„Held im Rosenfeld“ greift diese 
Thematik in sieben neu entwickel-

ten Kognitionsspielen auf: Unter  
www.held-im-rosenfeld.de können 
die Spieler ihre kognitiven Fähig-
keiten fordern und fördern.

Spielerischer Mehrwert
Daneben bietet „Held im Rosenfeld“ 
unter www.held-im-rosenfeld.de  

zwanzig verschiedenen Levels Ro-
sen und damit virtuell Spenden zu 
sammeln. Dabei müssen diverse 

Hindernisse bewältigt oder 
umgangen werden. Neu ist das 
Zusatzspiel „Rosenregen“, das 
von einem Zufallsgenerator 
gesteuert wird und alle zwei 
bis drei Levels erscheint. Der 
Spieler hat die Aufgabe, Rosen 
und damit zusätzliche Spen-
dengelder zu sammeln. Vom  
31. Mai 2017 bis zum 30. Sep-
tember 2017 kann gespielt wer-
den – mit jedem abgeschlosse-

einen Beitrag zur Spendensumme. 
Der Erlös kommt nach Abschluss 
der Aktion zu gleichen Teilen 
der Deutschen Multiple Sklerose  

-
 

Landesverband Rheinland-Pfalz 
-

tet neben ihrer eigens entwickel-
ten App „MS Kognition“ weitere 
Spiele zur Kognitionsförderung 
unter www.dmsg.de an.

Welt MS Tag 2017:  
Rosige Aktion mit Denkpower
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Bergtee: 
Gut zu wissen

(djd). Im Hochsommer entwi-
ckeln sich die bis zu 40 Zenti-
meter langen Blütenstände des 
Bergtees. Die Einzelblüten öff-
nen sich von unten nach oben. 
Ist etwa die Hälfte erblüht, 
kann die Ernte beginnen. Ganze 
blühende Zweige lassen sich 
leicht trocknen, indem man 
sie büschelweise im Haus an 
einem schattigen Ort aufhängt. 
Damit sich das Aroma voll 
entfaltet, werden die frischen 
oder getrockneten Blütensten-
gel traditionell mit kochen-
dem Wasser übergossen, das 
man für zehn Minuten weiter 
köcheln lässt. Mehr Informati-
onen dazu gibt es unter www.
kraeuter-und-duftpfl anzen.de.

Hähnchenfi let 
mit Minz-

Ziegenkäse
(djd). Für 4 Portionen: 12 Früh-
kartoffeln waschen und in
Salzwasser gar kochen. Mit je
1/2 Scheibe Frühstücksspeck
umwickeln und mit Holzspie-
ßen feststecken. 4 Hähnchen-
brustfi lets abspülen und trocken
tupfen. Längs eine Tasche hin-
einschneiden, salzen und pfef-
fern. 1 Bund Minze grob hacken
und mit 150 g Ziegenfrischkäse
vermengen. Filets damit füllen.
600 g Zucchini waschen, putzen
und in Scheiben schneiden. 4 EL
Butterschmalz in einer Pfanne
erhitzen. Fleisch ca. 4 Minuten je
Seite scharf anbraten. Zucchini
zufügen und ca. 5 Minuten
mitbraten, bis sie bissfest sind.
Mit Salz, Pfeffer und Chilifl o-
cken würzen. Speckkartoffeln
ca. 7 Minuten in Butterschmalz
braten. Mit Fleisch und Zucchini
anrichten. Mehr leckere Rezepte
gibt es auf der Website der EU-
geförderten Kampagne unter
qs-live.de.
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Fraktionen zur Sache: Mit dieser Serie gibt das Amtsblatt den Fraktionen im Leipziger Stadtrat Gelegenheit, ihre konkreten Positionen darzulegen. In jeder neuen 
Ausgabe können sie zu kontrovers diskutierten Themen der Stadtpolitik Stellung nehmen oder Themen aufgreifen, die sich mit kommunal-
politischen Zielen verbinden. Die Autorenschaft der Beiträge liegt bei den einzelnen Fraktionen. Fotos: Stadt Leipzig/M. Jehnichen
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Im Juni 2015 wurden die Rahmenverein-
barungen im Bereich Kita mit den freien 
Trägern durch die Stadt Leipzig gekün-
digt. Ziel war es, die Vereinbarungen 
bis Dezember 2015 neu verhandelt und 
abgeschlossen zu haben. Das hat leider 
nicht geklappt. Indessen sollen die Ver-
einbarungen bis zum 1. Juli dieses Jahres 
endlich abgeschlossen werden und die 

neuen Vereinbarungen 
in Kraft treten. Doch dies 
erscheint nach derzeiti-
gem Verhandlungsstand 
nicht sehr realistisch. 
Besonders ärgerlich dabei: Die freien Träger 
haben Grundstücke parat, auf denen Kitas 
geplant sind und auf denen sofort mit dem 
Bau begonnen werden könnte, fehlten nicht 

die Rahmenvereinbarun-
gen mit der Stadt. Denn 
dadurch haben die freien 
Träger keine Sicherheit für 
die Refi nanzierung ihrer 

geplanten Investitionen. Bei 1 500 fehlen-
den Kita-Plätzen schlichtweg ein Skandal. 
Wir fordern daher endlich die Beseitigung 
aller bürokratischen Hindernisse für einen 

zeitnahen Bau der dringend notwendigen 
Kita-Einrichtungen in unserer Stadt. Dazu 
bedarf es eines zügigen, zielgerichteten 
Handelns der beteiligten Ämter, um 
den Weg frei zu machen für den Bau der 
benötigten Kitas durch private Investoren 
und die Stadt Leipzig. Haben Sie Fragen 
und Anregungen? Kontaktieren Sie uns 
gerne: info@freibeuterfraktion.de �

Im zweiten Anlauf ist es endlich geglückt: 
Der Stadtrat hat mit großer Mehrheit 
beschlossen, auf dem Otto-Runki-Platz im 
Leipziger Osten eine neue Schwimmhalle 
zu errichten. Nach dem Hickhack zwi-
schen den Stadtratsfraktionen im Oktober 
2016 und einer denkbar knappen Ableh-
nung der ersten Schwimmhallen-Vorlage 
führte das zweite Stadtratsvotum zum 

Unsere Schulen werden übervoll belegt.  Seit 
Jahren wird zusammengerückt, um der Schul-
pfl icht Genüge zu tun. Zu lange warten wir auf 
neue Schulgebäude, obwohl die Kinder sechs 
Jahre vor der Einschulung geboren wurden und 
bei neun Jahren Schulpfl icht auch garantiert auf 
eine weiterführende Schule kommen werden, 
im Verhältnis von etwa 50:50 oberschulisch und 
gymnasial. Damit kann man planen, wenn man 

Erfolg. Letzten Endes 
wird dadurch die Eröff-
nung des Neubaus um 
mindestens ein Jahr ver-
zögert – was bedauerlich 
ist, denn der Schul- und Vereinssport 
braucht dringend mehr Schwimmfl ächen, 
die jetzt erst 2022 zur Verfügung stehen. 
Die Linke befürwortet den Neubau an der 

möchte. Doch Herr Jung, 
erst als Schuldezernent und 
nun als Oberbürgermeister 
verantwortlich, beschimpft 
seine Kritiker lieber als 
„Klugscheißer“. Getroffene Hunde bellen! Denn 
was jetzt endlich vorangeht ist das Ergebnis des 
vorletzten Schulentwicklungsplanes. Hinzu 
kamen Schnellbauten, um dem zusätzlichen 

Eisenbahnstraße. Wie bei 
Kitas und Grundschulen 
sollen auch Schwimm-
hallen vor allem dort 
gebaut werden, wo viele 

Menschen wohnen und sich möglichst 
zahlreiche Schulen in der Nachbarschaft 
befi nden. Einmal mehr gilt der Grundsatz: 
Kurze Beine, kurze Wege! Zudem spricht 

Zuzug an Schülern und Schü-
lerinnen gerecht zu werden. 
Viel zu wenig Beachtung 
fi ndet dabei die Bildungs-
freude, wie sie lehrinhaltlich 

und personell (Landesaufgaben), aber eben 
auch räumlich (städtische Aufgabe) unterstützt 
werden kann. Schon 2012 beschloss der Stadtrat 
auf grüne Initiative, zeitgemäße Bildungsbauten 

die hervorragende Anbindung an den 
ÖPNV für den Standort – die Straßen-
bahn wird direkt vor den Eingangstüren 
halten. Der Stadtrat entwickelt allmählich 
eine gewisse Routine bei Schwimmhal-
len-Vorlagen. Bis 2024 soll eine zweite 
Schwimmhalle im Stadtbezirk Süd fer-
tiggestellt sein. Das wird sportlich, also 
packen wir es an! �

bauen zu wollen. Doch alle Ausschreibungen 
beziehen sich weiterhin auf die alte Schulbau-
richtlinie von 1992: kasernierte Unterrichts-
bauten. Bildungsorte zeitgemäß gebaut bieten 
unterschiedliche Raumgrößen, Offenheit und 
Multifunktionalität. Immerhin wachsen die 
Kinder auf in einer fl exibilisierten Lebenswelt. 
Dafür wollen wir sie aufrichten, doch aufrich-
tend müssen dafür auch die Räume sein. �

Eltern können nicht ewig auf einen Kita-Platz 
warten, denn diese wollen und müssen ihrem 
Beruf nachgehen. In manchen Stadtteilen 
gibt es den dreifachen Bedarf an Betreuungs-
plätzen für Kinder als tatsächlich freie Plätze 
vorhanden sind. Aus Sicht der AfD-Fraktion 
ein inakzeptabler Zustand! Verwaltungsseitig 
eher ein hausgemachter! Zudem sagen die 
Prognosen zur Einwohnerentwicklung Leip-

zigs voraus, dass bis 2030 
noch weitere etwa 80(!) 
Kindertagesstätten gebaut 
werden müssen. Das Sozi-
aldezernat sucht nun hän-
deringend nach geeigneten Grundstücken 
– auch aus Privathand –, was sicher eine 
Option ist, um die angespannte Situation zu 
entschärfen. Andererseits gibt es Einrichtun-

gen, wie die ehemalige Kita 
Kleiststraße 58 im Leipziger 
Norden, welche sich – nach 
Anfrage der AfD-Fraktion 
an den OBM – weiterhin in 

städtischen Besitz befi ndet und mittlerweile 
seit dem Jahr 2011 dem Verfall preisgegeben 
ist. Eine der Begründungen der Verwaltung 
gegen eine Weiterbetreibung lautete zur 

Mai-Ratsversammlung: Das Grundstück 
befi ndet sich in einem Überschwemmungs-
gebiet! Die Realität sieht aus meiner Sicht 
allerdings anders aus! Der unweit gelegene 
Bach „Rietzschke“  ist zumeist ausgetrocknet 
und hat selbst in Hochwasserjahren nur 
wenig Wasser geführt. Ich werde daher 
persönlich am Thema dran bleiben, denn 
in Leipzig wird jeder Kita-Platz benötigt!  �

Leipzig wächst stetig, neue Kitas und 
Schulen werden genauso benötigt wie 
neue Wohnungen. Der Nutzungsdruck auf 
bebaubare Grundstücke nimmt spürbar 
zu. Es ist daher an der Zeit, diesen Nut-
zungsdruck abzumildern, indem Flächen 
für Bauvorhaben im Sozialbereich aktiviert 
werden, die bisher als nicht bebaubar 
deklariert sind, etwa wegen entspre-

chender Ausweisung im 
Flächennutzungsplan. 
Dieser Plan ist schließlich 
kein Dogma, sondern 
muss an die Bedürfnisse 
einer wachsenden Stadt angepasst werden. 
Uns geht es bei dieser Flächenaktivierung 
vor allem um Grünfl ächen mit geringem 
ökologischen Wert und um sonstige Frei-

fl ächen, unabhängig von 
der Eigentumsform. Ein 
gutes Beispiel dafür war 
bereits vor wenigen Jahren 
der Bau der Kita Gohliser 

Straße. Diese Fläche war eine Kriegsbrache 
mit nur geringem ökologischen Wert, fak-
tisch nur eine Hundewiese. Ein ähnlicher 
Fall wäre auch der Alexis-Schumann-Platz, 

eine Freifl äche, die erst durch den Abriss 
der Ruinen der Andreaskirche 1958 ent-
stand. Auch ihr ökologischer Wert ist eher 
gering und abzuwägen mit dem Bedarf 
an neuen wohnortnahen Kitas in der Süd-
vorstadt. Die CDU-Fraktion hat darum 
eine systematische und ergebnisoffene 
Prüfung solcher Flächenpotenziale für 
soziale Bauvorhaben beantragt. �

Die SPD-Fraktion hat schnellere Repara-
turen an Schulen und Kitas in der letzten 
Ratsversammlung zum Thema gemacht. 
Wir hatten einen Handwerkerpool für eilige 
Noteinsätze, eine verbesserte Einsatzschnel-
ligkeit bei vertraglich gebundenen Hand-
werksbetrieben  und eine Anpassung der 
teils veralteten Tätigkeitsbeschreibungen für 
die Schulhausmeister vorgeschlagen. Darü-

ber hinaus haben wir die 
Bildung eines Hausmeis-
terpools angeregt, um die 
Schulhausmeister berufs-
spezifi sch und effektiver 
einsetzen zu können. Hierbei geht es vor 
allem um schulübergreifendes gemeinsames 
Arbeiten der Hausmeister, was beispielswei-
se bei der Grünpfl ege oder Arbeiten in großer 

Höhe sinnvoll ist, zudem 
einen besseren Informa-
tions- und Erfahrungsaus-
tausch ermöglichen sowie 
Krankheits- und Urlaubs-

vertretungen vereinfachen sollte. Einigkeit 
bestand zwischen allen Fraktionen, dass 
Reparaturen an Schulen und Kitas schneller 
und unkomplizierter passieren sollen, aber 

mehrheitlich zustimmen konnte man nicht. 
Jetzt erwarten wir aber nicht nur „nein“ zu 
sagen, Lobbyinteressen zu schützen oder 
Bedenken zu pfl egen, sondern jetzt müssen 
Vorschläge auf den Tisch. Wir sehen hier 
vor allem die Verwaltung in der Pfl icht. 
Schließlich sind wir es jedem Kind schuldig, 
dass jede Schule stets die Voraussetzungen 
für gutes Lernen bietet. �

Schritt für Schritt 
zum Badeglück

Mehr Platz für 
Kinder

Dauerproblem 
Kita-Plätze

Kita-Bau – jede 
Chance nutzen!

Flächen für Sozial- 
bau aktivieren!

Lösung so nicht 
gewollt
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Wirksam führen, fokussiert arbeiten  
Einzel-Coaching für Führungskräfte 

www.heuwerth.de 

SIND SIE BEREIT FÜR DEN DIREKTVERTRIEB BEI DER IMPEAK GMBH? 

  Interesse geweckt? Bewerbung & Infos unter:
E-Mail: info@ewe-partner.de | Telefon: 0331 - 50 583 181

 
Nein, lieber ein Bürojob ohne große Entwicklungsmöglichkeiten.öglichkeiten.

Aber jetzt 
zu Ihnen!• Interessante Aufgabe im Außendienst für Strom & Gas.

• Grundgehalt & leistungsgerechte Vergütung.
• Tätigkeit im Auftrag eines etablierten Energieanbieters. 
• Produkte mit hohem Kundennutzen.
• Standort in Ihrer Nähe: Leipzig 

Außendienstmitarbeiter (m/w)

Wir, die Kindertagesstä  e an der Heilandskirche in Leipzig Plagwitz, 
suchen zum nächstmöglichen Termin 

eine/n Erzieher/in 

zur Unterstützung unseres pädagogischen Teams, bestehend aus 17 
Fachkrä  en. Wir bieten Ihnen einen interessanten Arbeitsplatz mit 
einer Mindestarbeitszeit von 6 Stunden täglich. 
In unserer gesamten Einrichtung werden 136 Kinder, im Alter von 
1 – 6/7 Jahren, in teiloff enen Gruppenbereichen betreut.
Wir sehen uns als eine familienunterstützende und -begleitende In-
s  tu  on; um es auf den Punkt zu bringen: „Mit den Kindern und 
Eltern gehen wir ein Stück gemeinsamen Lebensweg.“

Genauere Informa  onen fi nden Sie unter: www.kirche-lindenau-
plagwitz.de.

Bewerbungen, gern auch per Mail, an:
kita@kirchgemeinde-lindenau-plagwitz.de
KiTa an der Heilandskirche
Rudolph-Sack-Str. 10/12 · 04229 Leipzig
Telefon: 0341/49 29 144 0
Telefax: 0341/49 29 144 4

    
Die Leipziger Servicebetriebe GmbH, eine Tochtergesellschaft

der Leipziger Verkehrsbetriebe, sind als kommunales Dienst-

leistungsunternehmen im verkehrsnahen Bereich für eine Vielfalt

von Aufgaben zuständig, die das tägliche Wohl der Fahrgäste

der Verkehrsbetriebe garantieren. Wir suchen ab sofort 
Mitarbeiter/-in
Haltestelleninformation
Unsere Anforderungen
•  Grundkenntnisse im Bereich der Metallverarbeitung und

 in der Bearbeitung von Verkehrsanweisungen 

•  Erfahrung mit der Abwicklung von Arbeitsaufträgen

 im öffentlichen Verkehrsbereich 

•  Kenntnisse der für den Tätigkeitsbereich relevanten Vorschriften, 

Richtlinien und Gesetze

•  gültiger Führerschein Klasse BE sowie entsprechende Fahrpraxis

•  Bereitschaft zum Einsatz in Nachtschicht sowie an Sonn- und

 Feiertagen und Wochenenden

•  teamfähig, zuverlässig, körperlich belastbar

•  Grundkenntnisse in der EDV (MS Office) 

Wir bieten Ihnen
•  langfristige Dienstplanung

•  vergünstigte Nutzung von Straßenbahn und Bus

•  Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Unter-

 nehmensgruppe Leipziger Verkehrsbetriebe
 

Die Vergütung erfolgt nach dem Haustarif vertrag

der Leipziger Servicebetriebe. 

Bewerbung Bitte bewerben Sie sich online

bis zum 16. Juni 2017 mit Kopie Ihres Führer-

scheines unter http://bewerbung.lvb.de.
 

Die vollständige Ausschreibung finden  

Sie unter: www.L.de/stellenangebote.

STELLENMARKT / AUS- UND WEITERBILDUNG

• Bauleiter Hochbau (m/w)

• Bauleiter Schlüsselfertigbau (m/w)

• Polier (m/w)

www.leipzig.de/amtsblatt

Weiterbildung zur 
Senioren-Assistenz 

seit zehn Jahren
(djd). Das von Ute Büch-
mann gegründete Wei-
terbildungsunternehmen 
für Senioren-Assistenten 
feiert 2017 sein zehnjäh-
riges Bestehen und war 
das erste Unternehmen 
in Deutschland, das auf 
die qualifizierte Senio-
renbetreuung vorbereitet. 
Über 1.000 ambulant tätige 
Assistenten wurden in 
dieser Zeit ausgebildet. Die 
meisten machen sich selbst-
ständig. Die Absolventen 
der Ausbildung schätzen 
die Flexibilität einer Exis-
tenzgründung im sozialen 
Bereich. Denn sie können 
selbst bestimmen, wie viele 
Stunden in der Woche sie 
arbeiten wollen und ob 
sie Senioren-Assistenz in 
Vollzeit oder als Neben-
tätigkeit ausüben wollen. 
Darüber hinaus ergibt sich 
häufig die Möglichkeit, 
die Qualifi zierung für die 
Bewerbung in Einrichtun-
gen zu nutzen.
Die Webseite www.senio-
ren-assistentin.de beispiels-
weise hat alle Informatio-
nen zu Seminarterminen 
2017, Kursorten sowie Info-
veranstaltungen, Förde-
rungen und Gebühren. 
Generell erstreckt sich die 
Ausbildung über 120 Unter-
richtsstunden und wird in 
Hamburg, im Raum Kiel, 
in Berlin und in Nürnberg 
angeboten. Absolvieren 
kann man sie in Form von 
zwei Wochenblöcken zu je 
sechs Tagen oder an vier 
dreitägigen Wochenenden.

Grüne Oase mitten in der Stadt
Naturerlebnistag im botanischen Lehrgarten / 125. Gründungstag wird gefeiert

Hat Grund zum Feiern: Der botanische Lehrgarten wird am 12. Juni 125 Jahre alt und lädt Kinder 
und Familien ein zum Naturerlebnistag.                                                        Foto: Schulbiologiezentrum

„Natur erleben“ heißt es am 
12. Juni von 9 bis 18 Uhr im 
botanischen Lehrgarten des 
Schulbiologiezentrums Leip-
zig, Schleußiger Weg 1. Dazu 
sind Kinder, Jugendliche, 
Familien sowie Schulen, Hor-
te und Kindergärten herzlich 
eingeladen. 

Der mittlerweise 22. Naturer-
lebnistag gibt dabei besonde-
ren Anlass zum Feiern, denn 
exakt vor 125 Jahren wurde der 
botanische Lehrgarten gegrün-
det. Insgesamt 26 Umwelt- 
und Bildungseinrichtungen, 
Firmen und Vereine bieten am 
12. Juni auf dem rund 18 000 
Quadratmeter großen Areal 
Spiele und Experimente rund 
um die Natur an. Leipziger 
Schulen präsentieren ihre bei-
spielhaften umweltbezogenen 
Projekte u. a. zu den Themen 
Ökologie und Artenschutz. 
Neben einer spannenden Gar-
tenrallye für Kinder sowie Gar-
ten- und Kräuterführungen 
garantieren die Besichtigung 
der Gewächshäuser sowie 
kreatives Gestalten mit Natur-
materialien einen kurzweiligen 
Naturerlebnistag. Zum Festakt 
ab 13 Uhr wird Sozialbürger-
meister Thomas Fabian ein 
Grußwort an alle Teilnehmer 
der Veranstaltung richten und 
um 15 Uhr die Preisträger des 
Kinder- und Jugendumwelt-

Umwelt / Sport
Leipziger Amtsblatt
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„Sport frei! Höher, schneller, 
weiter“ heißt es am 4. Juni von 
12 bis 22 Uhr auf dem Augus-
tusplatz. Bereits zum vierten 
Mal lädt der Sporttag im 
Rahmen des Stadtfestes zum 
Kennenlernen und Mitma-
chen ein. Dabei präsentieren 
auf der Bühne mehr als zehn 
Vereine die große Vielfalt des 
Leistungs-, Breiten- und Behin-
dertensports. So zeigen u. a. 
die Handballer des SC DHfK 
Leipzig e.V., die Footballer der 
Leipzig Lions und die Kara-
te-Kampfkünstler von Shoto-
kai Leipzig ihr Können. Wer 
nicht nur zuschauen möchte, 
kann sich auf zahlreichen 
Aktionsflächen gleich aus-
probieren. Ob beim Torwand-
schießen von Lok Leipzig, 
beim Probeschießen mit den 
Profi s der Exa Icefi ghters oder 

Ein Festival für Natur und Umwelt
Ob Lesungen in der Umweltbib-
liothek, heimische Wildkräuter 
sammeln oder gemeinsames 
Spielen und Basteln – die Leip-
ziger Umwelttage lassen auch 
in diesem Jahr keine Wünsche 
offen. Los geht es am 5. Juni, 
dem Weltumwelttag. „Beim 
zweiwöchigen Veranstaltungs-
programm dreht sich alles um 
Natur, Umwelt und um kluge 

Ideen für eine aktive Mitge-
staltung der Gesellschaft“, sagt 
Tiffany Bals vom Organisations-
team des Ökolöwe – Umwelt-
bund Leipzig e. V. Angeboten 
werden die Filmvorführungen, 
Exkursionen, Diskussionen 
und vieles mehr von Vereinen, 
Bürgerinitiativen, städtischen 
Ämtern, Forschungseinrichtun-
gen und Unternehmen.

Im Rahmen der durch die Alli-
anz Umweltstiftung geför-
derten Stadtbaumkampagne 
kommen in Leipzig weitere 
125 Bäume in die Erde. Der 
symbolische erste Baum, eine 
zehnjährige Platane, wurde 
anlässlich der Vertragsun-
terzeichnung am 30. Mai 
in der Grassistraße an der 
Hochschule für Grafi k und 
Buchkunst gepfl anzt, weitere 
folgen ab Herbst. Sie sollen zur 
Lebensqualität beitragen und 
das Stadtklima verbessern.
Die Stiftung stellt 125 000 Euro 
zugunsten der Aktion Baum-
starke Stadt zur Verfügung.  �

125 neue Bäume 
für Leipzig

wettbewerbs der Stadt Leipzig 
2017 auszeichnen. Kulturelle 
Akzente setzen ab 16 Uhr 
die Sängerinnen und Sänger 
des Spatzenchores der Schola 
Cantorum Leipzig und das 
Projekt „Kinder musizieren für 
Kinder“ mit der Aufführung 
des „Karnevals der Tiere“ von 
Camille Saints-Saëns unter der 
Leitung von Dipl. Musikpäda-
gogin Stephanie Dathe. 

Als Zentralschulgarten 
Leipziger Schulen von Leipzi-
ger Lehrerinnen und Lehrern 
am 12. Juni 1892 gegründet, hat 

sich der Botanische Lehrgarten 
bis heute in den verschiedenen 
politischen Systemen den 
wandelnden und wachsen-
den Anforderungen gestellt 
und sich zu einer namhaften 
Umweltbildungseinrichtung 
für Schüler, Pädagogen, Erzie-
her sowie Familien entwickelt. 
Jährlich erleben 8 000 bis 10 000 
Schüler aller Schularten natur-
nahen Unterricht in verschiede-
nen Fächern auf dem Gelände 
mit Kräuter-, Gemüse-, Bauern- 
und Apothekergarten sowie 
Teich, Gewächshäusern und 

Tiergehegen. Seit etwa 1990 ist 
diese Entwicklung besonders 
der Unterstützung durch das 
Sächsische Landesschulamt 
und seiner Nachfolgeein-
richtungen als Partner der 
Stadt Leipzig zu verdanken. 
Öffentliche Veranstaltungen 
wie Frühlingsspaziergänge, 
Oster- und Adventsbasteln 
sowie das Kürbisfest erfreuen 
sich ebenfalls großer Beliebt-
heit. �

Erinnerungsprojekt 
am Johannisplatz abgeschlossen

Hüllen ab für die Erinnerung: Umweltbürgermeister Heiko Ro-
senthal (vorn, 3. v. li.) präsentierte am 22. Mai drei neue Tafeln 
an der Grünfl äche vor dem Grassimuseum. Sie informieren über 
die wechselvolle Geschichte des Ortes, wo einst die 1943 zerstör-
te Johanniskirche stand. Eine vierte Tafel hat die Verbindung der 
Kirche mit Leipzigs Reformationsgeschichte zum Thema. Auch 
ein benachbarter Erinnerungsort – der Alte Johannisfriedhof 
hinter dem Museumsbau – ist nun um ein Stück Historie reicher. 
Das schmiedeeiserne barocke Tor der Pomselschen Gruft, eines 
der letzten erhaltenen Gruftgitter dieses Friedhofs, ist restauri-
ert und wieder aufgestellt worden. Gestaltet wurde das 2012 be-
gonnene und nun abgeschlossene Erinnerungsprojekt vom Leip-
ziger Künstler Heinz-Jürgen Böhme (3. v. re.).                 Foto: abl

Sporttag verwandelt 
Augustusplatz in Arena

an der Kugelstoßanlage des 
Olympiastützpunktes Leipzig 
– Groß und Klein dürfen ihre 
Sportsachen mitbringen. 

Das Kugelstoßen steht dabei 
in diesem Jahr mit zwei Akti-
onen im Mittelpunkt des 
Sporttages. Zum einen messen 
sich beim „LE Athletics – das 
Kugelstoßmeeting“ zwischen 
15 und 16 Uhr Spitzensportler 
an der Metallkugel. So tritt 
beispielsweise Weltmeister 
David Storl vom SC DHfK 
Leipzig e.V. an, der auch 
Schirmherr des Sporttages 
ist. Zum anderen wird beim 
Wettbewerb „Leipziger stoßen 
Kugel“ während des gesamten 
Tages die sportlichste Familie 
gesucht. �

www.osl-leipzig.de/
sporttag

Das runde Leder steht im Mit-
telpunkt des Finaltages des 6. 
Leipziger-Cups, bei dem am 10. 
Juni in der Sportschule  „Egidi-
us Braun“, Abtnaundorfer Stra-
ße 47, zwölf Nachwuchs-Fuß-
ballmannschaften der A- bis 
F-Junioren ihre Sieger ausspie-
len. Auch bei der G-Jugend-
meisterschaft laufen 30 Teams 
zu Hochtouren auf. Umrahmt 
wird das Turnier von einem 
großen Familien-Fußball-Fest, 
zu dem im vergangenen Jahr 
4 000 Gäste begrüßt wurden. �

6. Leipziger-Cup mit 
Familien-Fußball-Fest

Traditionell bildet die Öko-
fete das Finale am 18. Juni. Zu 
diesem Anlass verwandelt sich 
die Anton-Bruckner-Allee im 
Clara-Zetkin-Park von 12 bis 
19 Uhr in eine bunte Messe 
mit jeder Menge grüner Ideen. 
Neben dem „Markt für die 
Umwelt“, bei dem es etwa 140 
Stände verschiedener Vereine, 
Verbände und Unternehmen 

aus dem Bereich Umwelt- und 
Naturschutz zu entdecken gibt, 
lädt eine Schlemmermeile zum 
Genuss von Bio-Bratwurst, 
veganen Leckereien & Co. ein.

Das Programm von Umwelt-
tagen und Ökofete ist zu fi nden 
unter:

www.ökofete.de

www.schulbiologie
zentrum-leipzig.de

Zwei Veranstaltungen des Pro-
jekts Lebendige Luppe stehen 
im Juni auf dem Programm: 
Beim Infoabend am 7. Juni 
ab 18 Uhr in der Michael-Ka-
zmierczak-Straße 25 wird 
erläutert, wie das naturwis-
senschaftliche Monitoring im 
Projekt funktioniert. Was einen 
Auwald so besonders macht, 
erfahren Familien bei einer 
Exkursion am 10. Juni  von 9 
bis 12 Uhr. Anmeldung unter 
E-Mail: info@Lebendige-Lup-
pe.de oder Tel. 86 96 75 50. �

Infoabend und 
Familienexkursion

http://www.schulbiologiezentrum-leipzig.de
http://www.osl-leipzig.de/sporttag


Beschlüsse der Stadtratssitzung vom 17. Mai 2017
Die hier inhaltlich zusammengefassten Beschlüsse ha-
ben keinen Anspruch auf juristische Richtigkeit. Recht-
lich bindend sind nur die Originaldokumente, die 
wortgenau im elektronischen Ratsinformationssystem 
(ALLRIS) zu fi nden sind. Unter https://ratsinfo.leipzig.de gibt 
es sämtliche öffentliche Dokumente zur Ratsversammlung 
und ihren Gremien. 

Das Recherchesystem bietet einen Überblick über die 
Sitzungstermine und Niederschriften der Ratsversamm-
lung und ihrer Gremien, Beschlüsse, Vorlagen der Verwal-
tung, Anträge und Anfragen der Fraktionen, Anträge von 
Ortschaftsräten, wichtige Angelegenheiten von Stadtbe-
zirksbeiräten, Petitionen von Einwohnern sowie die Ein-
wohneranfragen. 

Annahme von Spenden, Schenkungen 
und ähnlichen Zuwendungen

Die Ratsversammlung hat die Entgegennahme ei-
ner Reihe von Spenden für die Stadt Leipzig und 
ihre Eigenbetriebe beschlossen. Die aktuell zur Ab-
stimmung gestellten Zuwendungslisten des De-
zernats Finanzen umfassten angebotene Spenden 
im Zeitraum bis März 2017. Durch eine zum 1. Ja-
nuar 2014 in Kraft getretene Neuregelung in der 
Sächsischen Gemeindeordnung bedarf die Annah-
me oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen 
oder ähnlichen Zuwendungen der Entscheidung des 
Stadtrats. (VI-DS-03941)

Besetzung von Gremien: 
Wahl und Entsendung von Mitgliedern

Aufgrund der Neugründung der Fraktion Die Frei-
beuter verändert sich laut Ratsbeschluss die Beset-
zung der beschließenden und beratenden Ausschüs-
se des Stadtrats: In den beschließenden Ausschüs-
sen (Verwaltungs-, Jugendhilfe- und Grundstücks-
verkehrsausschuss) verliert die Fraktion Die Linke 
einen Sitz, die Fraktion Die Freibeuter erhält jeweils 
einen. Sämtliche beratende Ausschüsse werden um 
einen Sitz aufgestockt, den die Fraktion Die Freibeu-
ter besetzt. Darüber hinaus geben im Migrantenbei-
rat Norman Volger und Abdulaziz Bachouri ihre Pos-
ten als Stellvertreter ab und werden durch Anett 
Ludwig sowie Bünyamin Bakirkaya ersetzt. Hans-
Jürgen Thiele ist ab sofort neues Mitglied im Stadt-
bezirksbeirat Südwest, Birgit Said im Stadtbezirks-
beirat Alt-West und Robert Hühne im Stadtbezirks-
beirat Nordwest. Die neue Besetzung des Jugendbei-
rats wurde vom Stadtrat ebenfalls bestätigt.(VI-DS-
00769/14-DS-02; VI-DS-01122-DS-03; VI-DS-01146-
DS-04;  VI-DS-01149-DS-04; VI-DS-01150-DS-03; VI-
DS-01136-DS-07)

Prüfung offener Bebauungspläne

Der Stadtrat hat den Oberbürgermeister damit be-
auftragt, bereits als Satzung beschlossene aber bisher 
nicht umgesetzte Bebauungspläne zu prüfen. Dazu 
sollen Gespräche mit privaten Grundstückseigentü-
mern geführt und dem Stadtrat bis zum 4. Quartal 
die Ergebnisse und der Handlungsbedarf seitens der 
Stadt vorgestellt werden. (VI-A-03581)

Informationen für internationale 
Studierende auf leipzig.de

Auf Anregung des Stadtrats wird die Stadt Leipzig 
in Zukunft relevante Informationen für internatio-
nale Studierende zum Leben und Studieren in Leip-
zig auch auf leipzig.de bündeln. Dafür soll die beste-
hende Informationsseite zu Studium und Forschung 
durch Basis-Informationen und Verlinkungen zu den 
Themen Wohnen, Soziales, Kultur, Meldebehörde 
etc. ergänzt werden. (VI-A-03584)

Installation von Fahrradhaltestangen
an ausgesuchten Knotenpunkten

Der Stadtrat hat die Verwaltung damit beauftragt, an 
fünf bereits im Jahr 2011 untersuchten Knotenpunk-
ten sogenannte Fahrradhaltestangen zu installieren. 
Diese sollen Fahrradfahrern das Halten, beispiels-
weise an Ampeln, erleichtern. Die Finanzierung er-
folgt durch eine Sachspende. Darüber hinaus prüft 
die Verwaltung, an welchen Stellen weitere Festhal-
temöglichkeiten installierbar wären. (VI-A-03636)

Außengestaltung und Fachräume 
– Grundschule Liebertwolkwitz

Der Stadtrat hat bestätigt, dass im für 2019 geplanten 
Erweiterungsbau der Grundschule Liebertwolkwitz 
auch Rücksicht auf die Außengestaltung sowie auf 
die Einrichtung von entsprechenden Fachräumen ge-
nommen wird. (VI-HP-03728; VI-HP-03730)

Mietcontainer für die Oberschule Mölkau

Für den 1. Bauabschnitt des Erweiterungsbaus an 
der Oberschule Mölkau werden Mietcontainer be-
reitgestellt. Dies hat der Stadtrat noch einmal bestä-
tigt. (VI-HP-03731)

Leipziger Corporate Governance Kodex: 
Rechtliche Prüfung

Der Oberbürgermeister wurde beauftragt, den Leip-
ziger Corporate Governance Kodex (LCGK) dahin-
gehend zu prüfen, ob seine Regelungen mit höher-
rangigem Recht vereinbar sind. Der LCGK soll zu-
künftig in allen Gesellschaftsverträgen von Beteili-
gungsunternehmen der Stadt Anwendung fi nden.
(VI-A-03879)

Kappungsgrenze für Mieterhöhungen 
soll gesenkt werden

Die Stadträte haben sich mehrheitlich für eine Sen-
kung der Kappungsgrenze für Mieterhöhungen 
von 20 auf 15 Prozent ausgesprochen. Der Ober-
bürgermeister wurde damit beauftragt, einen ent-
sprechenden Antrag bei der sächsischen Staatsre-
gierung zu stellen. Die Begrenzung betrifft Miet-
erhöhungen für bestehende Mietverträge, die inner-
halb von drei Jahren bis zur ortsüblichen Vergleichs-
miete zulässig sind. Die Senkung der Kappungsgren-
ze ist als mögliches Instrument im Wohnungspoli-
tischen Konzept der Stadt verankert. (VI-A-03790)

eCulture: Verwaltung informiert über Sachstand

Der Stadtrat hat das Dezernat Kultur damit beauf-
tragt, zur Ratsversammlung im August 2017 eine 
Informationsvorlage über den aktuellen Sachstand 
zum Thema eCulture zu erarbeiten. Das Konzept 
der eCulture beinhaltet unter anderen die Verwen-
dung digitaler Medien in der Kulturindustrie, die 
Verbreitung des kulturellen Erbes über das Inter-
net, inklusive der Digitalisierung, Archivierung, Ver-
marktung und Vermittlung kultureller Inhalte und 
Objekte als auch aktuelle Aktivitäten und weltwei-
te kulturelle Zusammenarbeit online im Bereich der 
Kultur. (VI-A-03809)

Schaffung von barrierefreien Spielplätzen 

Die Verwaltung wurde von der Mehrheit der Stadt-
räte aufgefordert, dafür zu sorgen, dass in jedem der 
zehn Stadtbezirke mindestens ein Spielplatz mit bar-
rierefreien Spielgeräten zur Verfügung steht. Au-
ßerdem sollen bei jedem neu errichteten städtischen 
Spielplatz ein barrierefreier Zugang und die Aus-
stattung mit barrierefreien Spielgeräten gewährleis-
tet und jährlich zwei Spielplätze barrierefrei umge-
staltet werden. (VI-A-03910)

Handballclub Leipzig: Stadt genehmigt Zuschuss 

Mehrheitlich hat der Stadtrat einen fi nanziellen Zu-
schuss für den Handballclub Leipzig in Höhe von 
200 000 Euro genehmigt. Dieser ist allerdings an stren-
ge Aufl agen gebunden, die erst erfüllt werden müs-
sen. So wird unter anderem ein tragfähiges Konso-
lidierungs- und Sanierungskonzept erwartet, das 
glaubwürdig die fi nanzielle Zukunft des Vereins si-
chert. (VI-A-04058)

Planung für 24 Schulbauten kann beginnen 

Geschlossen haben die Stadträte einen Sammelpla-
nungsbeschluss zu Neu- oder Erweiterungsbauten 
an insgesamt 24 Schulstandorten gefasst. Die Kosten 
für diesen Planungsvorlauf allein umfassen 7,26 Mil-
lionen Euro. Die Stadt kann so in den nächsten Jah-
ren schneller und effektiver auf den wachsenden 
Bedarf an Schulplätzen reagieren, sowie auf even-
tuelle Fördermittel zugreifen. (VI-DS-03932-NF-02)

 Neue Schulen in der Karl-Heine- und Ihmelsstraße

Jeweils einstimmig wurde von den Stadtvertretern 
die Einrichtung einer neuen, vierzügigen Oberschule 
in der Ihmelsstraße sowie eines fünfzügigen Gymna-
siums in der Karl-Heine-Straße 22b beschlossen. Bei-
de Standorte sollen ab dem Schuljahr 2019/20 ein-
satzbereit sein. (VI-DS-03749; VI-DS-03857) 

Mehrkosten: Oberschule Ratzelstraße

Für die Komplexsanierung der Oberschule Ratzel-
straße hat der Stadtrat Mehrkosten in Höhe von 2,5 
Millionen Euro gebilligt. Grund ist u.a., dass einer 
beteiligten Baufi rma eine außerordentliche Kün-
digung ausgesprochen werden musste. Durch die 
längere Bauzeit verschiebt sich auch die Nutzungs-
aufnahme der Schule um ein Jahr auf das Schuljahr 
2018/2019. (VI-DS-03987)

Bau- und Finanzierungsbeschluss: 78. Grundschule 
und Martin-Förderschule

Das ehemalige Ratzelgymnasium An der Kotzsche 
wird für die zukünftige Unterbringung der 78. Grund-
schule und der Martin-Förderschule ausgebaut und 
modernisiert. Der Stadtrat hat einstimmig einen ent-
sprechenden Bau-und Finanzierungsbeschluss ge-
fasst. Die 78. Grundschule und die Martin-Schule als 
Förderschule für geistig Behinderte befi nden sich bis-
her in Gebäuden mit unzureichendem Flächenange-
bot, Brandschutz und Barrierefreiheit sind nicht ge-
währleistet. Nun sollen beide Einrichtungen An der 
Kotzsche unterkommen. Die Gesamtkosten für beide 
Schulen betragen etwa 13,8 Millionen Euro, die Stadt 
trägt davon rund 4 Millionen Euro. (VI-DS-04017)

Bau- und Finanzierungsbeschluss: 
Schulgebäude Diderotstraße

Die Sanierung eines Bestandsgebäudes der ehema-
ligen 68. Oberschule in der Diderotstraße haben die 
Stadtvertreter einstimmig befürwortet. Geplant ist an 
diesem Standort die Einrichtung einer 2,5-zügigen 
Oberschule plus zwei DAZ - Klassen. Nach dem Aus-
zug der 68. Schule im Jahr 2013 wurde das Schulge-
bäude als Außenstelle des Werner-Heisenberg-Gym-
nasiums genutzt. Seit August 2016 steht die Schule 
leer. Nun wird das Gebäude für 6,8 Millionen Euro 
erneuert, der städtische Anteil beträgt rund 2 Milli-
onen Euro. (VI-DS-03957)

Bau- und Finanzierungsbeschluss: 
Grundschule Liebertwolkwitz

Für 4,3 Millionen Euro erhält die Grundschule Lie-
bertwolkwitz laut einstimmigem Stadtratsbeschluss  
einen Erweiterungsbau. Der städtische Anteil an der 
Finanzierung beträgt 1,2 Millionen Euro. Aktuell nut-
zen Hort und Grundschule gemeinsame Räume, es 
besteht ein Raumdefi zit von ca. 900 m² Nutzfl äche. 
Der nun geplante Erweiterungsbau führt zu keiner 
Kapazitätserhöhung sondern entspannt vor allem 
die Raumsituation und schafft Gemeinschaftsfl ä-
chen. (VI-DS-03892)

Kinderhaus Curiestraße auf der Alten Messe

Ohne Gegenstimme hat der Stadtrat grünes Licht für 
das Kinderhaus Curiestraße gegeben. Der Gebäude-
komplex auf dem Gelände der Alten Messe soll eine 
Kombination aus Kindertagesstätte (185 Plätze) und 
Förderschule (für 88 Schüler) sowie unter anderem 
auch einen Indoorspielplatz beheimaten. Den Bau 
übernimmt die städtische Entwicklungsgesellschaft 
LESG. Mit ihr schließt die Stadt ab dem 1. Januar 2019 
einen Mietvertrag über 20 Jahre. Anfang 2019 soll das 
Kinderhaus eröffnet werden. (VI-DS-03974-NF-01)

Ein Platz zur Erinnerung an Kurt Masur

Die Verbindungsfl äche zwischen Augustusplatz 
und Universitätsstraße wird künftig Kurt-Masur-
Platz heißen und damit den Namen des großen Di-
rigenten und Leipziger Ehrenbürgers tragen. Dafür 
hat sich der Stadtrat bei nur einer Enthaltung und 
ohne Gegenstimmen ausgesprochen. (siehe Amtliche 
Bekanntmachung, S. 7) Mit der Umbenennung der 
Fläche in unmittelbarer Nähe zum neuen Gewand-
haus soll im Stadtbild seine Bedeutung für Leipzig 
sichtbar gemacht werden. Masur, Gewandhauska-
pellmeister von 1970 bis 1997, hatte wesentlichen 
Anteil daran, dass es zu Beginn der Friedlichen Re-
volution bei der Demonstration am 9. Oktober 1989 
nicht zu gewaltsamer Konfrontation und Blutver-
gießen kam. Außer in Leipzig wirkte der mit zahl-
reichen Auszeichnungen bedachte Maestro u. a. in 
New York, London und Paris. Er starb am 19. De-
zember 2015. (VI-DS-03917) 

Neue Schwimmhalle im Leipziger Osten

Im zweiten Anlauf ist die Entscheidung für den Bau 
der neuen Schwimmhalle auf dem Otto-Runki-Platz 
mehrheitlich gefallen. Für den Standort sprechen 
u. a. seine Lage und Größe sowie seine unmittelbare 
Straßenbahnanbindung. Mehrere Schulen und Kin-
dertagesstätten befi nden sich in der Umgebung. Die 
Federführung für den Neubau liegt bei der Sport-
bäder Leipzig GmbH. Bei der Planung des ggf. mehr-
geschossigen Gebäudes soll die Möglichkeit einer ko-
operativen Bauweise durch Kombination verschie-
dener Nutzungsmöglichkeiten geprüft werden. Nach 
jetzigem Stand könnte die neue Schwimmhalle 2022 
eröffnet werden. (VI-DS-03746)

Altes Rathaus: Fassaden werden erneuert, 
Haustechnik wird komplettiert

Das Alte Rathaus bekommt nach einstimmigem Vo-
tum des Stadtrates eine Kur: Geplant sind die Sanie-
rung der Fassaden und die Beseitigung der letzten 
brandschutztechnischen Mängel. Das Alte Rathaus, 
eines der bedeutendsten Renaissancebauwerke auf 
deutschem Boden, entstand 1556/57 unter der Lei-
tung des Leipziger Ratsbaumeisters und Bürgermei-
sters Hieronymus Lotter. Die Sanierung ist in zwei 
Bauabschnitten geplant. Zunächst geht es um die Sa-
nierung und Restaurierung der Fassade inkl. Turm, 
daran schließen sich die brandschutztechnischen 
Arbeiten an. Gebaut werden soll 2018 und 2019. Die 
Kosten werden mit knapp 2 Millionen Euro veran-
schlagt. Der städtische Anteil beträgt 1 Million Euro, 
der Rest kommt aus Fördermitteln. (VI-DS-03747)

Städtebaulicher Vertrag und 
Bebauungsplan Nr. 426 für neues Stadtquartier

Mit dem mehrheitlichen Beschluss zum städtebau-
lichen Vertrag sowie zum Bebauungsplan Nr. 426 
„Neubebauung Brandenburger Straße/Hofmeis-
terstraße/Hahnenkamm“ hat der Stadtrat grünes 
Licht für die stufenweise Entwicklung eines neuen 
2,7 ha großen neuen Stadtquartiers gegeben. Dabei 
haben sich Stadt und Erschließungsträger speziell 
auf die Förderung von autoarmem Wohnen und 
Arbeiten verständigt. Ein entsprechendes Mobili-
tätskonzept ist deshalb ebenso Teil der Vereinba-
rung wie ein Freifl ächenkonzept mit einer exten-
siven Dachbegrünung und Baumpfl anzungen. (VI-
DS-03896; VI-DS-03368)

Überplanmäßige Auszahlung: Zwischenfi nanzierung 
für Bauvorhaben „Slevogtstraße“

Für den Ausbau der Slevogtstraße (Abschnitt zwi-
schen Blücher- und Diderotstraße) in Leipzig-Mö-
ckern  hat der Stadtrat einstimmig eine überplanmä-
ßige Auszahlung bestätigt. Für das Vorhaben sind 
Fördermittel beim Landesamt für Straßenbau und 
Verkehr (LASuV) beantragt. Zwar ist die Maßnahme 
bereits inhaltlich geprüft und als förderfähig einge-
stuft, allerdings sind sowohl Förderhöhe als auch Be-
willigungszeitraum noch unklar. Die jetzt bewilligte
städtische Zwischenfi nanzierung soll deshalb den 
kontinuierlichen Bauablauf und die Einhaltung des 
Zeitrahmens gewährleisten. (VI-DS-03245-DS-01)

Bau- und Finanzierungsbeschluss 
für neue „Messebrücke“

Eine dreifeldrige Brücke in wartungsarmer Konstruk-
tion mit schlichter Eleganz soll zukünftig die alte „Mes-
sebrücke“ ersetzen. Mehrheitlich stimmten die Stadt-
rätinnen und Stadträte für den Ersatzneubau, für den 
Gesamtkosten von 6,7 Mio Euro veranschlagt sind. 
Das Bauwerk fungiert als wichtige Geh- und Rad-
wegverbindung zwischen der Alten Messe und dem 
Wilhelm-Külz-Park im Vorfeld des Völkerschlacht-
denkmals. Die alte, 1912 errichtete und unter Denk-
malschutz stehende Brücke war so verschlissen, dass 
eine wirtschaftlich vertretbare Sanierung nicht mög-
lich war. Deshalb wurde der Abbruch auch denkmal-
schutzrechtlich genehmigt. (VI-DS-03815)

Regelung zu Bezahlung höherwertiger Tätigkeit

Für Fälle, in denen Beschäftigte der Stadtverwaltung 
vorübergehend eine höherwertige Tätigkeit ausüben, 
hatte der Stadtrat bereits 2014 eine Regelung zur Be-
zahlung getroffen, die die tarifl ichen Vorschriften 
ergänzt. Diese wird mit dem neuen, einstimmig ge-
fassten, Beschluss vom 17. Mai grundsätzlich fortge-
führt und an die neuen Entgeltgruppen des Tarifver-
trages angepasst. (VI-DS-03876)

Fachförderrichtlinien für 
Fördermittelvergaben beschlossen

Für Projekte der Beschäftigungsförderung, der Wirt-
schaftsförderung, im Sport und im Gesundheitsbe-
reich hat die Ratsversammlung jeweils eine Fachför-
derrichtlinie beschlossen. Diese basieren auf der „Rah-
menrichtlinie zur Vergabe von Zuwendungen der 
Stadt Leipzig an außerhalb der Stadtverwaltung ste-
hende Stellen“ (Zuwendungsrichtlinie, VI-DS-01241-
NF-05) und regeln die Vergabe von Fördermitteln für 
den jeweiligen Fachbereich. (siehe Amtliche Bekannt-
machungen, S. 7-11) (VI-DS-03779; VI-DS-03083; VI-
DS-03633; VI-DS-03773)

Leiter der Branddirektion wird befördert

Seit Juni 2016 leitet Peter Heitmann die Leipziger 
Branddirektion. Entsprechend der Regelungen des 
Sächsischen Beamtengesetzes ist nach einer Erpro-
bungszeit von mindestens sechs Monaten eine Beför-
derung möglich. Dieser stimmten die Stadträtinnen 
und Stadträte am 17. Mai zu. Die Beförderung erfolgt 
unter Beachtung der haushaltrechtlichen Möglich-
keiten in Abhängigkeit von der Genehmigung des 
Doppelhaushaltes 2017/18. (VI-DS-03904)

Vertreter des Datenschutzbeauftragten bestellt

Ab 15. August 2017 hat der Datenschutzbeauftragte 
der Stadt Leipzig einen Vertreter. Gemäß der gesetz-
lichen Vorgaben des Sächsischen Datenschutzgesetzes 
übernimmt Randy Becher, vorbehaltlich der Zustim-
mung des Personalrates, bei Abwesenheit des Daten-
schutzbeauftragten dessen Aufgaben für die Stadtver-
waltung einschließlich der Eigenbetriebe. Zudem ist 
er Informationssicherheitsbeauftragter der Stadt Leip-
zig. (VI-DS-03960-NF-01)

Zweckgebundene Rücklage für Investitionen

Dem Vorschlag, die auf neue Rechnung vorgetra-
genen Jahresüberschüsse der Oper Leipzig in Höhe 
von 838 074,16 Euro als zweckgebundene Rücklage 
für Investitionen einzustellen, stimmten die Stadträte 
mehrheitlich zu. Vorrangig sind die Anschaffung ei-
ner Inspizientenanlage in der Musikalischen Komö-
die, einer CNC-Fräse in den Theaterwerkstätten so-
wie von Hubpodien für die Be- und Entladezone im 
Opernhaus. Bislang wurden die auf neue Rechnung 
vorgetragenen Jahresergebnisse bis einschließlich 
2013 keiner Verwendung zugeführt.  (VI-DS-03975)

Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 311 
„Cervantesweg“

In Meusdorf sollen auf Grundstücken der Leipziger 
Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (LWB) neue 
Einfamilienhäuser entstehen. Den dafür notwendi-
gen Satzungsbeschluss fassten die Stadträte einstim-
mig. Nachdem der Planentwurf bereits 2011 öffent-
lich ausgelegen hatte, kam das Planverfahren durch 
die damals noch geringere Nachfrage nach Einfami-
lienhäusern zunächst ins Stocken. Die jetzt geplante 
Bebauung mit Doppel- und Einzelhäusern als Eigen-
heime trägt der geänderten Marktlage Rechnung, 
kommt den heutigen individuellen Wohnbedürfnis-
sen entgegen und ergänzt das vorhandene Siedlungs-
gefüge. (VI-DS-02876) 

Umsetzung Kleingartenkonzeption: 
Maßnahmenpläne beschlossen

Einig waren sich die Stadträte beim Beschluss zur Um-
setzung der Kleingartenkonzeption der Stadt Leipzig. 
Ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen bestätigten 
sie die vorgelegten Pläne. So werden einerseits Pro-
jekte gefördert, die soziales Engagement und Traditi-
onspfl ege, die Aufwertung und Erweiterung von Ge-
meinschaftsfl ächen und vereinseigenen Kinderspiel-
plätzen sowie Öffentlichkeitsarbeit zum Inhalt haben. 
Andererseits werden Maßnahmen zum Schutz und 
zur Sicherheit der Anlagen und ihrer Einrichtungen 
bezuschusst. Außerdem wird das Kleingartenwesen 
in Leipzig über die Auslobung von Wettbewerben 
und die Auszeichnung besonderer Leistungen ge-
fördert. (VI-DS-03795)
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 Termine

Verwaltungsausschuss
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung  
07.06., 17.00 Uhr, Neues Rathaus, Zi. 262, 
Ratsplenarsaal
- 2. Änderung zum Baubeschluss Nr. VA VI-

01366 vom 02.09.2015 Wilhelm-Hauff-Schule 
– Grundschule, Diderotstraße 37, 04159 Leip-
zig, Gebäudehülle und Bauwerksabdichtung 
Mehrkosten (VI-DS-01366-DS-03)

- Abschluss eines städtischen Lizenzvertrages 
für die Geodateninfrastruktur Leipzig (VI-
DS-03494)

- Beschaffung einer Mobilen Datenerfassung 
(MDE) für den Rettungsdienst der Stadt Leip-
zig durch die Branddirektion (VI-DS-03573-
NF-01)

- Überplanmäßige Aufwendungen nach § 78 
SächsGemO in Anlehnung an § 79 (1) Sächs-
GemO im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 
474 000 Euro aus Rechtsanspruch über die 
Bereitstellung eines Betreuungsplatzes  und 
die damit verbundene Kostenübernahme bei 
Unterbringung in privaten Kindertagesein-
richtungen (VI-DS-03856)

- Zeitplanung für den Diskussionsprozess zum 
Entwurf des Integrierten Stadtentwicklungs-
konzeptes Leipzig 2030 (VI-DS-04031)

- Umsetzungsbegleitung für eine rechtssichere 
Änderungsvereinbarung des SAP-EVB-IT-Ver-
trages (VI-DS-04096)

- Außenwerbekonzession – Abschluss Erwei-
terungsvertrag mit der Rechtsberatung (VI-
DS-03920)

- Städtebaulicher Vertrag zur Planung und 
Herstellung der straßenseitigen Erschlie-
ßung sowie der Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Ausgleich der 
nachteiligen Auswirkungen der Vorhaben 
im Bereich des in Aufstellung befi ndlichen 
Bebauungsplanes Nr. 313 „Katzstraße“ in 
Leipzig, Probstheida (VI-DS-04059) 

Der Vorsitzende 
des Jugendhilfeausschusses

Ortschaftsräte
Ortschaftsrat Engelsdorf
06.06., 18.00 Uhr, Alte Schule Hirschfeld
- Vorstellung des Bürgermeisters Ulrich Hörnig, 

Dezernat Allgemeine Verwaltung
- Entwicklungsstand der Investitionen Ortszen-

trum in der Hugo-Aurig-Straße
- Schulentwicklungsplan der Stadt Leipzig – Fort-

schreibung 2017 (VI-DS-03577-NF-01)
- Pfl anzung des Lutherbaumes mit der Schot-

ter- und Kies-Union Hirschfeld
- Eröffnung der Ausstellung als Auftakt zur 690 

Jahr-Feier ”Hirschfeld, ein Dorf in der Stadt”
Ortschaftsrat Liebertwolkwitz
15.06., 18.30 Uhr, Rathaus Liebertwolkwitz, Raum 2
- Informationen zum Stand der städtischen Lie-

genschaften – Liegenschaftsamt
- Ausgleichsbeitragserhebung Ortskernsanie-

rung – Amt für Stadterneuerung und Woh-
nungsbauförderung

- Schulentwicklungsplan der Stadt Leipzig – Fort-
schreibung 2017 (VI-DS-03577-NF-01)

Ortschaftsrat Lützschena-Stahmeln
12.06., 18.30 Uhr, ehem. Grundschule Lützsche-

na, Zi.  3
- Schulentwicklungsplan der Stadt Leipzig – Fort-

schreibung 2017 (VI-DS-03577-NF-01) dazu Ver-
sorgung der Ortschaft mit Kindergarten-, Kin-
derkrippen- und Hortplätzen

- Vorstellung des Standes zum Lärmdialog mit 
den Bürgern durch Stadtverwaltung

Ortschaftsrat Rückmarsdorf
13.06., 19.00 Uhr, Ortsteilzentrum Rückmarsdorf
- Auswertung der Ratsversammlung vom 

17.05.2017
- Schulentwicklungsplan der Stadt Leipzig – Fort-

schreibung 2017 (VI-DS-03577-NF-01)
Ortschaftsrat Seehausen
06.06., 19.00 Uhr, Alte Schule Göbschelwitz
- Schulentwicklungsplan der Stadt Leipzig – Fort-

schreibung 2017 (VI-DS-03577-NF-01)
- Schwerpunkte Stadtgrün u. Gewässer 2017/ 

2018
- Schwerpunkte II. Halbjahr
Ortschaftsrat Lindenthal
06.06., 19.00 Uhr, Rathaus Lindenthal
- Ordnung und Sicherheit in Lindenthal – Dis-

kussion mit Polizei und Ordnungsamt
- Schulentwicklungsplan der Stadt Leipzig – Fort-

schreibung 2017 (VI-DS-03577-NF-01)
- Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 436 

„Verbrauchermarkt Lindenthaler Hauptstra-
ße“; Stadtbezirk Nordwest, Ortsteil Lindenthal; 
Aufstellungsbeschluss (VI-DS-04066)

Ortschaftsrat Hartmannsdorf-Knautnaundorf
14.06., 18.30 Uhr, Gaststätte „Zur Ratte“
- Schulentwicklungsplan der Stadt Leipzig – Fort-

schreibung 2017 (VI-DS-03577-NF-01)
Ortschaftsrat Böhlitz-Ehrenberg
15.06., 18.30 Uhr, Große Eiche, Salon Böhlitz
Zum Redaktionsschluss lag keine Tagesord-
nung vor. 
Ortschaftsrat Mölkau
13.06., 19.00 Uhr, ehem. Gemeindeamt, Ratssaal
- u. a. Schulentwicklungsplan der Stadt Leipzig 

– Fortschreibung 2017 (VI-DS-03577-NF-01)
Ortschaftsrat Holzhauen
13.06., 19.30 Uhr, Schule Holzhausen, Speisesaal
Zum Redaktionsschluss lag keine Tagesordnung 
vor. 

Fachförderrichtlinie des Gesundheitsamtes über die Förderung 
von Vereinen, Verbänden und Selbsthilfegruppen

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig 
beschloss in ihrer Sitzung am 17.05.2017 die 
Fachförderrichtlinie des Gesundheitsamtes über 
die Förderung von Vereinen, Verbänden und 
Selbsthilfegruppen (Beschluss Nr. VI-DS-03773).
1. Vorbemerkungen 
Zuwendungen sind freiwillige Leistungen 
der Stadt Leipzig. Ein Rechtsanspruch auf die 
Gewährung von Zuwendungen besteht nicht. 
Zuwendungen müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur gewährt werden, wenn 
 - an der Erfüllung der Maßnahme ein Interesse 

der Stadt Leipzig besteht oder gemeinnützige 
Ziele verfolgt werden und das Vorhaben ohne 
die Zuwendung nicht oder nicht im notwen-
digen Umfang durchgeführt werden kann, 

 - die fachlichen Voraussetzungen für die ge-
plante Maßnahme erfüllt werden 

 - die Gesamtfi nanzierung im Rahmen der 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit gesichert ist, 

 - die ordnungsgemäße Geschäftsführung des 
Zuwendungsempfängers außer Zweifel steht 
und der Nachweis über die Mittelverwen-
dung gesichert erscheint, 

 - eine angemessene Eigenbeteiligung erfolgt. 
Für die Gewährung, Auszahlung und Ab-
rechnung der Zuwendung, für Nachweis 
und Prüfung der Verwendung sowie ggf. die 
erforderliche Aufhebung des Zuwendungs-
bescheides und die Rückforderung der ge-
währten Zuwendung gelten die Regelungen 
dieser Fachförderrichtlinie. 
2. Zuwendungszweck 
Zuwendungen nach dieser Fachförderrichtlinie 
können für Maßnahmen in folgenden Bereichen
gewährt werden: 
 - Beratung und niedrigschwellige Hilfsan-

gebote für chronisch Kranke und deren 
Angehörige 

 - Prävention, Beratung und Hilfeleistung für 
Personen mit besonderen sozialen Schwie-
rigkeiten und/oder akuter Suchtgefährdung 
sowie Suchtkranker und deren Angehörige 

 - Hilfe für Menschen mit psychischen Krank-
heiten und psychosozialen Problemen sowie 
deren Angehörige 

 - Familienberatung und Beratung bei der 
Familienplanung, Schwangerschafts-, 
Partnerschafts- und Sexualberatung sowie 
Schwangerschaftskonfl iktberatung 

 - Hilfe zur Selbsthilfe und/oder Hilfe bei 
der Gestaltung einer selbstbestimmten 
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, eh-
renamtliche soziale Betreuung (Dienste, die 
nicht durch andere Kostenträger fi nanziert 
werden); Begegnungsstätten 

 - strukturelle Prävention (Aufklärung, Moti-
vation, Nachsorge) bei bestimmten Erkran-
kungen 

 - Gesundheitsförderung 
3. Zuwendungsempfänger 
Antragsberechtigt sind Vereine, Verbände, 
Gruppen, Initiativen, Privatpersonen und andere 
juristische Personen sowie Körperschaften des 
öffentlichen Rechts, welche die unter Punkt 2. 
genannten Aufgaben erfüllen und ihren Sitz 
und/oder Zielgruppe in Leipzig haben. 
4. Zuwendungs- und Finanzierungsarten 
4.1. Zuwendungsart Projektförderung
Zuwendungen nach dieser Fachförderrichtli-
nie werden im Regelfall als Projektförderung 
gewährt. Ein Projekt ist ein einzelnes, sachlich 
und zeitlich begrenztes Vorhaben. 
Institutionelle Förderung
 - Bei institutioneller Förderung wird die 

Zuwendung zur Deckung eines nicht ab-
gegrenzten Teils oder in besonderen Aus-
nahmefällen der gesamten Aufwendungen 
des Zuwendungsempfängers eingesetzt. 
Gefördert wird die Institution als solche. 
Institutionelle Förderung wird nur in Aus-
nahmefällen gewährt. 

4.2. Finanzierungsarten 
Die Finanzierungsart entscheidet über den Um-
fang einer Förderung und hat damit Einfl uss auf 
die Höhe der Zuwendung. Zuwendungen nach 
dieser Fachförderrichtlinie werden als 
 - Anteilsfi nanzierung 
 - Festbetragsfi nanzierung 
 - Fehlbedarfsfi nanzierung gewährt. 

Nach dem Subsidiaritätsprinzip kommt in der 
Regel eine Teilfi nanzierung in Betracht. Der 
Antragsteller soll sich mit einem angemessenen 
Eigenanteil (mindestens 10 % der förderfähigen 
Ausgaben) an den förderfähigen Gesamtkosten 
beteiligen. Der Eigenanteil ist zur Finanzierung 

von als zuwendungsfähig anerkannten Ausga-
ben einzusetzen. 
Für Selbsthilfegruppen, die nach der Richtlinie 
des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales 
zur Förderung der sozialen Arbeit im Rahmen 
der Projektförderung und Anteilsfi nanzierung 
förderfähig sind, übernimmt die Stadt Leipzig 
höchstens die darin vorgeschriebene kommu-
nale Kofi nanzierung, wenn dieser Anteil nicht 
durch Eigenmittel oder Dritte aufgebracht 
werden kann. 
Eine Vollfi nanzierung kommt nur ausnahms-
weise in Betracht, wenn das Interesse des 
Zuwendungsempfängers an der Erfüllung des 
Zwecks nur gering oder überhaupt nicht fest-
stellbar ist. Das städtische Interesse ist hierbei 
so erheblich, dass die Übernahme sämtlicher 
zuwendungsfähiger Ausgaben durch die Stadt 
Leipzig geboten scheint. 
5. Ausgaben 
5.1. Zwendungsfähige Ausgaben 
Zuwendungsfähig sind insbesondere folgende 
Ausgaben, soweit sie notwendig und angemes-
sen sind: 
Personalausgaben 
- Personalausgaben und Honorare, Arbeit-

geberanteile zzgl. Berufsgenossenschaften 
(Fachkräfte sowie Fachkraftanteile bei 
Personalstellen, kurzzeitig und geringfügig 
Beschäftigte, Freiwilligendienste), Weiterbil-
dungsausgaben 

Soweit aus der Zuwendung Auszahlungen 
für Personalaufwendungen geleistet werden 
und die Gesamtausgaben des Zuwendungs-
empfängers überwiegend aus Zuwendungen der 
öffentlichen Hand bestritten werden, darf der 
Zuwendungsempfänger seine Beschäftigten fi -
nanziell nicht besser stellen als vergleichbare Be-
dienstete nach dem Tarifvertrag des öffentlichen 
Dienstes (TVöD). Hierfür sind Unterlagen für 
relevante Qualifi kationen (Fachkraftnachweise) 
einzureichen und Angaben entsprechend dem 
Antrag auf Gewährung von Zuwendungen/
Anlage 3 „Berechnung der Gesamtpersonalaus-
gaben“ zu machen. Auf Anforderung sind dem 
Zuwendungsgeber Arbeitsplatzbeschreibungen 
einzureichen. 
Sachausgaben 
 - Betreiberausgaben (z. B. Miete, Mietneben-

kosten, Reinigung, Energie, Wasser) 
 - Telefonkosten, Büro-und Verbrauchsmate-

rial, Porto 
 - Fachliteratur 
 - Reisekosten auf Grundlage des Sächsischen 

Reisekostengesetzes in der gültigen Fassung 
 - Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit 
 - Ausgaben für Supervisionen 
 - Kfz-Haltung ist gesondert auszuweisen und 

zu begründen 
 - Versicherungen soweit diese gesetzlich vor-

geschrieben sind 
 - Anschaffung und Reparaturen von Ausstat-

tungsgegenständen 
 - Instandhaltungskosten (mit entsprechender 

Begründung in der Antragstellung) 
 - Geschäftsstellenumlagen werden in der Regel 

in Höhe von höchstens 15 % der Personal-
ausgaben der als zuwendungsfähig aner-
kannten Fachkräfte (Ausgaben für Leitung/
Geschäftsführung, Verwaltung inklusive 
Personalnebenkosten zzgl. Berufsgenossen-
schaft) anerkannt. 

investive Ausgaben 
 - Ausstattungsgegenstände ab einem Betrag 

von 410,00 Euro Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten sind einzeln im Antrag 
aufzuführen 

5.2. Nicht zuwendungsfähige Ausgaben 
Folgende Ausgaben sind nicht zuwendungs-
fähig: 
 - anteilige Mietkosten für Privaträume
 - Rücklagen und Rückstellungen
 - Abschreibungen
 - Leasingkosten für Fahrzeuge 
 - Zinsen und andere Ausgaben für selbst in 

Anspruch genommene Darlehen
 - Darlehen an Dritte
 - Mahngebühren
 - Ausgaben für Repräsentationen (Bewir-

tungskosten)
 - Mitgliedsbeiträge
 - Zahlungsverpfl ichtungen aus Rechtsstrei-

tigkeiten
 - Stornogebühren. 

6. Antragsverfahren 
6.1 Städtische Zuwendungen 
Für die Bewilligung einer Zuwendung bedarf 

es eines schriftlichen Antrages an das Gesund-
heitsamt unter Verwendung der vom Gesund-
heitsamt zur Verfügung zu stellenden Formu-
lare (Antrag auf Gewährung einer städtischen 
Zuwendung für das Jahr ___ ). Der Antrag ist 
bis zum 31.08. eines Jahres für die Zuwendung 
im Folgejahr zu stellen. Im Antrag sind Ziele 
und Dringlichkeit des Vorhabens, alternative 
Lösungsvorschläge, die Höhe der erforderlichen 
Auszahlungen, die Mitfi nanzierung Dritter und 
der erzielbare Nutzen anzugeben. Dem Antrag 
sind zur Beurteilung der Zweckmäßigkeit 
und Notwendigkeit der Förderung geeignete 
Unterlagen beizufügen. Das Gesundheitsamt 
ist berechtigt, weitere Informationen vom 
Antragsteller abzufordern und/oder über ihn 
einzuholen. Sind weitere Zuwendungsanträge 
(z. B. andere Ämter der Stadt Leipzig, Antrag auf 
Landesmittel, Anträge bei Krankenkassen) für 
den selben Zuwendungszweck beantragt, sind 
diese Anträge in Kopie dem Antrag beizulegen, 
um eine Doppelförderung auszuschließen. 
6.2  Gemeinsame Zuwendungen des Freistaates 
Sachsen und der Stadt Leipzig
Werden Zuwendungen, die die Stadt Leipzig 
vom Freistaat Sachsen zur Weiterleitung an 
Dritte erhält (z. B. für Selbsthilfegruppen), 
gemeinsam mit städtischen Fördermitteln für 
denselben Zuwendungszweck gewährt, so 
richtet sich das Zuwendungsverfahren nach 
den landesrechtlichen Vorschriften. Unabhängig 
davon ist der Zuwendungsantrag in jedem Fall 
schriftlich beim Gesundheitsamt bis zum 31.08. 
eines Jahres für das Folgejahr zu stellen. Werden 
Landesfördermittel nicht in der beantragten 
Höhe gewährt, kann die Stadt Leipzig den daraus 
entstehenden Fehlbetrag ganz oder teilweise 
ausgleichen, um den Zuwendungszweck den-
noch zu erreichen. Ein Anspruch auf Ausgleich 
besteht jedoch nicht. 
Im Antrag ist zu erklären, ob der Antragsteller 
allgemein oder für das betreffende Vorhaben 
zum Vorsteuerabzug nach § 15 UStG berechtigt 
ist. Ist dies der Fall, so hat der Antragsteller die 
sich ergebenden Vorteile auszuweisen und bei 
der Ermittlung der zuwendungsfähigen Auf-
wendungen abzusetzen. 
6.3. Vorzeitiger Maßnahmebeginn 
Zuwendungen werden zukunftsbezogen be-
willigt, um einen bestimmten Zweck zu erfül-
len. Eine Förderung bereits begonnener oder 
durchgeführter Projekte ist grundsätzlich nicht 
zulässig. Als Vorhabensbeginn ist grundsätzlich 
der Abschluss eines der Ausführung zuzurech-
nenden Lieferungs-und Leistungsvertrages 
(ohne Rücktrittsrecht) zu werten. 
Mit Einreichung des Zuwendungsantrages kann 
die Genehmigung für einen vorzeitigen Maßnah-
mebeginn beantragt werden. Erst nach dieser 
Genehmigung, die schriftlich erteilt wird, kann 
mit dem Projekt begonnen werden. Diese Aus-
nahmeregelung erstreckt sich auf den Zeitraum 
zwischen Antragstellung und Bestandskraft des 
Zuwendungsbescheides. 
7. Bewilligungs- und Auszahlungsverfahren 
Über die Zuwendung entscheidet das Gesund-
heitsamt im Einvernehmen mit dem Fachaus-
schuss Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule. 
Die Bewilligung einer Zuwendung erfolgt durch 
einen schriftlichen Zuwendungsbescheid. 
Die bewilligte Zuwendung darf erst nach 
Bestandskraft des Zuwendungsbescheides 
(Ablauf der Rechtsbehelfsfrist) angefordert und 
ausgezahlt werden. Verzichtet der Zuwendungs-
empfänger schriftlich auf die Einlegung eines 
Rechtsbehelfs (Anlage Rechtsbehelfsverzicht),  
führt dies zur vorzeitigen Bestandskraft des 
Zuwendungsbescheides. 
Bei einer Projektförderung richtet sich der Be-
willigungszeitraum nach der Projektdauer. Diese 
darf den Zeitraum des Haushaltsjahres jedoch 
nicht überschreiten. Bei der institutionellen 
Förderung ist der Bewilligungszeitraum das 
Haushaltsjahr. Die Auszahlungsmodalitäten 
werden im Rahmen des Zuwendungsbescheides 
geregelt. 
8. Mitteilungspfl icht des Zuwendungsemp-
fängers 
Der Zuwendungsempfänger ist verpfl ichtet, 
dem Fachamt unverzüglich Sachverhalte anzu-
zeigen, wenn er nach Vorlage des Haushalts-oder 
Wirtschaftsplanes bzw. Finanzplanes weitere 
Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen 
Stellen beantragt oder von ihnen erhält, sich eine 
Ermäßigung der Gesamtausgaben oder eine 
Änderung der Finanzierung ergibt, der Verwen-
dungszweck oder sonstige für die Bewilligung 

der Zuwendung maßgebliche Umstände sich 
ändern oder wegfallen, sich herausstellt, dass 
der Zuwendungszweck nicht oder mit der be-
willigten Zuwendung nicht zu erreichen ist, die 
ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei 
Monaten nach Auszahlung verbraucht werden 
können, soweit die Auszahlung der Zuwendung 
nicht nach festen Zeitpunkten bestimmt wurde, 
Gegenstände nicht mehr entsprechend dem 
Zuwendungszweck genutzt bzw. nicht mehr 
benötigt werden, es bei der Durchführung der 
Maßnahme terminliche Verschiebungen gibt, 
er seine Organisationsstruktur ändert, ein In-
solvenzverfahren von bzw. gegen ihn beantragt 
oder eröffnet wird. 
9. Nachweisverfahren 
Zum Nachweis der zweckentsprechenden Ver-
wendung der Zuwendung ist dem Gesundheits-
amt der Stadt Leipzig ein Verwendungsnachweis 
(Anlage Verwendungsnachweis) vorzulegen. 
Der Abgabetermin wird im Zuwendungsbe-
scheid festgelegt. Der Verwendungsnachweis 
besteht aus einem Sachbericht und einem zah-
lenmäßigen Nachweis. 
Die Form des Verwendungsnachweises (z. B. 
einfacher Verwendungsnachweis ohne Ori-
ginalbelege) wird im Zuwendungsbescheid 
festgelegt. 
Der Zuwendungsempfänger hat im Verwen-
dungsnachweis zu bestätigen, dass die Ausga-
ben notwendig waren, dass wirtschaftlich und 
sparsam verfahren worden ist und die Angaben 
mit den Büchern und Belegen übereinstimmen. 
Die Stadt Leipzig kann im Zusammenhang 
mit der Prüfung des Verwendungsnachweises 
eine Vor-Ort-Prüfung vornehmen. Hierfür sind 
durch den Zuwendungsempfänger die Belege, 
Personalunterlagen und sonstige angeforderte 
Unterlagen bereit zu halten und Auskünfte zu 
erteilen. 
Bei Gruppen, die keinen eigenen Rechtsstatus 
besitzen ist der Verwendungsnachweis von 2 
Gruppenmitgliedern zu bestätigen. 
Zuwendungen werden grundsätzlich nur für 
kassenmäßige Auszahlungen im Haushaltsjahr 
gewährt. In begründeten Ausnahmefällen darf 
die Zuwendung auch für Rechnungen verwen-
det werden, deren zugrundliegende Leistung im 
Haushaltsjahr erbracht wurde und die bis zum 
15. Januar des dem Haushaltsjahr folgenden 
Jahres eingegangen sind (Poststempel). 
10. Rückforderung 
Wird der Zuwendungsbescheid (teilweise) 
unwirksam oder mit Wirkung für die Vergan-
genheit zurückgenommen oder widerrufen, ist 
die Zuwendung – auch wenn sie bereits verwen-
det worden ist – (anteilig) zu erstatten. Die zu 
erstattende Leistung wird durch schriftlichen 
Bescheid festgesetzt. 
11. Veröffentlichung im Zuwendungsbericht 
Alle Zuwendungen der Stadt Leipzig an au-
ßerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen 
werden jährlich im Zuwendungsbericht unter 
Einhaltung der festgelegten datenschutzrecht-
lichen Bestimmungen erfasst und veröffentlicht. 
Die Zustimmung zur Veröffentlichung ist im 
Rahmen des Zuwendungsantrages zu erklären. 
12. In-Kraft-Treten 
Die Fachförderrichtlinie tritt mit Beschlussfas-
sung der Ratsversammlung in Kraft und setzt 
damit die „Fachförderrichtlinie für das Gesund-
heitsamt der Stadt Leipzig über die Förderung 
von Vereinen,Verbänden und Selbsthilfegrup-
pen“, Beschluss der Rats versammlung Nr. III-
1417/03 vom 17.09.2003, außer Kraft. 
Die „Fachförderrichtlinie des Gesundheitsamtes 
über die Förderung von Vereinen, Verbänden 
und Selbsthilfegruppen“ sowie deren Anlagen 
(Formulare) wird im Internetportal der Stadt 
Leipzig unter www.leipzig.de veröffentlicht. 
Anlagen 
- Antrag auf Gewährung einer städtischen 

Zuwendung für das Jahr 
- Antrag auf Gewährung von Zuwendungen 

für das Jahr aus dem Haushalt der Stadt 
Leipzig und aus dem Haushalt des Freistaates 
Sachsen (für Selbsthilfegruppen) 

- Rechtsbehelfsverzicht 
- Verwendungsnachweis – städtische Zuwen-

dung 
- Verwendungsnachweis – städtische Zu-

wendung und Zuwendung des Sächsischen 
Staatsministeriums für Soziales und Verbrau-
cherschutz 

Leipzig, 18.05.2017    Burkhard Jung
      Oberbürgermeister

Neubenennung 
eines Platzes

Die Leipziger Ratsversammlung hat in ihrer 
Sitzung am 17.05.2017 folgende Neubenennung 
eines Platzes beschlossen (DS-VI-03917/17: 
Straßenbenennung 1/2017):
Stadtbezirk Mitte, Ortsteil Zentrum
Die Verbindungsfl äche zwischen Universitäts-
straße und Augustusplatz erhält den Namen 
Kurt-Masur-Platz. Kurt Masur: Dirigent, Ge-
wandhauskapellmeister, Ehrenbürger der Stadt 
Leipzig, geb. 18.07.1927 in Brieg (Niederschle-
sien; heute Brzeg, Polnische Republik), gest. 
19.12.2015 in  Greenwich (Connecticut, USA)
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Neubenennung kann binnen eines 
Monats nach der amtlichen Bekanntmachung 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt 
Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen, 04092 
Leipzig (Postanschrift), bzw. Burgplatz 1, Stadt-
haus, Zimmer 246 (Hausanschrift), Widerspruch 
eingelegt werden. Der Widerspruch kann auch 
in elektronischer Form mit einer qualifi zierten 
elektronischen Signatur nach dem Signatur-
gesetz unter statistik-wahlen@leipzig.de oder 
mittels absenderbestätigter DE-Mail unter info@
leipzig.de-mail.de eingelegt werden. 

Amt für Statistik und Wahlen

Geänderte Öffnungszeiten 
Stadtkasse am 19.06.2017

Die Stadtkasse hat aus verwaltungsorganisatori-
schen Gründen am Montag, den 19.06.2017, nur 
bis 14.00 Uhr geöffnet. An allen anderen Tagen 
gelten die üblichen Öffnungszeiten. 

Gemeinsamer Ausschuss der 
Zweckvereinbarung 

Integrierte Regionalleitstelle
Der gemeinsame Ausschuss der Zweckvereinba-
rung Integrierte Regionalleitstelle zwischen dem 
Landkreis Nordsachsen, dem Landkreis Leipzig 
und der Stadt Leipzig tagt am 15.06., 16.00 Uhr, 
im Neuen Rathaus der Stadt Leipzig, Raum 495. 
Tagesordnung der 12. Sitzung:
- Integration eines eCall-Systems gemäß paneu-

ropäischer eCall-Verordnung
- Migration des Landkreises Leipzig: Status-

bericht
- nicht öffentliche Beratungsinhalte 

 Termine

Am 14.06.2017 fi ndet in der Red Bull Arena das 
Konzert von Coldplay statt, zu dem ca. 48 000 
Zuschauer erwartet werden.
Im Zusammenhang mit dem An- und Ab-
reiseverkehr ist im Bereich des Sportforums 
mit erheblichen Verkehrseinschränkungen zu 
rechnen. 
Ab 12.00 Uhr erfolgt die Sperrung des westlichen 
und östlichen Waldstraßenviertels. Das Gebiet 
wird durch folgende Straßen begrenzt: das 
westliche Waldstraßenviertel durch Waldstraße, 
Gustav-Adolf-Straße, Friedrich-Ebert-Straße 
und Goyastraße und das östliche Waldstraßen-
viertel durch Waldstraße, Leibnitzstraße und 
Jahnallee. Die Waldstraße ist für den Durch-
gangsverkehr passierbar.
15.30 Uhr wird aus Sicherheitsgründen die 
Straße Am Sportforum zwischen Leutzscher 
Allee und Parkplatzzufahrt Arena gesperrt. 
Die Anwohner des betroffenen Wohngebietes 
erhalten gesonderte Informationen. 
Im Umfeld des Sportforums stehen nur begrenzt 
Parkmöglichkeiten für Fahrzeuge zur Verfü-
gung. Besucher des Konzertes sollten deshalb 
die ausgeschilderten P+R–Plätze „Leipziger 
Messe“, „Schönauer Ring“, „Plovdiver Stra-

ße“, „Völkerschlachtdenkmal“ und „Lausen“ 
nutzen. 
Die LVB werden mit zusätzlichen Straßen-
bahnen die Verbindung Hauptbahnhof – Sport-
forum verstärken und folgende Sonderlinien 
einsetzen:
Linie 4E: Hauptbahnhof – Sportforum (Feuer-
bachstraße)
Linie 51: Wahren - Feuerbachstraße (Sportfo-
rum)
Linie 56: P+R-Platz Leipziger Messe – Haupt-
bahnhof Westseite – Sportforum (Jahnallee)
Die Sonderstraßenbahnlinien werden ab 15:00 
Uhr im Einsatz sein.
Eine Übersicht über das Fahrplanangebot sowie 
die zusätzlich eingesetzten Sonderlinien haben 
die LVB unter www.l.de veröffentlicht. Weitere 
Auskünfte erhalten die Fahrgäste am Servicete-
lefon (03 41) 19 449 oder über easy.GO, die ko-
stenlose Verbindungsauskunft auf dem Handy 
(Download im App Store und Google Play Store 
bzw. als Web-App unter www.l.de/easygo). 
Die Eintrittskarte berechtigt jeweils vier Stunden 
vor und nach dem Konzert zur kostenlosen Nut-
zung von Bussen und Straßenbahnen innerhalb 
des Stadtgebietes. 

Verkehrseinschränkungen rund um 
das Coldplay-Konzert am 14.06.2017

Blaualgen im „Bagger“ 
Bei einer routinemäßigen mikrobiologischen 
Badegewässerprobe des Naturbades Nordost, im 
Volksmund „Bagger“ genannt, wurden Cyano-
bakterien (Blaualgen) nachgewiesen. Daher rät 
das Gesundheitsamt dringendst vom Baden im 
„Bagger“ ab. Derzeit sind warme Temperaturen 
vorherrschend, Aussagen zur weiteren Entwick-
lung der Blaualgen sind aber kaum möglich. 
Das Gesundheitsamt entnimmt weitere Proben, 
um eine Vermehrung oder einen Rückgang der 
Cyanobakterien zu dokumentieren.
Der „Bagger“ ist ein Natursee, kein offi zielles Bade-
gewässer, gilt als sogenannte „wilde Badestelle“. 
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Stadtbezirksbeiräte
Stadtbezirksbeirat Süd
07.06., 17.00 Uhr, Haus der Demokratie, Zi. 103
- 1. Änderung zum Baubeschluss Nr. VA VI-01367 

vom 02.09.2015, 9. Grundschule, Gersterstraße 
74, 04279 Leipzig, energetische Sanierung der 
Gebäudehülle und Bauwerksabdichtung, Mehr-
kosten (VI-DS-01367-DS-02)

- Schulentwicklungsplan der Stadt Leipzig – Fort-
schreibung 2017 (VI-DS-03577-NF-01) mit Nach-
fragen zur Entw. der Schülerzahlen

- Bericht des Friedensrichters Hr. Hanschke
Stadtbezirksbeirat Alt-West
07.06, 17.30 Uhr, Rathaus Leutzsch, 1. Etage
- Schulentwicklungsplan der Stadt Leipzig – Fort-

schreibung 2017 (VI-DS-03577-NF-01)     
- Information zur zweiten geplanten Teilaufhe-

bung der Sanierungssatzung „Leipzig-Plagwitz“ 
(VI-DS-03936)

- Ruhender Verkehr in den Stadtteilen Altlinde-
nau und Leutzsch (VI-A-03877)

- Vorstellung Stadtteilmanagement Leipziger 
Westen, Soziale Integration (Fr. Brackelmann, 
Hr. Herrmann)

Stadtbezirksbeirat Nordost
07.06., 17.30 Uhr, Rathaus Schönefeld, Raum 100
- Schulentwicklungsplan der Stadt Leipzig – Fort-

schreibung 2017 (VI-DS-03577-NF-01)    
- Bau- und Finanzierungsbeschluss: Neubau einer 

Brücke als Ersatz für den Durchlass im Zuge der 
Straße und die Fußgängerbrücke im Zuge des 
Gehweges Tauchaer Straße über den Lösegra-
ben (VI-DS-03851)

- Pilotprojekt: Integration durch Initiativmanage-
ment – Erläuterung des Projektprogrammes (VI-
DS-03970)

Stadtbezirksbeirat Mitte
08.06., 17.00 Uhr, Neues Rathaus, Zi. 270
- Namensgebung/Namensfi ndung Schule an der 

Telemannstraße
- Schulentwicklungsplan der Stadt Leipzig – Fort-

schreibung 2017 (VI-DS-03577-NF-01)     
- Bau- und Finanzierungsbeschluss Umgestaltung 

des südlichen Promenadenringes im Zuge der 
Errichtung des Citytunnels Leipzig/Rathausvor-
platz 1. BA und Bestätigung einer überplanmä-
ßigen Aufwendung nach § 78 SächsGemO in An-
lehnung an § 79 (1) SächsGemO (VI-DS-03811)

- Bebauungsplan Nr. 421 „Fahradfachmarkt 
auf der Alten Messe“, Stadtbezirk Mitte, Orts-
teil Zentrum-Südost, Satzungsbeschluss (VI-
DS-03982)

- Satzung über eine Veränderungssperre für den 
Bebauungsplan Nr. 392 „Wilhelm-Leuschner-
Platz/Ost“ Teilbereich westlich der Markthal-
lenstraße; Stadtbezirk Mitte, Ortsteil Zentrum-
Süd; Satzungsbeschluss (VI-DS-03995)

- Verkauf des Grundstückes Windmühlenstraße/
Grünewaldstraße in 04103 Leipzig, Flurstücke 
1182e und Teilfl ächen der Flurstücke 1183, 
1182d, 1182, 1181, 1180, 1179, 1178c, 1178d 
und 1182c der Gemarkung Leipzig – Zweitvor-
lage (VI-DS-04094)

- Durchführungsvereinbarung (Grundlagen) zum 
Siegerentwurf des Wettbewerbsverfahrens zum 
Bayerischen Bahnhof aus 2011 (VI-DS-03968)

Stadtbezirksbeirat West
12.06., 18.00 Uhr, Völkerfreundsch., Großer Saal
- Schulentwicklungsplan der Stadt Leipzig – Fort-

schreibung 2017 (VI-DS-03577-NF-01) 
- Planungsbeschluss zur Kapazitätserweiterung 

der Kindertageseinrichtungen Tarostraße 
7/9, Schulzeweg 11-13 und Kändlerstr.11 (VI-
DS-04085)    

Stadtbezirksbeirat Südost
13.06., 18.30 Uhr, Franz-Mehring-Schule
- Schulentwicklungsplan der Stadt Leipzig – 

Fortschreibung 2017 (VI-DS-03577-NF-01)
- Lärmschutz für die Güntzstraße (VI-HP-03701-

NF-02)
Stadtbezirksbeirat Südwest
14.06., 18.00 Uhr, Schule am Adler – Oberschule
- Gesprächsrunde mit Herrn Bürgermeister Hör-

ning zum Thema „Lokale Demokratie – lokale 
Verwaltung. Wie steht`s in Leipzig?“

- Vorstellung Stadtteilkatalog
- Übertragung Baulandfl ächen in der Gemar-

kung Knauthain (B-Plan Nr. 132.2 „Rehbacher 
Straße“) an die LESG in Verbindung mit außer-
planmäßigen Auszahlungen nach § 78 in An-
lehnung an § 79 (1) SächsGemO (VI-DS-03757)

- Information zur zweiten geplanten Teilaufhe-
bung der Sanierungssatzung „Leipzig-Plagwitz“ 
(VI-DS-03936)

- Einrichtung von Radfahr-Schutzstreifen in der 
Erich-Zeigner-Allee (VI-HP-03700)

Stadtbezirksbeirat Ost
14.06., 18.00 Uhr, Infozentrum, Eisenbahnstr. 49
- Schulentwicklungsplan der Stadt Leipzig – Fort-

schreibung 2017 (VI-DS-03577-NF-01)
- Straßenbenennung 2/2017 (VI-DS-03955)
- Planungsbeschluss zur Kapazitätserweiterung 

der Kindertageseinrichtungen Tarostraße 
7/9, Schulzeweg 11-13 und Kändlerstr.11 (VI-
DS-04085)  

Fachförderrichtlinie der Stadt Leipzig für Projekte 
der Beschäftigungsförderung

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig beschloss 
in ihrer Sitzung am  17.05.2017 die Fachförderricht-
linie der Stadt Leipzig für Projekte der Beschäf-
tigungsförderung (Beschluss Nr. VI-DS-03779).
1. Rechtsgrundlagen 
Die Stadt Leipzig gewährt Zuwendungen für 
Projekte der unternehmerischen und gemeinnüt-
zigen Beschäftigungsförderung mit arbeitsmarkt-
politischen Zielsetzungen nach Maßgabe dieser 
Richtlinie und auf Grundlage: 
- des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) 

in der jeweils gültigen Fassung
- der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in 

der jeweils gültigen Fassung
- der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der 

Kommission vom 18. Dezember 2013 über die 
Anwendung der Artikel 107 und 108 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union auf De-minimis-Beihilfen

- der jeweils für die Förderprojekte einschlägigen 
Zuwendungsvorschriften des Bundes, des 
Landes und der Europäischen Union

- der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO) in der jeweils gültigen 
Fassung

- der Sächsischen Kommunalhaushaltsverord-
nung-Doppik (SächsKomHVO-Doppik) in der 
jeweils gültigen Fassung

- der Sächsischen Kommunalen Kassen-und 
Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO) 
in der jeweils gültigen Fassung

- in Anlehnung an die Verwaltungsvorschriften 
zur Bewilligung staatlicher Zuwendungen 
nach § 44 Sächsische Haushaltsordnung und 

- der Rahmenrichtlinie zur Vergabe von Zu-
wendungen der Stadt Leipzig an außerhalb 
der Stadtverwaltung stehende Stellen (Zu-
wendungsrichtlinie) vom 18.05.2017 (VI-DS-
01241-NF-05). 

2. Zuwendungszweck
Förderfähig nach dieser Richtlinie sind Projekte, 
die für die Stadt Leipzig besondere oder neuar-
tige Formen der Arbeitsmarkt- und Beschäfti-
gungsförderung entwickeln, organisieren und 
durchführen. 
Die Projekte müssen eine beschäftigungspolitische 
Wirkung in Leipzig entfalten und einen  positiven, 
nachweisbaren Beitrag dazu leisten,
 - nachhaltig wettbewerbsfähige Arbeitsplätze 

am 1. Arbeitsmarkt zu entwickeln
- bestehende Arbeitsplätze am 1. Arbeitsmarkt 

zu erhalten
- eine erhöhte Beschäftigungsquote in Leipzig 

zu erreichen
- die Chancengleichheit der Geschlechter auf 

dem Arbeitsmarkt zu erhöhen 
- eine ungeförderte Beschäftigung auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt vorzubereiten, 
insbesondere durch Herstellung einer dem 
Arbeitsmarkt angepassten Qualifi zierung und 
durch deutliche Erhöhung der Vermittlungs-
chancen 

- beschäftigungslosen Menschen, insbesondere 
Jugendlichen, eine Beschäftigung zu bieten 
und damit deren Zukunftschancen und deren 
Bindung an die Stadt Leipzig zu verbessern

- die Beschäftigungs- und ggf. Eingliederungs-
chancen von besonders benachteiligten, ins-
besondere älteren und behinderten Personen 
zu erhöhen

- einen Mehrwert für die Stadt Leipzig mit zu-
sätzlichen Tätigkeiten im öffentlichen Interesse 
zu schaffen. Projekte für beschäftigungslose 
Menschen müssen sich an Personen mit 
Wohnsitz in Leipzig richten. 

Die Zuwendung wird zweckgebunden als frei-
willige Leistung der Stadt Leipzig im Rahmen 
der verfügbaren Haushaltsmittel gewährt. Ein 
Rechtsanspruch des Antragstellers auf Gewäh-
rung einer Zuwendung besteht nicht. 
3. Zuwendungsempfänger 
Zuwendungsfähig sind Vereine, Verbände, 
sonstige gemeinnützige juristische Personen 
des Privatrechts sowie Körperschaften des 
öffentlichen Rechts, die gemeinwohlorientierte 
beschäftigungsfördernde Projekte realisieren 
und in Leipzig ansässig sind. Maßnahmen, deren 
Antragsteller nicht in Leipzig ansässig sind, sind 
zuwendungsfähig, wenn das jeweilige Vorhaben 
in Leipzig realisiert wird. Einrichtungen des öffent-
lichen Rechts können nur Zuwendungen erhalten, 
wenn das Projekt nicht im Rahmen des öffentlichen 
Auftrags der Einrichtung fi nanzierbar ist. 
Sollte sich die gesellschaftsrechtliche Form des Zu-
wendungsempfängers innerhalb des Bewilligungs-
zeitraumes ändern, so werden nicht automatisch 
die Regelungen des Zuwendungsbescheides auf 
die neue Rechtsform übergeleitet. Das Referat für 
Beschäftigungspolitik ist über einen Rechtsform-
wechsel zu informieren und kann auf vorherigen 
Antrag einer Überleitung zustimmen, wenn den 
Zuwendungsvoraussetzungen auch weiterhin 
entsprochen wird. Für den Fall, dass einer Über-
leitung nicht entsprochen werden kann, wird die 
Förderung ganz oder teilweise widerrufen. 
4. Zuwendungsvoraussetzungen 
Zuwendungen müssen zweckgebunden sein und 
dürfen nur gewährt werden, wenn die Projekte 
- eine Zielsetzung gemäß Ziff. 2. verfolgen und 

die Stadt Leipzig ein spezifi sches beschäfti-
gungspolitisches Interesse feststellt

- ohne Förderung nach dieser Richtlinie nicht 
durchführbar wären 

- zum Zeitpunkt der Antragstellung auf einen 
Zuschuss nach dieser Richtlinie noch nicht 
begonnen haben. 

Zur Förderung besonders innovativer Projekte 
können nach Anhörung des Fachausschusses 
Wirtschaft und Arbeit des Stadtrates besondere 
Fördervoraussetzungen aufgestellt, insbesondere 
Ideenwettbewerbe durchgeführt werden, deren 
Maßgaben die Regelungen dieser Richtlinie 
ergänzen. 
Die Gesamtfi nanzierung des geförderten Pro-
jektes muss gesichert sein. Förderleistungen der 
EU, des Bundes und des Freistaates Sachsen, die 
Zuschüssen nach dieser Richtlinie entsprechen 
oder vergleichbar sind, haben Vorrang. 
Der Träger des Projektes muss auf Verlangen 
jederzeit den Nachweis einer ordnungsgemäßen 
Geschäftsführung, einer bestimmungsgemäßen 

Mittelverwendung sowie einen Zwischenbericht 
zum aktuellen Projektstand vorlegen können. 
5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 
5.1 Zuwendungsart 
Die Förderung nach dieser Richtlinie erfolgt 
ausschließlich als Projektförderung. Als Projekt-
förderung werden einmalige Zuwendungen zur 
Deckung von Aufwendungen des Zuwendungs-
empfängers für einzelne zeitlich und inhaltlich 
abgegrenzte Vorhaben bezeichnet. 
5.2 Finanzierungsart 
Die Förderung wird als Teilfi nanzierung der 
zuwendungsfähigen Ausgaben in Form der 
Festbetrags- oder Anteilsfi nanzierung gewährt. 
In begründeten Ausnahmefällen ist eine Vollfi -
nanzierung möglich. 
5.2.1 Festbetragsfi nanzierung 
Die Zuwendung besteht bei der Festbetragsfi -
nanzierung aus einem festen Betrag an den zu-
wendungsfähigen Aufwendungen. Es bleibt bei 
diesem Betrag grundsätzlich auch dann, wenn die 
zuwendungsfähigen Aufwendungen im Ergebnis 
geringer oder größer sind, als bei der Bewilligung 
der Zuwendung angenommen wurde. 
Soweit die zuwendungsfähigen Aufwendungen 
insgesamt unter die bewilligte Zuwendung 
absinken, ist der Zuwendungsbescheid mit der 
Folge zu widerrufen, dass sich in Höhe des über-
steigenden Betrags ein Erstattungsanspruch des 
Zuwendungsgebers ergibt. 
Die aus einem festen Betrag bestehende Zuwen-
dung kann auch in der Weise bewilligt werden, 
dass sie auf das Vielfache eines Betrages festgesetzt 
wird, der sich für eine bestimmte Einheit ergibt 
(z.B. x € pro Stelle und Monat). 
5.2.2 Anteilsfi nanzierung 
Die Anteilsfinanzierung wird nach einem 
bestimmten Vomhundertsatz oder Anteil der 
zuwendungsfähigen Aufwendungen berechnet 
und auf einen Höchstbetrag begrenzt. 
Die Bereitstellung eines angemessenen Eigenan-
teils bzw. weiterer Finanzierungsquellen anderer 
Fördermittelgeber wird vorausgesetzt. 
5.2.3 Vollfi nanzierung 
Eine Vollfi nanzierung liegt vor, wenn die Zuwen-
dung die gesamten zuwendungsfähigen Aufwen-
dungen deckt und der Zuwendungsempfänger 
aus nachvollziehbaren Gründen weder Eigenmit-
tel noch sonstige Mittel Dritter einbringen kann. 
Die Vollfi nanzierung kommt nur ausnahmsweise 
in Betracht, wenn das Interesse des Zuwendungs-
empfängers an der Erfüllung des Zwecks nur 
gering oder überhaupt nicht feststellbar ist und 
das städtische Interesse so erheblich ist, dass 
die Übernahme sämtlicher zuwendungsfähiger 
Aufwendungen durch die Stadt Leipzig geboten 
erscheint. 
Die Zuwendung wird auf einen Höchstbetrag 
begrenzt. 
5.3 Finanzierungsform 
Die Förderung wird als nicht rückzahlbarer Zu-
schuss gewährt. 
5.4 Bemessungsgrundlage, zuwendungsfähige 

Aufwendungen 
Bemessungsgrundlage für die Höhe der zuwendungs-
fähigen Aufwendungen sind die geplanten Einnahmen 
und Ausgaben des Zuwendungsempfängers. 
Die Förderung kann zu folgenden zuwendungs-
fähigen Aufwendungen gewährt werden: 
Sachausgaben, wenn diese unmittelbar dem 
Projekt dienen und für dessen Erfolg unabdingbar 
sind, darunter 
- Raumkosten 
- Büro-und Kommunikationskosten 
- Reisekosten 
- Anschaffungskosten, soweit die Schaffung von 

Sachwerten im öffentlichen Interesse oder eine 
besondere projektbezogene Notwendigkeit 
durch den Antragsteller nachgewiesen wird. 

Personalausgaben, darunter auch 
- Kosten für betriebliche und außerbetriebliche 

Qualifi zierung, Aus-und Weiterbildung, wenn 
dadurch die Eignung für den Arbeitsmarkt 
überdurchschnittlich erhöht wird, 

- Lohnkosten für Arbeitnehmer und Teilnehmer 
im Projekt, wenn das Projekt der Schaffung neuer 
Beschäftigung am 1. oder 2. Arbeitsmarkt dient, 

- Kosten für Forschung sowie für Begleitung 
und Bewertung beschäftigungspolitischer 
Maßnahmen, wenn die Art der Maßnahme 
und das Erreichen des Zuwendungszweckes  
dieses  in besonderem Maße erfordert. 

Beantragte Projektkosten müssen nachweis- und 
dokumentierbar sein. Die Entscheidung über  die 
Förderfähigkeit einzelner Ausgabearten wird im 
Einzelfall anhand des konkreten Beschäftigungs-
projekts getroffen. 
Die zu fördernden Projektkosten müssen durch 
die Projektrealisierung entstehen und in einem 
angemessenen Verhältnis zur erreichten erhöhten 
Beschäftigung stehen. 
Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungs-
zwecks erworben oder hergestellt werden, sind 
für den Zuwendungszweck zu verwenden und 
sorgfältig zu behandeln. Der Zuwendungsemp-
fänger darf über sie vor Ablauf der im Zuwen-
dungsbescheid festgelegten zeitlichen Bindung 
nicht anderweitig verfügen. 
Der Zuwendungsempfänger hat beschaffte 
Gegenstände, deren Anschaffungs- und Herstel-
lungswert 410 Euro übersteigt, zu inventarisieren. 
Folgende Aufwendungen sind nicht zuwen-
dungsfähig: 
- Ausgaben, die auch dann angefallen wären, wenn 

das Projekt nicht durchgeführt worden wäre
- Ausgaben, die nicht im vorgelegten Kosten- 

und Finanzierungsplan enthalten sind
- Ausgaben, die nicht durch entsprechende 

Nachweise belegt werden können
- Ausgaben, die nicht mit dem Projekt in Ver-

bindung stehen
- Ausgaben, die außerhalb des Bewilligungs-

zeitraumes angefallen sind
- Umlagen und Mitgliedsbeiträge des Zuwen-

dungsempfängers
- Ausgaben für Grundstücksanschaffungen und 

Immobiliengeschäfte aller Art
- Ausgaben für Zinsen, selbst in Anspruch 

genommene Darlehen, Rücklagen oder Rück-
stellungen, Abschreibungen und sonstiger 
kalkulatorischer Aufwand

- Ausgaben für Speisen und Getränke, für 
Raumausstattung und Raumschmuck

- Leasingkosten für Fahrzeuge. 
6. Antragsverfahren 
6.1 Antragstellung 
Die Antragsteller werden während des Antrags-, 
Bewilligungs- und Auszahlungsverfahrens 
beraten. Die Beratung begründet keinen Rechts-
anspruch auf die Bewilligung der Zuwendung. 
Der Antrag ist schriftlich unter Verwendung 
des jeweils gültigen Formulars (Anlage 1) an die 
folgende Adresse zu richten: 
 Stadt Leipzig
 Referat für Beschäftigungspolitik
 04092 Leipzig 
Der Antrag muss die zur Beurteilung der Not-
wendigkeit und Angemessenheit der Zuwendung 
erforderlichen Angaben enthalten. Dazu gehören 
auch Angaben über Ziele und Dringlichkeit des 
Vorhabens, alternative Lösungsmöglichkeiten, die 
Höhe der erforderlichen Auszahlungen einschließ-
lich etwaiger Folgekosten, den erzielbaren Nutzen 
sowie ein Zeitplan für die Durchführung. 
Der Antrag auf Projektförderung umfasst insbe-
sondere: 
- Angaben zum Antragsteller (Kontaktdaten, 

vertretungsberechtigte Person(en), Kurzprofi l, 
Rechtsform und Satzung), 

- Angaben zum Verwendungszweck in Form 
einer Beschreibung des Vorhabens unter 
Erläuterung der angestrebten Ziele und 
Zielgruppe(n), 

- Angaben zu den Aufwendungen des Vorha-
bens (aufgegliedert nach einzelnen Positionen 
einschließlich der nicht zuwendungsfähigen 
Aufwendungen) sowie deren Finanzierung 
(Einnahmen, Dritt-und Eigenmittel) in Form 
eines Kosten-und Finanzierungsplans, 

- Kopie der Zuwendungsanträge bzw. Zuwen-
dungsbescheide Dritter. 

Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit sind bei der Erstellung des Finan-
zierungsplanes strikt einzuhalten. 
Anträge sollen in der Regel für Zuschüsse gestellt 
werden, die in einem Haushaltsjahr der Stadt 
Leipzig gegeben werden. Bei Vorliegen eines 
Doppelhaushaltes kann der Antrag für beide 
Haushaltsjahre des Doppelhaushaltes gestellt 
werden. Bei Vorhaben über den Zeitraum des 
Doppelhaushaltes muss der Antrag eine Auftei-
lung der Kosten nach Haushaltsjahren enthalten. 
Im Antrag ist zu erklären, ob der Antragsteller 
allgemein oder für das betreffende Vorhaben zum 
Vorsteuerabzug nach § 15 UStG berechtigt ist. 
Ist dies der Fall, so hat der Antragsteller die sich 
ergebende Vorsteuer auszuweisen und bei der 
Ermittlung der zuwendungsfähigen Ausgaben 
abzusetzen. 
Unvollständige Anträge werden aktenkundig 
zur Überarbeitung zurückgegeben. Daraus re-
sultierende Fristversäumnisse gehen zu Lasten 
des Antragstellers. 
6.2 Antragsfrist 
Anträge nach dieser Fachförderrichtlinie können 
unterjährig im laufenden Haushaltsjahr gestellt 
werden. 
6.3 Vorzeitiger Maßnahmebeginn 
Zuwendungen werden zukunftsbezogen bewil-
ligt, um einen bestimmten Zweck zu erfüllen. 
Eine Förderung bereits begonnener oder durch-
geführter Projekte ist grundsätzlich nicht zulässig. 
Als Vorhabensbeginn ist grundsätzlich der Ab-
schluss eines der Ausführung zuzurechnenden 
Lieferungs- und Leistungsvertrages (ohne Rück-
trittsrecht) zu werten. 
Der Zuwendungsempfänger muss mit dem Be-
ginn des Vorhabens warten, bis die Entscheidung 
durch den Zuwendungsbescheid gefällt wurde. 
Der Zuwendungsempfänger hat mit Antragsstel-
lung zu erklären, dass mit der Maßnahme noch 
nicht begonnen wurde. 
Ausnahmen sind nur zulässig, wenn der vorzeitige 
Beginn aus begründetem Anlass durch Vorbe-
scheid – ohne Rechtsanspruch auf eine spätere 
Zuwendung – zugelassen wurde. 
Mit Einreichen des Zuwendungsantrages ist die 
Genehmigung für einen vorzeitigen Vorhabenbe-
ginn vor Projektbeginn zu beantragen. Erst nach 
dieser Genehmigung, die schriftlich zu erteilen 
ist, kann mit dem Projekt begonnen werden. Die 
Ausnahmeregelung erstreckt sich auf den Zeit-
raum zwischen Antragstellung und Bewilligung. 
7. Bewilligungsverfahren 
Über die Zuwendung im Einzelfall entscheidet das 
Referat für Beschäftigungspolitik der Stadt Leipzig 
nach pfl ichtgemäßem Ermessen. Zuwendungen 
werden durch einen schriftlichen Zuwendungsbe-
scheid bewilligt. Die Allgemeinen Nebenbestim-
mungen (ANBest)sind grundsätzlich Bestandteil 
des Zuwendungsbescheides. Darüber hinaus 
kann der Zuwendungsbescheid unter weiteren 
Aufl agen und Bedingungen erlassen werden. 
Eine Bewilligung erfolgt vorbehaltlich des Be-
schlusses über die Haushaltssatzung der Stadt 
Leipzig durch den Stadtrat und der Genehmigung 
durch die Rechtsaufsichtsbehörde. 
Die Zuwendung kann je nach Laufzeit des Beschäf-
tigungsprojektes unabhängig vom Haushaltsjahr 
gewährt werden. Die Auszahlung der Zuwen-
dungen muss jedoch für jedes Haushaltsjahr 
gesondert abgefordert werden. Um die Gesamt-
fi nanzierung eines Projektes zu sichern, kann sich 
die Förderung auch auf einen Förderzeitraum von 
mehr als 12 Monaten erstrecken. Der Zeitraum 
des Doppelhaushaltes ist dabei jedoch nicht zu 
überschreiten. 
Soweit dem Antrag des Zuwendungsempfängers 
nicht oder nicht voll entsprochen wird, erfolgt nach 
Anhörung gemäß § 28 VwVfG eine entsprechende 
Begründung im Zuwendungsbescheid bzw. Ab-
lehnungsbescheid. 
Wenn der Antragsteller für dasselbe Vorhaben Zu-
wendungsanträge bei mehreren Fachämtern stellt, 
ist er verpfl ichtet, die jeweiligen Fachämter zur 
Vermeidung einer Doppelförderung darüber in 
Kenntnis zu setzen. Gleichzeitige Zuwendungen 
mehrerer Ämter der Stadt Leipzig für denselben 
Zweck an einen Zuwendungsempfänger (Dop-
pelförderung) sind ausgeschlossen.
8. Auszahlung der Förderung 
Die Zuwendung wird erst dann ausgezahlt, wenn 

der Zuwendungsempfänger den Empfang des 
Zuwendungsbescheides bestätigt hat und der 
Zuwendungsbescheid nach Ablauf der Rechts-
behelfsfrist bestandskräftig geworden ist. Der 
Zuwendungsempfänger kann die Bestandskraft 
des Zuwendungsbescheides früher herbeiführen 
und damit die Auszahlung beschleunigen, wenn 
er auf einen Rechtsbehelf verzichtet. 
Die Auszahlung der Zuwendung ist im Zuwen-
dungsbescheid geregelt und erfolgt ausschließlich 
nach Vorlage der Zahlungsaufforderung (Anlage 
2) für ein Haushaltsjahr. Die Zahlungsaufforde-
rung ist daher gesondert für jedes Haushaltsjahr 
des Bewilligungszeitraums einzureichen. 
Die Zuwendungen werden im Regelfall in zwei-
monatigen Abschlagszahlungen auf das vom 
Zuwendungsempfänger benannte Konto über-
wiesen. Die Auszahlung kann von einem summa-
rischen Nachweis der bereits für das Projekt an-
gefallenen Ausgaben abhängig gemacht werden. 
9. Mitteilungspfl ichten Zuwendungsempfänger 
Der Zuwendungsempfänger ist verpfl ichtet, dem 
Fachamt unverzüglich Sachverhalte anzuzeigen, 
wenn 
- er nach Vorlage des Finanzierungsplanes wei-

tere Zuwendungen für denselben Zweck bei 
anderen Stellen beantragt oder von ihnen erhält

- sich eine Ermäßigung der Gesamtausgaben 
oder eine Änderung der Finanzierung ergibt 

- der Verwendungszweck oder sonstige für die 
Bewilligung der Zuwendung maßgebliche 
Umstände sich ändern oder wegfallen 

- sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck 
nicht oder mit der bewilligten Zuwendung 
nicht zu erreichen ist

- die ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von 
zwei Monaten nach Auszahlung verbraucht 
werden können, soweit die Auszahlung der 
Zuwendung nicht nach festen Zeitpunkten 
bestimmt wurde 

- Gegenstände nicht mehr entsprechend dem 
Zuwendungszweck genutzt bzw. nicht mehr 
benötigt werden

- es bei der Durchführung der Maßnahme ter-
minliche Verschiebungen gibt

- er seine Organisationsstruktur ändert
- ein Insolvenzverfahren von bzw. gegen ihn 

beantragt oder eröffnet wird. 
10. Nachweis der Verwendung 
Der Zuwendungsempfänger hat gegenüber dem 
Referat für Beschäftigungspolitik die zweckent-
sprechende Verwendung der Mittel durch Vorlage 
eines Verwendungsnachweises (Anlage 3) nach-
zuweisen. Der Verwendungsnachweis besteht 
aus einem Sachbericht, den Einzahlungs-und 
Auszahlungsbelegen im Original sowie einem 
zahlenmäßigen Nachweis. 
Über die Zulassung eines einfachen Verwendungs-
nachweises sowie gegebenenfalls abweichend zu 
den Allgemeinen Nebenbestimmungen (ANBest) 
zum Zuwendungsbescheid einzureichende Unter-
lagen trifft das Referat für Beschäftigungspolitik 
eine Entscheidung im Zuwendungsbescheid. 
Der einfache Verwendungsnachweis besteht aus 
einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen 
Nachweis, in dem alle mit dem Zuwendungs-
zweck zusammenhängenden Einzahlungen und 
Auszahlungen entsprechend der Gliederung des 
Finanzierungsplans in summarischer Gliederung 
dargestellt werden. Der einfache Verwendungs-
nachweis ist durch einen Kassenprüfer oder eine 
eigene Prüfeinrichtung zu bestätigen. 
Der Verwendungsnachweis ist unaufgefordert 
drei Monate nach Abschluss des Projektes bei 
der im Bewilligungsbescheid benannten Stelle 
einzureichen. Die Nicht-Vorlage des Verwen-
dungsnachweises und/oder die nicht zweck-
entsprechende Verwendung der Mittel führt zur 
Rückforderung der Zuwendung. 
11. Verwendungsnachweiskontrolle 
Der Zuwendungsgeber ist verpfl ichtet die Zu-
wendung zu kontrollieren. Wurden für dasselbe 
Projekt von mehreren Stellen (Stadt/Land/
Bund/EU) Zuwendungen bewilligt, kann die 
Kontrolle auch von der anderen Stelle (Amt/
Behörde) übernommen werden. Die Übertra-
gung der Kontrolle und Prüfung in eine andere 
Zuständigkeit ist wirksam zu vereinbaren und 
schriftlich zu dokumentieren. Das Referat für 
Beschäftigungspolitik ist berechtigt, den Verwen-
dungsnachweis vollständig zu kontrollieren oder 
sich auf Stichproben zu beschränken. Ebenso ist 
das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Leipzig 
berechtigt eine Prüfung beim Zuwendungsemp-
fänger vorzunehmen. Es können Ergänzungen 
verlangt und örtliche Erhebungen durchgeführt 
werden. 
Soweit sich Rückforderungen bzw. Zinsansprü-
che ergeben, kann von einer Festsetzung und 
Rückforderung bis zur Gesamthöhe von 100 Euro 
abgesehen werden. 
12. Veröffentlichung 
Veröffentlichungen, die sich auf das geförderte 
Projekt beziehen, müssen Hinweise auf die 
Förderung durch die Stadt Leipzig, Referat für 
Beschäftigungspolitik, enthalten. Entsprechend 
Ratsbeschluss RBV-1286/12 werden alle Zuwen-
dungen der Stadt Leipzig an außerhalb der Stadt-
verwaltung stehende Stellen jährlich im Zuwen-
dungsbericht unter Einhaltung der festgelegten 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen erfasst 
und veröffentlicht. Der Zuwendungsempfänger 
erklärt mit der Unterschrift zum Antrag nach 
dieser Fachförderrichtlinie sein Einverständnis 
zur Veröffentlichung. 
13. Inkrafttreten 
Diese Fachförderrichtlinie tritt mit Beschluss durch 
die Ratsversammlung in Kraft und setzt damit die 
„Fachförderrichtlinie der Stadt Leipzig für Projekte 
der Beschäftigungsförderung“, beschlossen in der 
Ratsversammlung am 20.01.2010 (RBV-195/10), 
außer Kraft. Die Fachförderrichtlinie nebst An-
lagen wird nach Inkrafttreten im Internetportal 
der Stadt Leipzig (www.leipzig.de) veröffentlicht. 
Anlagen 
Anlage 1: Antrag auf Gewährung einer Zuwen-
dung (Muster) Anlage 2: Zahlungsaufforderung/
Rechtsbehelfsverzicht Anlage 3: Zwischen-/
Verwendungsnachweis 
Leipzig, 18.05.2017    Burkhard Jung
      Oberbürgermeister

Auslobung

Mit dem 2017 zum zehnten Mal ausgelobten
ARCHITEKTURPREIS DER STADT LEIPZIG ZUR FÖRDERUNG DER BAUKULTUR 
sollen bauliche Leistungen gewürdigt werden, die den Ansprüchen an eine zeit gemäße 
architektonische Qualität in beispielhafter Weise gerecht werden. Er wird an Bauherren 
und Architekten für Bauten vergeben, die ab 2014 in Leipzig fertig gestellt wurden.

Teilnahme: Teilnahmeberechtigt sind private und öffentliche Bauherren sowie 
Architekten, die Bauten im Gebiet der Stadt Leipzig realisiert haben.

Zugelassene Objekte: Zugelassen sind ab 2014 fertig gestellte Bauwerke und 
Frei raumgestaltungen aller Art und Nutzung sowie Umbauten, sofern sie eine eigene 
schöpferische Gestaltungsleistung der Architekten erkennen lassen.

Jury: interdisziplinär besetzte Jury aus 5 externen Fachjuroren und 2 ortsansässigen 
Sachjuroren unter Vorsitz von Prof. Amandus Sattler, München

Beurteilungskriterien: u.a. architektonisch-gestalterische Qualität, städtebauliche 
und stadträumliche Qualität, landschaftsarchitektonische und freiraumplanerische 
Qualität, Nachhaltigkeit

Auszeichnung: max. drei undotierte Hauptpreise, lobende Erwähnungen

Termine: Einreichungsfrist 11. August 2017, Jurysitzung 08. September 2017,
Preisverleihung 19. Oktober 2017

Teilnahmegebühr: 50 Euro für jeden eingereichten Beitrag

Unterlagen: Die Auslobungsunterlagen sind im Internet abrufbar unter
www.leipzig.de/architekturpreis oder www.competitionline.de.
Rückfragen: Stadt Leipzig, Stadtplanungsamt /Geschäftsstelle Architekturpreis,
04092 Leipzig, Tel. 0341 123-4824 /-4904, E-Mail: architekturpreis@leipzig.de
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Fachförderrichtlinie der Stadt Leipzig zur Vergabe von Zuwendungen im 
Verantwortungsbereich des Sozialamtes – Fachförderrichtlinie Sozialamt 

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig be-
schloss in ihrer Sitzung am 12.04.2017 die Fach-
förderrichtlinie der Stadt Leipzig zur Vergabe 
von Zuwendungen im Verantwortungsbereich 
des Sozialamtes – Fachförderrichtlinie Sozialamt 
(Beschluss Nr. VI-DS-03794).
Vorbemerkung 
Die Rahmenrichtlinie zur Vergabe von Zu-
wendungen der Stadt Leipzig an außerhalb 
der Stadtverwaltung stehende Stellen (Zuwen-
dungsrichtlinie) ermächtigt die Fachämter der 
Stadt Leipzig, die allgemeinen Regelungen 
zur Beantragung, Bewilligung, Auszahlung 
und zum Nachweis der Verwendung von Zu-
wendungen durch eine Fachförderrichtlinie zu 
spezifi zieren. 
Diese Fachförderrichtlinie gilt für die Gewäh-
rung von Zuwendungen im Verantwortungsbe-
reich des Sozialamtes der Stadt Leipzig, regelt 
das Verwaltungsverfahren und trifft Aussagen 
zur Förderfähigkeit von Projekten und Maß-
nahmen. Soweit diese Fachförderrichtlinie 
keine spezifi schen Regelungen enthält, gilt die 
eingangs benannte Rahmenrichtlinie. 
1. Grundlagen für die Vergabe von Zuwen-

dungen 
Grundlagen für die Vergabe von Zuwendungen 
bilden die §§ 23, 24 i.V.m. 105 Sächsische Haus-
haltsordnung (SächsHO), die „Rahmenrichtlinie 
zur Vergabe von Zuwendungen der Stadt Leip-
zig an außerhalb der Stadtverwaltung stehende 
Stellen“ (Zuwendungsrichtlinie), beschlossen 
in der Ratsversammlung vom 18.05.2016 unter 
Beschluss-Nr. VI-DS-01241-NF-05 sowie die 
Regelungen dieser Fachförderrichtlinie. 
Weitere Rechts-und Entscheidungsgrundlagen 
sind insbesondere die kommunalpolitischen 
Zielstellungen (Leitlinien) sowie darauf basie-
rende Beschlüsse des Stadtrates. 
Bei der Förderung im Rahmen einer Kofi nan-
zierung fi nden die entsprechenden Förderricht-
linien des Freistaates Sachsen, des Bundes und 
der Europäischen Union Beachtung. 
2.  Zuwendungszweck 
Förderfähige Zwecke im Rahmen dieser Fach-
förderrichtlinie sind in den Anlagen A bis D 
beschrieben: 
Anlage A) 
 Wirtschaftliche Sozialhilfe und Wohnungs-

losenhilfe 
Anlage B) 
 Förderung der Integration und Teilhabe 

von Migranten/-innen und Asylbewerber/-
innen und ihren Familien 

Anlage C) 
 Förderung der Teilhabe am Leben in der Ge-

meinschaft für Menschen mit Behinderungen 
Anlage D) 
 Förderung der offenen Seniorenarbeit 
3.  Zuwendungsempfänger 
Zuwendungsempfänger im Sinne dieser Fach-
förderrichtlinie sind Vereine und Verbände, 
die eine vom Finanzamt anerkannte Gemein-
nützigkeit nachweisen, sowie Kirchen und Re-
ligionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts, 
freie Träger, Gruppen, Initiativen und andere 
juristische Personen sowie Körperschaften des 
öffentlichen Rechts, die in Leipzig aktiv und 
ansässig sind. 
4.  Voraussetzungen für die Vergabe von 

Zuwendungen 
(1) Zuwendungen können als freiwillige Leis-

tungen gewährt werden, wenn die Erfüllung 
des von den Zuwendungsempfängern be-
absichtigten Zwecks im Interesse der Stadt 
Leipzig, Sozialamt liegt und dieser Zweck 
ohne die Zuwendung nicht oder nicht im 
notwendigen Umfang erfüllt werden kann. 

(2) Eine Zuwendung kann nur im Rahmen der 
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 

und nur für notwendige und angemessene 
Aufwendungen gewährt werden. Es gelten 
die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirt-
schaftlichkeit sowie der ordnungsgemäßen 
Buchführung. 

(3) Der Zuwendungsempfänger hat die Gesamt-
fi nanzierung der beantragten Maßnahme 
sicherzustellen und nachzuweisen. Werden 
im Zusammenhang mit dem Zuwendungs-
zweck Einnahmen erzielt, sind diese in voller 
Höhe für den Zuwendungszweck einzuset-
zen. Alle sonstigen Finanzierungsmöglich-
keiten (wie Stiftungsgelder und Spenden) 
sind auszuschöpfen. Fördermöglichkeiten 
der EU, des Bundes und des Freistaates Sach-
sen sind vorrangig in Anspruch zu nehmen 
und bei Antragstellung nachzuweisen. Die 
beantragten Mittel sind subsidiär einzu-
setzen, sie dürfen nicht dafür verwendet 
werden, andere im Finanzierungsplan bereits 
enthaltene Eigen- und Drittmittel zu senken 
oder zu ersetzen. 

(4) Hat ein Antragsteller bei mehreren Bereichen 
der Stadtverwaltung Leipzig Zuwendungen 
beantragt, die sich auf dasselbe Projekt 
oder dieselbe Institution beziehen, so ist er 
verpfl ichtet, dies dem Sozialamt unaufge-
fordert mitzuteilen. Zur Vermeidung von 
Doppelförderungen wird sich das Sozialamt 
mit den anderen Bereichen in Verbindung 
setzen und eine einheitliche Vorgehensweise 
abstimmen. 

(5) Der Zuwendungsempfänger ist zur Beach-
tung der Nachhaltigkeit, Strategie zur För-
derung der Gleichstellung der Geschlechter 
(Gender Mainstreaming), der Mehrgenerati-
onenfähigkeit, der Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen sowie der Integration 
von Menschen mit Migrationshintergrund 
aufgefordert. Die Angebote für die Zielgrup-
pen des Sozialamtes sollen zugänglich sein. 
Hiermit ist gemeint, dass die Erreichbarkeit 
mit dem ÖPNV bzw. zu Fuß gegeben ist 
und Räume möglichst barrierefrei, jedoch 
mindestens barrierereduziert sein sollen. Ins-
besondere für Menschen mit Behinderungen 
sollen die Angebote sukzessive Formate und 
Materialien beinhalten, die den Zugang bei 
unterschiedlichen Behinderungen ermögli-
chen. 

(6) Der Zuwendungsempfänger hat einrich-
tungs- und fallbezogene Daten nach den 
Vorgaben des Sozialamtes darzustellen und 
im Sachbericht auszuweisen. 

5.  Zuwendungsarten, Finanzierungsarten und 
zuwendungsfähige Aufwendungen 

5.1. Zuwendungsarten 
Zuwendungen nach dieser Fachförderrichtlinie 
erfolgen in der Regel als Projektförderung. Eine 
institutionelle Förderung kommt ausnahmswei-
se dann in Betracht, wenn die gesamte Tätigkeit 
des Zuwendungsempfängers förderfähig im 
Sinne von Punkt 2 dieser Richtlinie ist. 
5.2. Finanzierungsarten 
(1) Die Zuwendung wird grundsätzlich als 

Teilfi nanzierung bewilligt, und zwar als: 
 -  Festbetragsfi nanzierung oder 
 -  Anteilsfi nanzierung oder 
 -  Fehlbedarfsfi nanzierung 
 und wird auf einen Höchstbetrag begrenzt. 
 Es ist ein angemessener Anteil an Eigen-

bzw. Drittmitteln zu erbringen – mindestens 
jedoch 10 % der zuwendungsfähigen Gesamt-
aufwendungen. 

(2) Eine Vollfi nanzierung ist nur ausnahmsweise 
im begründeten Einzelfall möglich. 

5.3. Zuwendungsfähige Aufwendungen 
(1) Die zuwendungsfähigen Aufwendungen 

werden im Zuwendungsbescheid festgelegt. 
 Zu den zuwendungsfähigen Aufwendungen 

gehören Personal-und Sachkosten, die wäh-
rend des Bewilligungszeitraums zur Errei-
chung des Zuwendungszwecks unmittelbar 
erforderlich sind. 

 Soweit eine Versicherung gesetzlich vorge-
schrieben ist, kann sie als zuwendungsfähige 
Aufwendung anerkannt werden. 

(2) Nicht zuwendungsfähig sind insbesondere: 
 -  Abschreibungsaufwand 
 -  Bildung von Rücklagen oder Rückstel-

lungen 
 -  sonstiger kalkulatorischer Aufwand 
 -  Darlehen 
 -  Zinsen 
 -  Mahngebühren 
 -  Kautionen 
 -  Leasingkosten für Fahrzeuge 
 -  Repräsentationskosten 
 -  Kosten für Lebensmittel/Catering 
6.  Sonstige Zuwendungsbestimmungen 
(1) Der Zuwendungsempfänger ist verpfl ichtet, 

dem Sozialamt Kopien der Geschäftsunter-
lagen  bereitzustellen, insbesondere: 

 -  Gesellschaftervertrag oder Vereinssat-
zung 

 -  Eintragung Handelsregister oder Vereins-
register 

 -  Bestätigung des Finanzamtes über die 
Gemeinnützigkeit 

 -  Unterschriftsbefugnisse mit Unterschrifts-
proben 

(2) Werden aus der Zuwendung Personalkosten 
geleistet und werden die Gesamtaufwen-
dungen der Angebote des Zuwendungs-
empfängers überwiegend aus Zuwendungen 
der öffentlichen Hand bestritten, dürfen 
die Beschäftigten durch die Zuwendung 
fi nanziell nicht besser gestellt werden als 
vergleichbare Kommunalbedienstete (Bes-
serstellungsverbot). Höhere Vergütungen als 
im jeweils gültigen Tarifvertrag öffentlicher 
Dienst festgelegt sowie über- und außertarif-
liche Leistungen sind nicht zuwendungsfä-
hig. Die Einhaltung des Besserstellungsver-
botes bezüglich der Vergütung obliegt dem 
Zuwendungsempfänger. 

 Offenzulegen sind insbesondere: 
 -  Stellenbeschreibungen 
 -  Qualifi zierungsnachweise 
 -  Bruttopersonalkosten pro Jahr und Stelle 

(Antrag auf Gewährung einer städtischen 
Zuwendung – Anlage 1 Seite 7)

(3) Werden Miet- oder Betriebskosten beantragt, 
ist bei der Beantragung eine vollständige 
Kopie des Mietvertrages einzureichen. 

(4) In allen Veröffentlichungen, die im Zusam-
menhang mit der geförderten Maßnahme 
stehen, ist in geeigneter Weise auf die För-
derung durch die Stadt Leipzig, Sozialamt 
hinzuweisen. 

7.  Verfahren 
7.1. Antragsverfahren 
(1) Der Antrag ist schriftlich unter Verwendung 

der Formulars (Anlage 1) bei der Stadt Leip-
zig, Sozialamt einzureichen. 

(2) Termin zur Antragstellung für Zuwen-
dungen ist der 30. September (Poststempel) 
des laufenden Kalenderjahres für das Folge-
jahr. 

(3) Dem Antrag sind insbesondere beizufügen: 
 - Finanzierungs- bzw. Wirtschaftsplan 

(Erträge und Aufwendungen) 
 - Leistungsbeschreibung (im Antrag auf 

Gewährung einer städtischen Zuwen-
dung – Anlage 1 Seite 4) 

 - Angaben über Vermögen und Schulden 
(bei Beantragung von institutioneller 
Förderung) 

 Unterlagen gemäß Punkt 6 (2) der Fach-
förderrichtlinie (bei Beantragung von 

Personalkosten) und gemäß Punkt 6 (3) der 
Fachförderrichtlinie (bei Beantragung von 
Mietkosten) 

(4) Bei der ersten Antragstellung sind zusätzlich 
die Geschäftsunterlagen gemäß Punkt 6 (1) 
vorzulegen, bei Folgeanträgen nur, soweit es 
Veränderungen zum Vorjahr gegeben hat. 

(5) Die Entscheidungsbefugnis über Förde-
rungen liegt im Rahmen bereitgestellter 
Haushaltsmittel beim Sozialamt. Im Ent-
scheidungsprozess wird das Einvernehmen 
mit dem beratenden Fachausschuss für 
Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 
hergestellt. 

7.2. Bewilligungsverfahren 
(1) Die Bewilligung einer Zuwendung erfolgt 

nur an solche Zuwendungsempfänger, bei 
denen eine ordnungsgemäße Geschäfts-
führung gesichert erscheint, und die in 
der Lage sind, die Verwendung der Mittel 
bestimmungsgemäß nachzuweisen. 

(2) Soweit dem Antrag der Zuwendungsemp-
fänger nicht oder nicht voll entsprochen wird, 
ist dies entsprechend durch das Sozialamt zu 
begründen. 

7.3. Anforderungs- und Auszahlungsverfahren 
(1) Die Auszahlung der Zuwendung kann erst 

erfolgen, wenn der Zuwendungsbescheid 
bestandskräftig geworden ist. Der Zuwen-
dungsempfänger kann die Bestandskraft des 
Zuwendungsbescheides sofort herbeiführen 
und damit die Auszahlung beschleunigen, 
wenn ein Rechtsbehelfsverzicht (Anlage 2) 
eingereicht wird. 

(2) Das Auszahlungsverfahren für bewilligte 
Zuwendungen wird durch das Sozialamt in 
den Nebenstimmungen des Zuwendungsbe-
scheides bestimmt. 

(3) Wenn noch kein Zuwendungsbescheid 
ergangen ist, können in begründeten Einzel-
fällen Abschlagszahlungen gewährt werden. 
Für die Beantragung einer Abschlagszahlung 
ist ein begründeter schriftlicher Antrag 
zu stellen. Über die Gewährung von Ab-
schlagszahlungen ergeht ein gesonderter 
Bescheid. Es handelt sich ausschließlich um 
vorläufi ge Leistungen unter dem Vorbehalt 
der Rückforderung. Ein Rechtsanspruch auf 
endgültige Förderung entsteht hieraus nicht. 

7.4. Mitteilungspfl ichten 
Wurde eine Zuwendung bewilligt, ist der 
Zuwendungsempfänger verpflichtet, alle 
den Zweck der Zuwendung betreffenden 
personellen, inhaltlichen oder finanziellen 
Änderungen dem Sozialamt unverzüglich 
anzuzeigen und auf Anforderung Unterlagen 
nachzureichen. 
Es handelt sich hierbei um: 
- Wegfall der Gemeinnützigkeit 
- Wegfall des Zuwendungszwecks 
- Änderungen im Finanzierungsplan bzw. 

Wirtschaftsplan (Personalausgaben dürfen 
bis zu 5 v. H., die Sachausgaben um bis zu 
20 v. H. überschritten werden, soweit die 
Überschreitung durch entsprechende Ein-
sparungen bei anderen Ausgabepositionen 
ausgeglichen werden kann. Alle darüber 
hinausgehenden Veränderungen der Aus-
gaben sind vorab zu beantragen) 

- Personelle Änderungen 
- Satzungsänderung 
- Änderung der Kontaktdaten (z. B. personelle 

Änderungen im Vorstand, Änderung der 
Anschrift) 

- Änderung der Bankverbindung 
- Änderung der Vorsteuerabzugsberechti-

gungen 
7.5. Verwendungsnachweisverfahren 
(1) Der Abgabetermin des Verwendungsnach-

weises wird in den Nebenbestimmungen 

des Zuwendungsbescheides vermerkt. 
Im Regelfall ist die zweckentsprechende 
Verwendung der Zuwendung spätestens 
drei Monate nach Ablauf des Bewilligungs-
zeitraumes bzw. nach Fertigstellung der 
Maßnahme vorzulegen. In Ausnahmefällen 
kann das Sozialamt einer längeren Frist 
auf begründeten Antrag zustimmen. Bei 
kommunalen Kofi nanzierungen nach den 
Förderrichtlinien des Freistaates Sachsen, des 
Bundes oder der Europäischen Union erfolgt 
eine Absprache zwischen den Fördermittel-
gebern. Für den Verwendungsnachweis ist 
das Formular (Anlage 3) zu verwenden. 

(3) Der Verwendungsnachweis besteht aus einem 
Sachbericht (entsprechend der Gliederung der 
Leistungsbeschreibung – enthalten in Anlage 1 
Seite 4) und dem zahlenmäßigen Nachweis ent-
sprechend des Formulars Verwendungsnach-
weis (Anlage 3). Zusätzlich zu dem Formular 
muss, gegliedert nach den Einzelpositionen 
im Finanzierungs- bzw. Wirtschaftsplan und 
in zeitlicher Reihenfolge jede Position mit den 
Einzahlungs- und Auszahlungsbelegen im 
Original nachgewiesen werden. 

(4) Über die Zulassung eines einfachen Ver-
wendungsnachweises sowie gegebenenfalls 
abweichend zu den Allgemeinen Nebenbe-
stimmungen (ANBest) zum Zuwendungs-
bescheid einzureichende Unterlagen trifft 
das Sozialamt eine Entscheidung im Zuwen-
dungsbescheid. 

 Der einfache Verwendungsnachweis 
besteht aus einem Sachbericht und dem 
zahlenmäßigen Nachweis, unter Verzicht 
auf die Einreichung der Originalbelege. 
Der zahlenmäßige Nachweis besteht aus 
einer tabellarischen Übersicht, in der alle 
Einzahlungen und Auszahlungen nach Ein-
zelpositionen (entsprechend der Gliederung 
im Finanzierungs- bzw. Wirtschaftsplan) 
nach zeitlicher Reihenfolge aufzulisten sind. 
Diese Belegliste muss, getrennt nach den 
Einzelpositionen, folgende Angaben enthal-
ten: Tag der Zahlung/Zahlungsempfänger/
Grund der Zahlung/bei Gegenständen den 
Verwendungszweck/Betrag. 

7.6. Rückforderung 
Im Ergebnis der Verwendungsnachweisprü-
fung entscheidet das Sozialamt, ob ausgereichte 
Mittel zurück zu fordern sind. Für das Verfahren 
gelten die Bestimmungen der Rahmenrichtlinie 
Punkt 11 vollumfänglich. 
8. In-Kraft-Treten 
Die Fachförderrichtlinie tritt nach Beschlussfas-
sung durch die Ratsversammlung in Kraft und 
setzt damit den Ratsbeschluss RBIII-1473/03 
vom 20.11.2003 außer Kraft. 
Die Veröffentlichung der Fachförderrichtlinie 
erfolgt im Amtsblatt der Stadt Leipzig. Die 
Anlagen sind im Internet auf der Seite der Stadt 
Leipzig abrufbar. 
Leipzig, 13.04.2017    Burkhard Jung
      Oberbürgermeister

Anlagen 
Anlage A: Wirtschaftliche Sozialhilfe und Woh-

nungslosenhilfe 
Anlage B: Förderung der Integration und 

Teilhabe von Migranten/-innen und 
Asylbewerber/-innen und ihren Familien 

Anlage C: Förderung der Teilhabe am Leben 
in der Gemeinschaft für Menschen mit 
Behinderungen 

Anlage D: Förderung der offenen Seniorenarbeit 
Anlage 1: Antrag auf Gewährung einer städ-

tischen Zuwendung (enthält den Leitfaden 
zur Erstellung der Leistungsbeschreibung) 

Anlage 2: Rechtsbehelfsverzicht 
Anlage 3: Verwendungsnachweis 

Durchführung des Erörterungstermins
Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen sowie 
die Stellungnahmen der Träger öffentlicher 
Belange und anerkannten Naturschutzvereini-
gungen zur Planung der Vorhabenträgerin DB 
Netz AG werden im Rahmen des Anhörungs-
verfahrens in einem Termin erörtert.
Der Erörterungstermin fi ndet für die Vertreter 
der Stadt Leipzig, der Gemeinde Naundorf,  die 
Träger öffentlicher Belange, private Einwender 
und sonstige Betroffene am Mittwoch, dem 
21.06.2017, 10.00 Uhr, in der Landesdirektion 
Sachsen, Dienststelle Leipzig, Braustraße 2, 
04107 Leipzig, Raum 548, statt.
Die Dauer des Verhandlungstages bestimmt 
sich nach der Intensität der Sachdiskussion.
Die Teilnahme am Erörterungstermin ist jedem, 
dessen Belange durch das Bauvorhaben berührt 
werden, freigestellt. Die Vertretung durch einen 

1. Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß Ände-
rungs-Richtlinie 2014/52/EU 
Die Teilnehmergemeinschaft Lützschena-Stah-
meln hat den Plan über die gemeinschaftlichen 
und öffentlichen Anlagen gemäß § 41 FlurbG auf-
gestellt. Gemäß Änderungs-Richtlinie 2014/52/
EU in Verbindung mit § 73 Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 bis 
7 des Verwaltungsverfahrensgesetzes wird die 
betroffene  Öffentlichkeit zum Vorhaben beteiligt.
2. Auslegung vom 06.06.2017 bis 19.06.2017
Der Entwurf zum Plan über die gemeinschaft-
lichen und öffentlichen Anlagen gemäß § 41 
FlurbG wird vom 06.06.2017 bis 19.06.2017 
öffentlich wie folgt ausgelegt: Neues Rathaus, 
4. Obergeschoss, Stadtplanungsamt, Ausstel-
lungsbereich vor den Zimmern 496 bis 499, 
Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig; Mo., Mi. 
8.00-15.00 Uhr, Di. 8.00-18.00 Uhr, Do. 8.00-16.00 

Bevollmächtigten ist möglich. Dieser hat seine 
Bevollmächtigung durch eine schriftliche Voll-
macht nachzuweisen und diese zu den Akten 
der Planfeststellungsbehörde zu geben. Es wird 
darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben eines 
Beteiligten auch ohne ihn verhandelt werden 
kann, dass verspätete Einwendungen ausge-
schlossen sind und dass das Anhörungsverfah-
ren mit Schluss der Verhandlung beendet ist.
Diejenigen, die fristgerecht Einwendungen 
erhoben haben bzw. bei gleichförmigen Ein-
wendungen der Vertreter, sind vom Erörte-
rungstermin persönlich benachrichtigt worden.
Durch die Teilnahme am Erörterungstermin 
oder durch eine Vertreterbestellung entstehende 
Kosten werden nicht erstattet.
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 

Stadtplanungsamt
i. A. der Landesdirektion Sachsen

Uhr, Fr. 8.00-12.00 Uhr.
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt 
werden, kann bis zwei Wochen nach Ablauf der 
Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der Teilnehmergemeinschaft Lützschena-Stahmeln 
oder bei der Stadt Leipzig, Amt für Geoinformation 
und Bodenordnung, Einwendungen gegen den Plan 
erheben. Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle 
Einwendungen ausgeschlossen.
Vereinigungen, die aufgrund einer Anerkennung 
nach anderen Rechtsvorschriften befugt sind, 
Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichts-
ordnung gegen die Entscheidung nach § 74 Ver-
waltungsverfahrensgesetz einzulegen, können 
innerhalb der Einwendungsfrist Stellungnahmen 
zu dem Plan abgeben.
3. Erörterungstermin am 20.06.2017 
Der Erörterungstermin fi ndet am Dienstag, 

Planfeststellungsverfahren für das Bauvorhaben der DB Netz AG
Änderung der Eisenbahnüberführung (EÜ) Weiße Elster, EÜ Luppe 

und EÜ Nahle – km 4,010 bis km 6,110 der Strecke 6367

Ländliche Neuordnung: Lützschena-Stahmeln; Stadt: Kreisfreie Stadt Leipzig; Verfahrensnummer: 
168671; Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen gemäß § 41 Flurbereinigungsgesetz

dem 20.06.2017 um 18.00 Uhr im Rahmen einer 
öffentlichen Teilnehmerversammlung in der 
ehemaligen Grundschule Lützschena-Stahmeln, 
Zimmer 3, Am Bildersaal 4 in 04159 Leipzig statt. 
Den Teilnehmern des Flurbereinigungsverfah-
rens und der Öffentlichkeit wird Gelegenheit 
zur Äußerung gegeben.
 Stadt Leipzig
 Amt für Geoinformation und Bodenordnung
 Obere Flurbereinigungsbehörde
 Hausanschrift:  Postanschrift:
 Stadthaus
 Burgplatz 1
 04109 Leipzig  04092 Leipzig 

Leipzig, den 30.05.2017
Weiß, Obere Flurbereinigungsbehörde

Hartig, Vors. der TG Lützschena-Stahmeln

Anlass der Grenzbestimmung ist eine in der Ge-
meinde Stadt Leipzig, Gemarkung Kleinzscho-
cher, beantragte Zerlegung am Flurstück 532.
Betroffen sind die Flurstücke 303/6, 303/7, 470, 
529 und 530.
Empfänger:
Grundstückseigentümer und Inhaber grund-
stücksgleicher Rechte sowie deren Verfügungs-
berechtigte und Bevollmächtigte der oben 
aufgeführten Flurstücke.
Gesetzliche Grundlage:
Gemäß § 15 Abs. 4 der Verordnung zur Durch-
führung des Sächsischen Vermessungs- und 
Katastergesetzes (SächsVermKatGDVO) vom 
06.07.2011 (Sächs. GVBl. Nr. 7/2011, S. 275) 
erfolgt die Ankündigung des Grenztermins 
öffentlich. Die Grenzen der oben genannten 
Flurstücke sollen durch eine Katastervermes-
sung nach § 16 des Sächsischen Vermessungs- 
und Katastergesetzes (SächsVermKatG) vom 
29.01.2008 in der jeweils geltenden Fassung 
bestimmt werden.
Die Grenzbestimmung ist ein Verwaltungsver-
fahren im Sinne des Verwaltungsverfahrensge-
setzes (VwVfG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23.01.2003 (BGBl. S. 102). 
Die oben benannten natürlichen oder juris-
tischen Personen sind Beteiligte des Verwal-
tungsverfahrens.
Der Grenztermin ist die im § 28 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes vorgesehene Anhörung 

Beteiligter zu den entscheidungserheblichen 
Tatsachen. Dabei wird den Beteiligten der er-
mittelte Grenzverlauf an Ort und Stelle erläutert 
und vorgewiesen. Im Anschluss erhalten Sie im 
Rahmen des § 16 Abs. 3 des Sächsischen Ver-
messungs- und Katastergesetzes Gelegenheit, 
sich zum Grenzverlauf zu äußern.
Begehung/Treffpunkt:
Der Grenztermin fi ndet am Donnerstag, den 
15.06.2017 um 15.30 Uhr statt. Treffpunkt: 
Leipzig, Wachsmuthstraße 8-10 (Parkplatz).
Beteiligte, die zum Grenztermin erscheinen,  
werden gebeten, Personalausweis oder Reise-
pass mitzubringen. Sie können sich auch durch 
einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Dieser 
muss sich ebenfalls ausweisen und eine vom 
jeweiligen Beteiligten unterschriebene schrift-
liche Vollmacht vorlegen. Flurstücksgrenzen 
können auch ohne Anwesenheit der Beteiligten 
oder eines Bevollmächtigten bestimmt werden.
Das Ergebnis der Grenzbestimmung und der 
Abmarkung wird in diesem Amtsblatt an ande-
rer Stelle durch Offenlegung bekannt gegeben.
Kontakt:
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
Dipl.-Ing. (FH) Gerd Kabisch, Hermann-Keller-
Straße 62, 04158 Leipzig, Tel. 5 21 34 46, Fax 
5 21 38 53, E-Mail: info@vermessung-kabisch.de 
Leipzig, den 24.05.2017 

gez. Gerd Kabisch (Dipl.-Ing. )
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Öffentliche Ankündigung eines Grenztermins
Beantragte Zerlegung am Flurstück 532

Jugendhilfeausschusses
12.06., 16.30 Uhr, Neues Rathaus, Festsaal
Eine Tagesordnung lag zum Redaktionsschluss 
noch nicht vor. 

Betriebsausschuss Jugend, 
Soziales, Gesundheit

14.06., 16.00 Uhr, Neues Rathaus, Zi. 258 
- Berichte aus den Eigenbetrieben 
 Verbund Kommunaler Kinder- u. Jugendhilfe
 Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe
 Städtisches Klinikum „St. Georg“

Fraktionen
Die Linke
15. 06., 15.30-17.00 Uhr, Stadtteilladen Grünau, 
Stuttgarter Allee 19
- Bürgersprechstunde in Grünau mit Stadträtin 

Dr. Ilse Lauter 

Verlegung des Wochen-
marktes Innenstadt

Der Wochenmarkt Innenstadt wird wegen 
des Bachfestes am 06.06. und am 09.06.2017 
auf den Augustusplatz verlegt. 

Hilfe bei Kriegsgräbersuche
Der Stadtverband Leipzig des „Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.“ bietet 
Hinterbliebenen von Kriegsopfern u. a. Hilfe bei 
der Gräbersuche an. Kontakt: Dr. Günter Sch-
midt, (Mo. 7.00-15.00 Uhr), Stadt Leipzig, Amt 
für Stadtgrün und Gewässer, Abt. Friedhöfe, 
Friedhofsweg 3, Tel. 0178/6 97 54 27, E-Mail: 
gedenkbuch@leipzig.de 
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Fachförderrichtlinie zur Vergabe von Zuwendungen der Stadt Leipzig
an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen im Rahmen der 

Wirtschaftsförderung – Fachförderrichtlinie Wirtschaft
Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig be-
schloss auf ihrer Sitzung am 17.05.2017 die 
folgende Fachförderrichtlinie zur Vergabe von 
Zuwendungen der Stadt Leipzig an außerhalb 
der Stadtverwaltung stehende Stellen im Rah-
men der Wirtschaftsförderung – Fachförder-
richtlinie Wirtschaft (VI-DS-03083).

1 Zuwendungszweck und Rechtsgrundlagen
1.1 Zuwendungszweck
Die Stadt Leipzig gewährt Zuwendungen im 
Bereich Wirtschaftsförderung als freiwillige 
Leistungen nach Maßgabe dieser Fachförder-
richtlinie und mit den nachfolgenden Zuwen-
dungszwecken.
1.1.1  KMU-Förderung
Erster Förderschwerpunkt ist die Entwicklung 
einer starken mittelständischen Wirtschaft in 
Leipzig mit wachsender Anzahl, Größe und 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Dazu 
unterstützt das Amt für Wirtschaftsförderung 
Maßnahmen und Vorhaben zur Entwicklung 
des vorhandenen Bestandes an Unterneh-
men, für die Gründung von Unternehmen 
und zur Ansiedlung neuer Unternehmen im 
Stadtgebiet.
1.1.2  Clusterförderung
Zweiter Förderschwerpunkt ist die Entwick-
lung von Wirtschaftsclustern und Netzwer-
ken, um die regionale Wettbewerbsfähigkeit 
zu erhöhen. Dazu unterstützt das Amt für 
Wirtschaftsförderung die Kooperation von 
Unternehmen untereinander und mit unter-
stützenden Institutionen der Wissenschaft 
und Wirtschaft. Gefördert werden effi ziente 
Netzwerkstrukturen sowie Einrichtungen, 
Strukturen und Vorhaben, die zum Entstehen 
und zur Entwicklung von Clustern und Netz-
werken beitragen.
1.1.3  Standort- und Strukturförderung
Dritter Förderschwerpunkt ist die Gestaltung 
von Standortfaktoren, Strukturen und Institu-
tionen, die zusätzlich zur Clusterentwicklung 
auch die lokale gesamtwirtschaftliche Entwick-
lung begünstigen.
Dazu unterstützt das Amt für Wirtschaftsför-
derung die verbesserte Forschung und Ent-
wicklung in Leipziger Unternehmen durch den 
Ausbau des Wissens- und Technologietrans-
fers, die Bereitstellung von Gewerbefl ächen und 
-immobilien, sowie gute Bedingungen für die 
Ansiedlung neuer Unternehmen und für die 
Anwerbung von Investoren und Fachkräften. 
Zuwendungszweck ist auch die Ansiedlung 
von Einrichtungen der Forschung und Wis-
senschaft und die Entwicklung von struk-
turfördernden regionalen und überregionalen 
Kooperationen der Wirtschaftsförderung.
1.1.4  Wirtschafts-, Standort- und Tourismus-

marketing
Die Förderung richtet sich außerdem auf 
die Entwicklung der Stadt als Standort und 
Ziel für Tourismus, Messen, Kongresse und 
Veranstaltungen. Unterstützt wird die Image-
kommunikation, die Standortwerbung und das 
Wirtschaftsmarketing für die Stadt Leipzig und 
die Region. Geförderte Organisationen und 
Einrichtungen sollen allgemein in die Lage 
versetzt werden, ihrem Unternehmensgegen-
stand bzw. Gesellschaftszweck entsprechend 
den Tourismus, das Veranstaltungs- und 
Kongresswesen sowie die Imagekommunika-
tion, die Wirtschafts- und Standortwerbung 
weiterzuentwickeln und zu verbessern. Sie 
sollen auch in die Lage versetzt werden, zur 
Profi lierung Leipzigs als Tourismusstandort 
nach innen wie nach außen, eine gemeinnüt-
zige Zusammenarbeit aller beteiligten Kräfte 
in Leipzig zu stärken.
1.2  Rechtsgrundlagen, Geltungsbereich
Zuwendungen der Wirtschaftsförderung wer-
den in entsprechender Anwendung der §§ 23 
und 44 i.V.m. § 105 Abs. 1 SäHO nach pfl ichtge-
mäßem Ermessen gewährt. Zuwendungen sind 
freiwillige Leistungen ohne Rechtsanspruch. 
Sie werden nur im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel und vorbehaltlich einer geneh-
migten und rechtskräftigen Haushaltssatzung 
sowie nach Maßgabe folgender Rechtsgrund-
lagen gewährt.
1.2.1  Rechtsgrundlagen
• Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 

(SächsGemO) vom 18.03.2003 (in der Fassung 
vom 01.05.2014)

• Verordnung des Sächsischen Staatsminis-
teriums des Innern über die kommunale 
Haushaltswirtschaft nach den Regeln der 
Doppik (SächsKomHVO-Doppik) vom 
08.02.2008 (in der Fassung vom 10.12.2013)

• Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) vom 
25.05.1976 (in der Fassung vom 20.11.2015)

• Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
19.03.1991 zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 11.10.2016

• Abgabenordnung (AO) vom 01.10.2002 (in 
der Fassung vom 03.12.2015)

• Umsatzsteuergesetz (UStG) vom 21.02.2005 
(in der Fassung vom 02.11.2015)

• Vertrag über die Arbeitsweise der Europä-
ischen Union (AEUV)

• Verordnung (EU) 651/2014 der EU-Kom-
mission zur Feststellung der Vereinbarkeit 
bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem 
Binnenmarkt (Allg. Gruppenfreistellungs-
verordnung – AGVO)

• Verordnung (EU) 1407/2013 der EU-Kom-
mission vom 18.12.2013 über die Anwendung 
der Art. 107 und 108 AEUV auf staatliche 
Beihilfen an kleine und mittlere Unterneh-
men (de minimis Regelung – Abl EU Nr. 
L352/1 v. 24.12.2013) und Bekanntmachung 
der Kommission zum Begriff der staatlichen 
Beihilfe im Sinne des Artikels 107 Absatz 
1 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (2016/C 262/01)

• Sächsisches E-Government-Gesetz (Säch-
sEGovG) vom 9. Juli 2014, das durch die 

Verordnung vom 4. April 2015 geändert 
worden ist

• Hauptsatzung der Stadt Leipzig vom 
16.07.2014 in der aktuell gültigen Fassung

1.2.2 Geltungsbereich der Fachförderricht-
linie

Die Fachförderrichtlinie Wirtschaft gilt für alle 
Zuwendungen der Stadt Leipzig im Rahmen 
der Wirtschaftsförderung an außerhalb der 
Stadtverwaltung stehende Stellen.
Die Wirtschaftsbetriebe, Eigenbetriebe oder 
Betriebe gewerblicher Art der Stadt Leipzig 
sind keine außerhalb der Stadtverwaltung 
stehenden Stellen im Sinne dieser Richtlinie.
2  Zuwendungsempfänger
2.1  Kreis der Zuwendungsempfänger
Als Zuwendungsempfänger im Sinne dieser 
Fachförderrichtlinie kommt in Betracht, wer 
eine gewinnorientierte gewerbliche oder 
freiberufl iche Tätigkeit ausübt. Zuwendungs-
empfänger können auch Einrichtungen sein, 
die gemeinnützig im Sinne von § 52 AO oder 
im öffentlichen Interesse mit wirtschaftsför-
dernder Wirkung tätig sind.
Zuwendungsempfänger müssen den Gewerbe-
betrieb in Form einer Hauptniederlassung oder 
einer rechtlich selbstständigen Betriebsstätte 
in Leipzig angemeldet haben. Zuwendungs-
empfänger, die nicht gewerblich tätig sind, 
müssen im Gebiet der Stadt Leipzig nieder-
gelassen sein, bzw. den Sitz in Leipzig haben 
oder als natürliche Person mit Wohnsitz in der 
Stadt Leipzig angemeldet sein. Mögliche Zu-
wendungsempfänger sind natürliche Personen, 
Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften, 
freiberufl ich Tätige, Stiftungen, Verbände und 
Vereine.
Antragsteller, die nicht dem Kreis der Zuwen-
dungsempfänger gem. Ziff. 2.1 zugehören, 
kommen als Zuwendungsempfänger nur im 
Ausnahmefall in Betracht, wenn das Erreichen 
des Zuwendungszwecks anders nicht möglich 
ist und wenn das geförderte Vorhaben wirt-
schaftsfördernde Wirkung überwiegend in 
Leipzig entfaltet.
2.2  Qualifi kation der Zuwendungsempfänger
Zuwendungsempfänger müssen über die für 
die Durchführung des geförderten Vorhabens 
notwendige fachliche Qualifi kation (Gewerbe-
anmeldung, Meisterbrief, Diplom etc.) sowie 
über ausreichende fi nanzielle, personelle und 
organisatorische Ausstattung verfügen. Sie 
müssen eine ordnungsgemäße Geschäfts-
führung und einen bestimmungsgemäßen 
Nachweis der verwendeten Mittel gewähr-
leisten können. Insofern Subunternehmer 
eingesetzt werden, müssen diese die selben 
Qualifi kationsnachweise erbringen. Zuwen-
dungsempfänger, die öffentlicher Auftraggeber 
im Sinne von § 98 des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen (GWB) sind, haben 
das öffentliche Vergaberecht einschließlich der 
einschlägigen Regelungen der Stadt Leipzig zu 
beachten, wenn sie Aufträge nach § 99 GWB 
aus Zuwendungen fi nanzieren.
2.3 Ausschluss von Zuwendungsempfängern
Nicht als Zuwendungsempfänger kommen 
Antragsteller in Betracht, die mit dem Ver-
wendungsnachweis zu anderen Zuwendungen 
im Verzug sind, gegen die ein nicht erfüllter 
Rückforderungsanspruch besteht, über deren 
Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder 
beantragt ist oder bei denen aus anderen Grün-
den zu erwarten ist, dass die Zuwendung nicht 
der Bewilligung entsprechend verwendet wird.
3  Zuwendungsvoraussetzungen
Gefördert werden vorrangig Vorhaben,
▪ deren Träger die Voraussetzungen für 

Zuwendungsempfänger gem. Ziff. 2 dieser 
Fachförderrichtlinie erfüllen

▪ die ohne Zuwendung nach dieser Fachför-
derrichtlinie nicht oder nicht in notwen-
digem Umfang durchführbar wären

▪ deren Gesamtfi nanzierung unter Berück-
sichtigung der Zuwendung im Rahmen 
der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit gesichert ist

▪ die nachhaltige Wirkung entfalten
▪ die zum Zeitpunkt der Antragstellung auf 

eine Zuwendung nach dieser Fachförder-
richtlinie noch nicht begonnen wurden

▪ von denen nicht Ehegatten oder Verwandte 
1. Grades des Antragstellers begünstigt sind

▪ bei denen die ordnungsgemäße Verwen-
dung der Zuwendung gem. Ziff. 9 bis 11 
dieser Fachförderrichtlinie nachgewiesen 
und kontrolliert werden kann

▪ bei denen eine angemessene Eigenbeteili-
gung des Zuwendungsempfängers erfolgt.

Der Ersatz des eigenen Finanzierungsanteils 
des Zuwendungsempfängers durch unbare 
Eigenleistungen ist nur nach vorheriger sachge-
rechter Begründung und Anerkennung durch 
das Amt für Wirtschaftsförderung zulässig.
Bei Zuwendungen für Baumaßnahmen und bei 
Anschaffungen muss der Empfänger auch in 
fi nanzieller Hinsicht die Gewähr für eine ord-
nungsgemäße Verwendung und Unterhaltung 
der Anlagen bieten.
Neben der Zuwendung nach dieser Fachför-
derrichtlinie ist zur Gesamtfi nanzierung des 
geförderten Vorhabens in der Regel eine Kofi -
nanzierung erforderlich. Die Kofi nanzierung 
kann durch den Zuwendungsempfänger selbst 
(Eigenanteil) oder durch eine zu Gunsten des 
Zuwendungsempfängers bereitgestellte Finan-
zierung Dritter (Drittmittel) erbracht werden.
Zuwendungen anderer Stellen, insbesondere 
Förderleistungen der EU, des Bundes und des 
Freistaates Sachsen sind bei gleicher Eignung 
und Verfügbarkeit vorrangig in Anspruch zu 
nehmen. Eine Zuwendung nach dieser Fach-
förderrichtlinie kann in begründeten Fällen 
ergänzend gewährt werden.
4  Zuwendungs- und Finanzierungsarten
Das Amt für Wirtschaftsförderung vergibt Zu-
wendungen für Vorhaben als Projektförderung 
oder als institutionelle Förderung. Eine Kombi-

nation verschiedener Zuwendungsarten oder 
die Förderung mehrerer Projekte desselben 
Empfängers ist grundsätzlich zulässig, sofern 
es dadurch nicht zu einer Doppelförderung 
kommt.
Vorhaben müssen einen oder mehrere der 
Zuwendungszwecke gem. Ziff. 1.1 dieser Richt-
linie verfolgen und einen defi nierten Beitrag 
zum Erreichen dieser Zwecke leisten.
Das Amt für Wirtschaftsförderung kann 
Typen von Vorhaben, die zum Erreichen von 
Zuwendungszwecken besonders geeignet sind, 
als Maßnahmen defi nieren und beschreiben. 
Soweit mit Maßnahmebeschreibungen der 
Gegenstand der Förderung konkretisiert ist, 
sind Vorhaben nur förderfähig, wenn sie diesen 
Beschreibungen entsprechen.
Maßnahmebeschreibungen wirken als kleine 
Förderprogramme, mit denen die Förder-
fähigkeit von Vorhaben systematisiert und 
konkretisiert wird. Maßnahmebeschreibungen 
enthalten eine Ausrichtung auf bestimmte 
Zuwendungsempfänger, Zuwendungszwecke 
oder Förderschwerpunkte. Sie regeln die sich 
daraus ergebenden Voraussetzungen für 
Zuwendungen und für deren Art, Umfang 
und Höhe. Die Maßnahmebeschreibungen 
sind daher ein Instrument zur Bewertung. Sie 
werden im Internetportal der Stadt Leipzig 
veröffentlicht und können darüber hinaus über 
andere Werbekanäle bekannt gemacht werden.
4.1 Projektförderung
Als Projektförderung werden einmalige Zu-
wendungen zur Deckung von Aufwendungen 
des Zuwendungsempfängers für einzelne 
zeitlich und inhaltlich abgegrenzte Vorhaben 
bezeichnet.
Die Projektförderung erfolgt auch für den 
investiven Bereich. Hier wird die Zuwendung 
zur Deckung von Aufwendungen für eine 
Investition gewährt, die sich auf die Beschaf-
fung oder Herstellung eines Vermögensgegen-
standes bezieht.
4.2 Institutionelle Förderung
Bei institutioneller Förderung wird die Zuwen-
dung zur Deckung eines nicht abgegrenzten 
Teils oder in besonderen Ausnahmefällen der 
gesamten Aufwendungen des Zuwendungs-
empfängers eingesetzt. Gefördert wird die 
Institution als solche.
4.3 Finanzierungsarten
Zuwendungen nach dieser Fachförderrichtlinie 
können als Teil- oder in begründeten Fällen als 
Vollfi nanzierung gewährt werden.
4.3.1 Teilfi nanzierung
Eine Teilfinanzierung liegt vor, wenn die 
Zuwendung nur einen Teil der zuwendungs-
fähigen Aufwendungen deckt. Sie kann als 
Anteils-, Festbetrags- oder Fehlbedarfsfi nan-
zierung erfolgen.
4.3.1.1 Anteilsfi nanzierung
Die Anteilsfi nanzierung wird nach einem 
bestimmten Vomhundertsatz oder Anteil der
zuwendungsfähigen Aufwendungen berechnet 
und auf einen Höchstbetrag begrenzt.
Der Vomhundertsatz wird nach dem Grad 
der Förderwürdigkeit des Vorhabens oder 
der Maßnahme festgesetzt. Maßgeblich ist, zu 
welchem Anteil eine Maßnahme im öffentli-
chen Interesse liegt und zu welchem Anteil sie  
Eigeninteressen des Zuwendungsempfängers 
dient. Das öffentliche Interesse ist im Rahmen 
der Wirtschaftsförderung auch danach zu 
beurteilen, inwieweit ein Vorhaben zum Er-
reichen der Zuwendungszwecke beiträgt und 
welche Priorität der mit dem Vorhaben verfolgte 
Zuwendungszweck für die Stadt Leipzig hat.
4.3.1.2 Festbetragsfi nanzierung
Die Zuwendung besteht bei der Festbetrags-
fi nanzierung aus einem festen Betrag an den 
zuwendungsfähigen Aufwendungen.
Eine Festbetragsfi nanzierung wird nicht ge-
währt, wenn zum Zeitpunkt der Bewilligung 
konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 
mit nicht bestimmbaren späteren Finanzie-
rungsbeiträgen Dritter oder mit Einsparungen 
zu rechnen ist.
4.3.1.3 Fehlbedarfsfi nanzierung
Bei der Fehlbedarfsfi nanzierung berechnet 
sich die Zuwendung nach dem Fehlbedarf 
des Zuwendungsempfängers in Bezug auf die 
zuwendungsfähigen Gesamtaufwendungen 
nach Abzug der eingebrachten Eigen- und 
Drittmittel. Dabei wird die Zuwendung auf 
einen Höchstbetrag begrenzt.
4.3.2 Vollfi nanzierung
Eine Vollfi nanzierung liegt vor, wenn die Zu-
wendung die gesamten zuwendungsfähigen 
Aufwendungen deckt und der Zuwendungs-
empfänger aus nachvollziehbaren Gründen 
weder Eigenmittel noch sonstige Mittel Dritter 
einbringen kann.
Die Vollfi nanzierung kommt nur ausnahms-
weise in Betracht, wenn das Interesse des 
Zuwendungsempfängers an der Erfüllung 
des Zwecks nur gering oder überhaupt nicht 
feststellbar ist, und das städtische Interesse so 
erheblich ist, dass die Übernahme sämtlicher 
zuwendungsfähiger Aufwendungen durch die 
Stadt Leipzig geboten erscheint. Der Zuwen-
dungsempfänger darf mit dem vollfi nanzierten 
Vorhaben keine Gewinne erzielen oder ein 
anderes eigenes wirtschaftliches Interesse 
verfolgen.
Die Zuwendung ist auf einen Höchstbetrag 
zu begrenzen.
4.4 Bemessungsgrundlage
Bemessungsgrundlage für die Höhe der zu-
wendungsfähigen Aufwendungen sind die 
geplanten Einnahmen und Ausgaben.
Bei Projektförderung sind die geplanten Ein-
nahmen und Ausgaben vorhabensbezogen 
darzustellen. Bei der Bemessung der Höhe der 
Zuwendung im Rahmen der verfügbaren Haus-
haltsmittel sind das Eigeninteresse und die 
Leistungskraft des Zuwendungsempfängers 
als auch die Finanzierungsbeteiligung Dritter 
entsprechend zu berücksichtigen.

Wirtschaftliche Vorteile, die der Zuwendungs-
empfänger durch das Vorhaben erreicht und 
die nicht als Einnahmen ein Bestandteil der 
Finanzierung sind, werden bei der Bestimmung 
der Finanzierungsart und des Umfangs der 
Finanzierung berücksichtigt.
Soweit die Umsatzsteuer nach § 15 UStG als 
Vorsteuer abziehbar ist, gehört sie nicht zu den 
zuwendungsfähigen Aufwendungen.
Bei institutioneller Förderung hat der Zuwen-
dungsempfänger im Bewilligungsverfahren 
für die Bemessung
• durch Vorlage eines vollständigen Wirt-

schaftsplanes für den Zuwendungszeitraum 
die Verwendung der Zuwendung zu erläu-
tern

• schriftlich darzustellen, welchen Beitrag die 
geförderte Institution zum Erreichen ein-
schlägiger Ziele, Strategien, Konzepte und 
Ratsbeschlüsse der Stadt Leipzig erbringt

• durch Vorlage der Geschäftsberichte der 
3 Vorjahre vor Antragstellung den Bedarf 
nachzuweisen.

5  Antragsverfahren
5.1  Antragstellung
Zuwendungen werden grundsätzlich nur auf 
einen begründeten und mit den notwendigen 
Unterlagen versehenen schriftlichen Antrag 
hin gewährt. Der Antrag muss die zur Beur-
teilung der Notwendigkeit und Angemessen-
heit der Zuwendung erforderlichen Angaben 
enthalten.
Der Antrag auf Projektförderung umfasst 
insbesondere:
• Angaben zum Antragsteller (Kontaktdaten, 

vertretungsberechtigte Person(en), Kurz-
profi l, Rechtsform),

• Angaben zum Verwendungszweck in Form 
einer Beschreibung des Vorhabens unter 
Erläuterung der angestrebten Ziele und 
Zielgruppe(n) und ggf. der Faktoren, nach 
denen die Wirkung des Vorhabens bewertet 
werden soll,

• Angaben zu den Aufwendungen des 
Vorhabens (aufgegliedert nach einzelnen 
Positionen und einschließlich der nicht 
zuwendungsfähigen Aufwendungen) sowie 
deren Finanzierung (Einnahmen, Dritt- und 
Eigenmittel) in Form eines Kosten- und 
Finanzierungsplans.

Der Antrag auf institutionelle Förderung um-
fasst insbesondere:
• Angaben zum Antragsteller (Kontakt-

daten, vertretungsberechtigte Person(en), 
Kurzprofi l, Rechtsform und ggf. Satzung, 
Organisations- und Stellenplan, aktueller 
Jahresabschluss, aktueller Geschäfts- oder 
Tätigkeitsbericht),

• Angaben zum Verwendungszweck in Form 
einer Beschreibung des Aufgaben- und 
Tätigkeitsbereichs des Empfängers unter 
Erläuterung der angestrebten Ziele und 
Zielgruppe(n) und ggf. der Faktoren, nach 
denen die Wirkung der Tätigkeit bewertet 
werden soll,

• Angaben zu den Aufwendungen der 
Einrichtung bzw. des zu fördernden Teil-
bereichs in Form einer aufgegliederten 
Darstellung der einzelnen Positionen sowie 
deren Finanzierung (Einnahmen, Dritt- und 
Eigenmittel), beispielsweise in Form eines 
Haushalts- oder Wirtschaftsplans, Angaben 
zu vorhandenen Mitteln (z.B. Rücklagen), die 
ggf. voll oder anteilig für den zu fördernden 
Aufgabenbereich zur Verfügung stehen.

Die Formulare können beim Amt für Wirt-
schaftsförderung abgefordert bzw. im Inter-
netportal der Stadt Leipzig heruntergeladen 
werden.
Der Antrag ist bei der
 Stadt Leipzig
 Amt für Wirtschaftsförderung
 04092 Leipzig
einzureichen.
Hat ein Antragsteller für seine Institution oder 
für ein Vorhaben Zuwendungen bei einer an-
deren Bewilligungsbehörde der Stadt Leipzig 
oder von dritter Seite beantragt, so ist der 
entsprechende Zuwendungsantrag sowie ggf. 
ein bereits ergangener Zuwendungsbescheid 
ebenfalls beizufügen.
Aus der kontinuierlichen Gewährung einer 
Förderung über einen Zeitraum mehrerer Jahre 
erwächst kein Rechtsanspruch auf Förderungs-
gewährung in jedem Jahr.
5.2 Zuständigkeitsmehrheit
Wenn der Antragsteller für dasselbe Vorhaben 
bzw. die gleiche Einrichtung Zuwendungs-
anträge bei mehreren Fachämtern stellt, ist 
er verpfl ichtet, die jeweiligen Fachämter zur 
Vermeidung einer Doppelförderung darüber 
in Kenntnis zu setzen.
5.3 Antragsfristen
Anträge auf eine Zuwendung können nach 
Bedarf gestellt werden und werden nach der 
Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln beschie-
den. Der vollständige Antrag ist rechtzeitig, 
in der Regel spätestens 4 Wochen vor dem 
geplanten Beginn des Vorhabens, zu stellen.
Anträge können nur für Zuwendungen gestellt 
werden, die innerhalb eines Haushaltsjahres 
der Stadt Leipzig ausgereicht werden. Bei 
Vorliegen eines Doppelhaushaltes kann ein Zu-
wendungsantrag für beide Haushaltsjahre des 
Doppelhaushaltes gestellt werden. Ist ein Vor-
haben nicht innerhalb eines Haushaltsjahres 
durchführbar und liegt kein Doppelhaushalt 
für diese Jahre vor, so ist für jedes Haushaltsjahr 
ein gesonderter Antrag zu stellen.
5.4 Inhalt des Antrags
Der Antrag muss alle Angaben enthalten, die 
für die Feststellung der Zuwendungsvoraus-
setzungen gem. Ziff. 3 und die Bestimmung 
von Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 
gem. Ziff. 4 dieser Fachförderrichtlinie erfor-
derlich sind.
Anstelle der Erklärung des Antragstellers 
über das Vorliegen der Zuwendungsvoraus-

setzungen kann auch generell oder im be-
gründeten Einzelfall die Glaubhaftmachung 
oder der Nachweis gefordert werden. Zum 
Nachweis können auch Bestätigungen Dritter 
oder betriebswirtschaftliche oder vorhabensbe-
zogene Unterlagen, einschließlich detaillierter, 
schlüssiger und vollständiger Kosten- und 
Finanzierungspläne angefordert werden.
Im Antrag hat der Antragsteller zu erklären,
• ob er allgemein oder für das betreffende Vor-

haben zum Vorsteuerabzug nach § 15 UStG 
berechtigt ist. Ist dies der Fall, so hat er die 
sich ergebende Vorsteuer auszuweisen und 
bei der Ermittlung der zuwendungsfähigen 
Ausgaben abzusetzen.

• das Einverständnis mit Maßnahmen zur Öf-
fentlichkeit und Transparenz der Förderung 
gem. Ziff. 12 dieser Fachförderrichtlinie.

Erfolgt die Zuwendung auf der Grundlage der 
Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommissi-
on vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung 
der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-
minimis-Beihilfen (ABl. L 352 vom 24.12.2013, 
S. 1), ist im Antrag zu erklären, ob und ggf. 
welche Zuwendungen der Antragsteller gemäß 
der De-minimis-Regelung der EU-Kommission 
im aktuellen und den zwei dem Antrag voraus-
gehenden Jahren erhalten hat.
Unvollständige Anträge werden dem Antrag-
steller zur Überarbeitung zurückgegeben. 
Daraus resultierende Fristversäumnisse gehen 
zu Lasten des Antragstellers.
Bei institutioneller Förderung wird die Zu-
wendung nur gewährt, wenn die Gesamtfi -
nanzierung der Institution ausweislich der 
Wirtschaftsplanung für den Förderzeitraum 
gesichert ist. Im Rahmen einer institutionellen 
Förderung ist die Vorlage der Jahresrechnung 
bzw. der Jahresabschlüsse für die dem Antrag 
vorangegangenen drei Jahre erforderlich. Die 
Zuwendung ist eine Ergänzungsfi nanzierung, 
um die vom Zuwendungsempfänger zu erfül-
lenden Aufgaben teilweise mit zu fi nanzieren.
Voraussetzung bei institutioneller Förderung 
ist, dass die geförderte Institution so über-
wiegend Zwecke der Wirtschaftsförderung 
gem. Ziff. 1 dieser Richtlinie erfüllt, dass mit 
einer Vielzahl von Projektförderungen der 
Förderzweck schlechter erreicht wird, als 
wenn der Betrieb der Institution als solcher 
gefördert wird.
5.5 Vorhabensbeginn
Zuwendungen werden zukunftsbezogen 
bewilligt, um einen bestimmten Zweck zu 
erfüllen. Eine Förderung bereits begonnener 
oder durchgeführter Projekte ist grundsätzlich 
nicht zulässig. Der Antragsteller muss mit An-
tragsstellung erklären, dass mit der Maßnahme 
noch nicht begonnen wurde.
Als Vorhabensbeginn ist grundsätzlich der 
Abschluss eines der Ausführung zuzurech-
nenden Lieferungs- und Leistungsvertrages 
(ohne Rücktrittsrecht) zu werten.
Der Antragsteller muss mit dem Beginn des 
Vorhabens warten, bis der Zuwendungsbe-
scheid bestandskräftig geworden ist und der 
Bewilligungszeitraum begonnen hat. Ausnah-
men hiervon sind nur möglich, wenn für einen 
vorzeitigen Maßnahmebeginn ein begründeter 
Anlass besteht und dies mit Einreichen des 
Zuwendungsantrages bei der Bewilligungsbe-
hörde beantragt wurde. Erst nach schriftlicher 
Genehmigung der Bewilligungsbehörde und 
ohne Rechtsanspruch auf eine spätere Zuwen-
dung kann mit dem Projekt begonnen werden.
6  Bewilligungsverfahren
6.1 Antragsprüfung und Bewilligung
Über die Zuwendung für Vorhaben nach dieser 
Fachförderrichtlinie entscheidet im Einzelfall 
das Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt 
Leipzig nach pfl ichtgemäßem Ermessen.
Zur Begutachtung besonderer Zuwendungsvo-
raussetzungen kann das Amt für Wirtschafts-
förderung fachkundige Gremien, insbesondere 
aus Vertretern von Kammern, Verbänden 
und wissenschaftlichen Einrichtungen ein-
beziehen.
Über die Veränderung von Antragsfristen und 
über den förderunschädlichen Beginn von 
Vorhaben vor Erteilung des Zuwendungsbe-
scheides entscheidet das Amt für Wirtschafts-
förderung auf Antrag nach pfl ichtgemäßem 
Ermessen.
Die Bewilligung einer Zuwendung erfolgt 
durch schriftlichen Zuwendungsbescheid oder 
im Ausnahmefall durch den Abschluss eines 
öffentlich-rechtlichen Zuwendungsvertrages.
6.2 Zuwendungsbescheid
Der Zuwendungsbescheid wird nach Ablauf 
der Rechtsbehelfsfrist bestandskräftig. Gegen 
den Zuwendungsbescheid kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich 
oder zur Niederschrift Widerspruch einge-
legt werden. Der Widerspruch kann auch in 
qualifi zierter elektronischer Form oder mittels 
absenderbestätigter De-Mail eingelegt werden 
(SächsEGovG). Widerspruchsbehörde ist die 
Bewilligungsbehörde. Verzichtet der Zuwen-
dungsempfänger schriftlich auf die Einlegung 
eines Rechtsbehelfs, führt dies zur vorzeitigen 
Bestandskraft des Zuwendungsbescheides.
Aus der Gewährung einer Zuwendung kann 
nicht auf eine künftige Förderung geschlossen 
werden.
Liegt zu Beginn eines neuen Haushaltsjahres 
noch kein rechtskräftiger Haushalt vor, werden 
Zuwendungen vorläufi g gewährt, um eine 
bedarfsgerechte Bereitstellung an die Zuwen-
dungsempfänger zu ermöglichen. Hierzu 
ergeht ein vorläufi ger Zuwendungsbescheid. 
Nach Rechtskraft des Haushaltes wird die 
vorläufi ge in eine endgültige Bewilligung 
umgewandelt.
6.3 Zuwendungsvertrag
Für einen Zuwendungsvertrag gelten die Vor-
schriften für Zuwendungen durch Bescheid 
sinngemäß.
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Zuwendungsverträge werden nur geschlossen, 
wenn die Mitwirkung des Zuwendungsemp-
fängers an der Gestaltung der Zuwendung die 
Erfüllung des Zuwendungszwecks und die 
Wirtschaftlichkeit der Zuwendung verbessert 
und das Zuwendungsverfahren vereinfacht.
6.4 Zuwendungsfähige Aufwendungen
Zu den zuwendungsfähigen Aufwendungen 
gehören Personal- und Sachkosten, die wäh-
rend des Bewilligungszeitraums zur Errei-
chung des Zuwendungszwecks unmittelbar 
erforderlich, geschäftsüblich und unter Beach-
tung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit 
und Zweckmäßigkeit angemessen sind.
Die Angemessenheit von Reisekosten ist 
unter Berücksichtigung des sächsischen 
Reisekostenrechts (SächsRKG), die Angemes-
senheit von Personalaufwendungen unter 
Berücksichtigung des TVöD zu beurteilen. 
Soweit aus der Zuwendung Auszahlungen für 
Personalaufwendungen geleistet werden und 
die Gesamtausgaben des Zuwendungsemp-
fängers überwiegend aus Zuwendungen der 
öffentlichen Hand bestritten werden, darf der 
Zuwendungsempfänger seine Beschäftigten 
fi nanziell nicht besser stellen als vergleichbare 
Bedienstete nach TVöD (Besserstellungs-
verbot). Höhere Vergütungen als im jeweils 
gültigen Tarifvertrag TVöD sowie sonstige 
über- und außertarifl iche Leistungen dürfen 
nicht gewährt werden. Bei institutioneller För-
derung gilt das Besserstellungsverbot generell.
Risiken für Schäden an Personen, Sachen 
und Vermögen dürfen nur versichert werden, 
soweit eine Versicherung gesetzlich vorge-
schrieben ist.
Zuwendungsfähig sind zudem Aufwendungen 
für:
• Dienstleistungen
• Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefon)
• Reisekosten
• Aufwendungen für Anschaffungen von 

geringwertigen Wirtschaftsgütern sofern 
sie dem Zuwendungszweck dienen

• Mietkosten für Gewerberaum, sofern dies 
im besonderen Interesse der Stadt Leipzig 
steht

• Miet- bzw. Leasingkosten für gewerblich 
genutzte Fahrzeuge und Anlagen, sofern 
dies im besonderen Interesse der Stadt 
Leipzig steht

• Investitionen
Nicht zuwendungsfähig sind insbesondere 
Aufwendungen:
• die auch dann angefallen wären, wenn das 

Vorhaben nicht durchgeführt worden wäre
• die nicht mit dem Vorhaben in Verbindung 

stehen
• die nicht im vorgelegten Finanzplan enthal-

ten und nicht nachträglich genehmigt sind
• deren Entstehen und Bezahlung nicht durch 

entsprechende Nachweise belegt werden 
können

• die außerhalb des Bewilligungszeitraumes 
angefallen oder bezahlt sind

• für Umlagen und Mitgliedsbeiträge des 
Zuwendungsempfängers

• für Grundstücksanschaffungen und Immo-
biliengeschäfte aller Art

• für Zinsen oder in Anspruch genommene 

Darlehen, sofern nicht die Beschreibung 
einer Fördermaßnahme anderes bestimmt

• für Steuern und Abgaben, für die eine 
Abzugsberechtigung oder Erstattungs-
berechtigung besteht

• die zahlungsunwirksam sind, insbeson-
dere Abschreibungsaufwand, Bildung von 
Rücklagen und Rückstellungen, sonstiger 
kalkulatorischer Aufwand.

Finanzierungsaufwendungen sind grundsätz-
lich nicht zuwendungsfähig.
7 Mitteilungspfl ichten des 
   Zuwendungsempfängers
Der Zuwendungsempfänger ist verpfl ichtet, 
dem Zuwendungsgeber unverzüglich mitzu-
teilen, wenn
• er nach Vorlage des Haushalts- oder Wirt-

schaftsplans bzw. Finanzierungsplanes 
weitere Zuwendungen für denselben Zweck 
bei anderen Stellen beantragt oder von ihnen 
erhält

• sich eine Ermäßigung der Gesamtausgaben 
oder eine Änderung der Finanzierung ergibt

• der Verwendungszweck oder sonstige für 
die Bewilligung der Zuwendung maßgeb-
liche Umstände sich ändern oder wegfallen

• sich herausstellt, dass der Zuwendungs-
zweck nicht oder mit der bewilligten Zu-
wendung nicht zu erreichen ist

• die ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von 
zwei Monaten nach Auszahlung verbraucht 
werden können, soweit die Auszahlung der 
Zuwendung nicht nach festen Zeitpunkten 
bestimmt wurde

• Gegenstände nicht mehr entsprechend dem 
Zuwendungszweck genutzt bzw. nicht mehr 
benötigt werden

• es bei der Durchführung der Maßnahme 
terminliche Verschiebungen gibt, insbe-
sondere, wenn der Bewilligungszeitraum 
überschritten wird

• er seine Adresse, Firma, Bankverbindung 
oder Organisationsstruktur ändert

• ein Insolvenzverfahren von bzw. gegen ihn 
beantragt oder eröffnet wird.

8 Auszahlungsverfahren
8.1 Bestandskraft
Die bewilligte Zuwendung darf erst nach 
Bestandskraft (Ablauf der Rechtsbehelfsfrist) 
des Zuwendungsbescheides angefordert und 
ausgezahlt werden.
Ein Teilwiderspruch gegen nicht bewilligte An-
tragsbestandteile behindert die Bestandskraft 
des bewilligten Teiles nicht.
Durch Unterzeichnung eines Rechtsbehelfs-
verzichtes kann die Bestandskraft des Zu-
wendungsbescheides vorzeitig herbeigeführt 
und damit die Auszahlung der Fördermittel 
beschleunigt werden.
8.2 Zeitpunkt der Auszahlung
Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt, 
wenn im Zuwendungsbescheid nicht anders 
bestimmt, nach Abschluss des Vorhabens 
durch eine Gesamtzahlung zur Erstattung 
des festgesetzten Zuwendungsbetrages nach 
Vorlage des Verwendungsnachweises.
Die Auszahlung der Zuwendung setzt voraus, 
dass die Verwendungsnachweise für vorange-
gangene abgeschlossene Vorhaben des Zuwen-
dungsempfängers der Stadtverwaltung vorher 

ordnungsgemäß zugegangen sind.
9  Nachweis- und Prüfverfahren
Der Zuwendungsempfänger ist verpfl ichtet, 
jederzeit die Verwendung der Zuwendung nach 
den Maßgaben dieser Fachförderrichtlinie und 
des Zuwendungsbescheides sicherzustellen 
und entsprechende Belege, Erklärungen und 
Mitteilungen zum Nachweis der Verwendung 
abzugeben.
9.1 Verwendungsnachweis
Zum Nachweis der zweckentsprechenden 
Verwendung der Zuwendung legt der Zuwen-
dungsempfänger dem Amt für Wirtschafts-
förderung einen Verwendungsnachweis vor. 
Dieser besteht aus einem Sachbericht und einem 
zahlenmäßigen Nachweis.
Im Sachbericht sind die Verwendung der 
Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis und 
seine Auswirkungen darzustellen und im 
Einzelnen zu erläutern. Tätigkeits-, Geschäfts-, 
Abschluss- und Prüfungsberichte, etwaige 
Veröffentlichungen und dergleichen sind ggf. 
beizufügen.
Im zahlenmäßigen Nachweis bei Projekt-
förderung sind sämtliche mit dem Zuwen-
dungszweck zusammenhängenden Einzah-
lungen und Auszahlungen entsprechend der 
Gliederung des der Bewilligung zu Grunde 
gelegten Finanzierungsplanes summarisch 
darzustellen.
Im zahlenmäßigen Nachweis bei instituti-
oneller Förderung sind sämtliche mit dem 
Zuwendungszweck zusammenhängenden Ein-
zahlungen und Auszahlungen entsprechend 
der Gliederung des der Bewilligung zu Grunde 
gelegten Haushalts- oder Wirtschaftsplans 
summarisch darzustellen. Der Nachweis kann 
bei einer Förderung, die sich nur auf einzelne 
Sparten der Institution bezieht, auf den geför-
derten Bereich begrenzt werden. Bucht der 
Zuwendungsempfänger nach Einnahmen und 
Ausgaben, so ist dem Verwendungsnachweis 
die letzte Jahresrechnung beizufügen, bei 
kaufmännischer Buchführung des Zuwen-
dungsempfängers der letzte Jahresabschluss 
(Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung).
Dem Verwendungsnachweis sind die Original-
belege (Einzahlungs- und Auszahlungsbelege, 
Zahlungsnachweise) über die Einzelzahlungen 
und die Verträge über die Vergabe von Aufträ-
gen beizufügen.
Der Zuwendungsempfänger hat im Verwen-
dungsnachweis zu bestätigen, dass die Ausga-
ben notwendig waren, dass wirtschaftlich und 
sparsam verfahren worden ist und die Angaben 
mit den Büchern und Belegen übereinstimmen.
Die Prüfung des Verwendungsnachweises 
erfolgt im Amt für Wirtschaftsförderung.
9.2 Einfaches Verfahren
Für Zuwendungen bis einschließlich 15.000 
Euro bei Einfachförderung ist unabhängig 
von der Zuwendungs- und Finanzierungsart 
ein einfaches Verfahren möglich. Bei Mischför-
derung ist das einfache Verfahren bis zu einer 
Gesamtfördersumme von einschließlich 15.000 
Euro möglich.
Der einfache Verwendungsnachweis besteht 
aus einem Sachbericht und einem
zahlenmäßigen Nachweis, in dem alle mit dem 
Zuwendungszweck zusammenhängenden Ein-

zahlungen und Auszahlungen entsprechend 
der Gliederung des Haushalts- oder Wirt-
schaftsplans bzw. des Finanzierungsplans in 
summarischer Gliederung dargestellt werden.
Im Rahmen einer institutionellen Förderung 
ist zusätzlich die Vorlage der letzten Jahres-
rechnung bzw. des letzten Jahresabschlusses 
erforderlich.
Auf die Vorlage der Bücher und Belege wird 
verzichtet. Das Recht der Nachforderung bzw. 
Einsichtnahme und Prüfung wird davon nicht 
berührt.
Der einfache Verwendungsnachweis ist durch 
einen Kassenprüfer des Zuwendungsempfän-
gers (Verbände, Vereine) oder ggf. durch eine 
eigene Prüfungseinrichtung des Zuwendungs-
empfängers zu bestätigen. Sofern andere juri-
stische Personen des öffentlichen Rechts eine 
Prüfung durchführen, genügt der Nachweis 
dieses Prüfungsergebnisses.
9.3 Vorlagefrist
Der Verwendungsnachweis ist spätestens drei 
Monate nach Ablauf des Bewilligungszeit-
raumes bzw. nach Fertigstellung der Maß-
nahme vom Zuwendungsempfänger unauf-
gefordert beim Amt für Wirtschaftsförderung 
vorzulegen. Dabei ist ggf. der Zeitpunkt der 
Inbetriebnahme anzugeben.
Abweichende Regelungen zur Vorlage des Ver-
wendungsnachweises können durch das Amt 
für Wirtschaftsförderung getroffen werden. 
Fristverlängerungen können im Ausnahmefall 
auf schriftlichen Antrag gewährt werden.
Die nicht fristgerechte Vorlage bzw. die Nicht-
vorlage des Verwendungsnachweises oder die 
nicht zweckentsprechende Verwendung der 
Mittel führt zur Rückforderung bzw. Nicht-
auszahlung der Zuwendung.
9.4 Prüfung der Verwendung
Das Amt für Wirtschaftsförderung ist berech-
tigt, Bücher, Belege oder sonstige Geschäfts-
unterlagen anzufordern sowie die Verwendung 
der Zuwendung durch örtliche Erhebung 
zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu 
lassen. Der Zuwendungsempfänger hat die 
erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und 
die notwendigen Auskünfte zu erteilen. Die 
Belege müssen so aufgeschlüsselt werden, dass 
sie prüfungsfähig sind.
Vorgelegte und geprüfte Originalbelege 
werden nach der Einsichtnahme mit einem 
Kontrollvermerk versehen und an den Zu-
wendungsempfänger zurückgegeben. Das 
Amt für Wirtschaftsförderung kann Kopien 
dieser Originalbelege anfertigen, wenn diese 
bereits vor Abschluss der Prüfung beim Amt 
für Wirtschaftsförderung an den Zuwen-
dungsempfänger zur weiteren Aufbewahrung 
zurückgegeben werden.
Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Leipzig 
ist unabhängig von der Prüfung des Fachamtes 
zur Prüfung beim Zuwendungsempfänger 
berechtigt. Es kann hierzu Bücher und Belege 
anfordern und einsehen sowie eigene Erhe-
bungen vornehmen, die zur Erfüllung seiner 
Aufgaben notwendig sind.
10  Rückforderung und Verzinsung
Wird der Zuwendungsbescheid (teilweise) 
unwirksam oder mit Wirkung für die Vergan-
genheit zurückgenommen oder widerrufen, ist 

die Zuwendung – auch wenn sie bereits verwen-
det worden ist – (anteilig) zu erstatten. Die zu 
erstattende Leistung wird durch schriftlichen 
Bescheid festgesetzt.
Dies gilt insbesondere, wenn
• eine nachträgliche Ermäßigung der Aus-

gaben oder Änderung der Finanzierung 
eingetreten ist (aufl ösende Bedingung),

• der Zuwendungsempfänger den Zuwen-
dungsbescheid durch Angaben erwirkt hat, 
die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder 
unvollständig waren,

• die Zuwendung oder aus der Zuwendung 
beschaffte Gegenstände nicht oder nicht 
mehr für den vorgesehenen Zweck oder 
unwirtschaftlich verwendet wird,

• der Zuwendungsempfänger seiner Mit-
teilungspfl icht gegenüber dem Amt für 
Wirtschaftsförderung nicht rechtzeitig und 
vollständig nachkommt,

• der Verwendungsnachweis nicht wie vor-
geschrieben geführt oder nicht rechtzeitig 
vorgelegt wird,

• die Zweckbindungsfrist nicht eingehalten 
wird.

Der Erstattungsanspruch wird mit seiner 
Entstehung fällig. Er wird gemäß § 49 VwVfG 
mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz 
nach § 247 BGB für das Jahr verzinst.
11  Öffentlichkeit, Transparenz
Das Amt für Wirtschaftsförderung stellt in 
geeigneter Weise sicher, dass potenzielle 
Zuwendungsempfänger und die Fachöffent-
lichkeit über den Zugang zur Förderung, die 
geförderten Vorhaben sowie deren Ergebnisse 
und Wirkung informiert sind.
Öffentliche Präsentationen oder Veröffent-
lichungen des Zuwendungsempfängers, die 
sich auf ein gefördertes Vorhaben oder dessen 
Ergebnisse beziehen, sollen Hinweise auf die 
Förderung durch die Stadt Leipzig, Amt für 
Wirtschaftsförderung, enthalten.
Der Zuwendungsempfänger ist verpfl ichtet, die 
Berichterstattung und öffentliche Diskussion 
über das aus öffentlichen Mitteln geförderte 
Vorhaben und dessen Ergebnis zu unterstützen.
Alle Zuwendungen der Stadt Leipzig an au-
ßerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen 
werden jährlich im Zuwendungsbericht unter 
Einhaltung der festgelegten datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen erfasst und ver-
öffentlicht. Der Antragsteller erklärt mit der 
Unterschrift zum Zuwendungsantrag sein 
Einverständnis zur Veröffentlichung.
12  Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Fachförderrichtlinie tritt mit Beschluss-
fassung durch die Ratsversammlung der Stadt 
Leipzig in Kraft.
Mit Inkrafttreten dieser Fachförderrichtlinie 
tritt die Fachförderrichtlinie der Stadt Leipzig 
für Zuschüsse im Bereich des Wirtschafts-, 
Standort und Tourismusmarketings vom 
22.01.2009, beschlossen in der 53. Sitzung der 
Ratsversammlung vom 21.09.2009 (Beschluss-
Nr. RB IV-1485/09) außer Kraft. 

Leipzig, den 18.05.2017
Burkhard Jung 

Oberbürgermeister

Mit der Verabschiedung des Förderpro-
grammes für Schulsozialarbeit durch den 
Freistaat Sachsen wird die Stadt Leipzig ent-
sprechende Fördermittel beantragen und den 
Leistungsbereich zum 01.08.2017 (Schuljahr 
2017/18) an den folgenden Schulstandorten in 
freier Trägerschaft ausbauen. Voraussetzung 
dafür ist die Bewilligung der beantragten 
Fördermittel durch den Kommunalen Sozial-
verband Sachsen (KSV).
Planungsraum Grünau
• 78. Schule, Binzer Straße 14, 04207 Leipzig, 

Grundschule
• Martinschule, Neptunweg 31, 04205 Leipzig, 

Schule für geistig Behinderte
• Schule Rosenweg, Rosenweg 59, 04209 Leip-

zig, Schule für geistig Behinderte
• W.-Filatow-Schule, Am Kirschberg 49, 04209 

Leipzig, Förderzentrum für Blinde und 
Sehbehinderte

Planungsraum Mitte/Süd
• Pablo-Neruda-Schule, Straße des 18. Oktober 

8b, 04103 Leipzig, Grundschule
• Albert-Schweitzer-Schule, An der Märchen-

wiese 3, 04277 Leipzig, Schule für Körper-
behinderte

Planungsraum Nord
• Karl-Liebknecht-Schule, Heinrich-Mann-

Straße 1, 04157 Leipzig, Grundschule 
• Hans-Kroch-Schule, Jörgen-Schmidtchen-

Weg 8, 04157 Leipzig, Grundschule
• Geschwister-Scholl-Schule, Elsbethstraße 1, 

04155 Leipzig, Grundschule
• 33. Schule, Anhalter Straße 1, 04129 Leipzig, 

Grundschule
Planungsraum Ost/Nordost
• 66. Schule, Rosenowstraße 56, 04357 Leipzig, 

Grundschule
• 77. Schule, Riebeckstraße 50, 04317 Leipzig, 

Grundschule
• Schule Thonberg, Riebeckstraße 50, 04317 

Leipzig, Schule für geistig Behinderte
• Hans-Christian-Andersen-Schule, Louis-

Fürnberg-Straße 2, 04318 Leipzig, Grund-
schule

Planungsraum Ost/Südost
• 24. Schule, Döllingstraße 25, 04328 Leipzig, 

Grundschule
Die fachlichen Anforderungen an das Leistungs-
angebot der Schulsozialarbeit basieren auf dem 
Förderkonzept zur Richtlinie des Sächsischen 
Staatsministeriums für Soziales und Verbraucher-
schutz zur Förderung von Jugendsozialarbeit an 
Schulen (Schulsozialarbeit) im Freistaat Sachsen 
(FRL Schulsozialarbeit). Darin fi nden sich Anga-
ben zu Zielgruppen, thematischen Schwerpunk-
ten, geeigneten Instrumenten und programmbe-
zogenen Zielen, die an schulstandortbezogene 
Bedarfe und Zielstellungen anzupassen sind. 
Die Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe 
und Schule im Rahmen der Schulsozialarbeit 
ist bei Leistungsübernahme in einer Koopera-
tions- und Zielvereinbarung mit der jeweiligen 
Schule zu regeln.
Zur Sicherung der Strukturqualität der Maßnah-
me wird der Personaleinsatz in der Schulsozial-
arbeit durch eine sozialpädagogische Fachkraft 
(zu 0,8 VzÄ) im Rahmen einer monatlichen 
Dienstplanung realisiert. Als Fachkraft werden 
Personen, die neben ihrer persönlichen Eignung 
über einen berufsqualifi zierenden sozialpäda-
gogischen Hochschulabschluss oder über einen 
diesem gleichgestellten Abschluss (z. B. Dipl.-
Sozialpädagoge, MA Erziehungswissenschaft, 
Bachelor oder Master Soziale Arbeit) verfügen, 
verstanden.
Dokumentationsformen der Arbeit (Beo-
bachtungs- und Refl exionsbögen, statistische 
Erfassungen, etc.) sind konzipiert und ermög-
lichen die Refl exion der Arbeitsabläufe. Das 
standardisierte Berichtswesen wird während 
der Projektlaufzeit vom Träger angewandt.
Zur Sicherung der Prozessqualität wird der 
fachliche Austausch im Rahmen bestehender 
Gremien (AK Schulsozialarbeit, Planungsraum-
arbeitskreise u. a.) und das ständige Lernen 

Ausschreibung: Etablierung von Schulsozialarbeit 
in freier Trägerschaft an 20 Leipziger Schulen

(Fort- u. Weiterbildungen) regelmäßig gewähr-
leistet. Beteiligungsformen für Kinder und 
Jugendliche sind in der Maßnahme verankert.
Den geeigneten Freien Trägern der Jugendhilfe 
wird Gelegenheit gegeben, bis zum 29.06.2017, 
12.00 Uhr Leistungsangebote für Schulsozialar-
beit abzugeben. Ein Leistungsangebot umfasst 
dabei alle Schulen eines Planungsraumes. 
Angesprochen sind vornehmlich Träger, die 
sowohl in der Schulsozialarbeit als auch im 
jeweiligen Planungsraum über umfangreiche 
Erfahrungen verfügen. 
Ein Leistungsangebot beinhaltet für jede 
Schule ein entsprechendes Konzept für das 
Schuljahr 2017/18 unter Beachtung der Glie-
derungsvorgaben und ein dementsprechendes 
Finanzierungskonzept zunächst vom 01.08.2017 
bis 31.12.2017. Einzureichen sind die Unterla-
gen im verschlossenen Umschlag und darauf 
aufgebrachten Sichtvermerk „Etablierung von 
Schulsozialarbeit 2017“ an:
 Stadt Leipzig
 Amt für Jugend, Familie und Bildung
 Abteilung Verwaltung 
 SG Rechts- und Vertragswesen
 Naumburger Straße 26
 04229 Leipzig
Den Unterlagen sind bitte die Dokumente auch 
als PDF auf einem geeigneten Datenträger (CD, 
DVD) beizufügen. 
Nach inhaltlicher Bewertung der Angebote und 
nach Bewilligung der Fördermittel werden mit 
den ausgewählten Trägern Kostenvereinba-
rungen nach § 77 SGB VIII angestrebt.
Das Förderkonzept zur Förderrichtlinie sowie 
die Gliederungsvorgaben sind zu fi nden unter 
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-
soziales.
Fachinhaltliche Fragen zum Thema beantwor-
tet Herr Jäger (alexander.jaeger@leipzig.de, 
Tel. 4 15 24 34). Weitere Informationen zum 
Verfahrensablauf sind bei Frau Kissig (anke.
kissig@leipzig.de, Tel. 1 23 44 29) zu erhalten. 

Die Grenzen in der Gemeinde Leipzig, Gemarkung 
Knautkleeberg, Flurstück: 12a, 13a, 14a, 16/1, 16/2, 
17a, 18a, 19a, 19b, 21/1, 22/1, 23a, 23b, 24a, 27a, 
28/2, 28/4, 28/9, 28/12, 28/15, 28/16, 28/17, 28/18, 
28/19, 60a, 76/1, 76/2, 77, 77a, 78a, 434, 561, 562, 
563, 564, 565, 566, 567, 568, 551/4, 551/7, 571, 579 
und Gemeinde Leipzig, Gemarkung Knauthain, 
Flurstück: 1/24, 65, 67a, 69a, 70a, 71/2, 71/3, 72a, 
73/1, 73/3, 74/3, 75/1, 75/2, 75/4, 75/5, 75/9, 
75/10, 75/13, 75/14, 76/1, 88/2, 86, 90/10, 90/11, 
350/1, 350/2, 393, 394/14, 885/6, 894/5, 894/6, 
894/7, 894/8, 894/9, 894/10, 894/11, 914/6, 1057, 
1236, 1239, sollen durch eine Katastervermessung 
nach § 16 des Sächsischen Vermessungs- und Kata-
stergesetzes (SächsVermKatG) bestimmt werden. 
Die Grenzbestimmung ist ein Verwaltungsverfah-
ren  im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes. 
Die Eigentümer der oben aufgeführten Flurstücke 
sind Beteiligte des Verwaltungsverfahrens. Der 
Grenztermin ist die im § 28 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes vorgesehene Anhörung Beteiligter 
zu den entscheidungserheblichen Tatsachen. 
Dabei wird Ihnen der ermittelte Grenzverlauf an 
Ort und Stelle erläutert und vorgewiesen. Im An-
schluss erhalten Sie im Rahmen des § 16 Abs. 3 des 

Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetzes 
Gelegenheit, sich zum Grenzverlauf zu äußern.
Anlass der Grenzbestimmung ist eine beantragte 
Katastervermessung der Umringsgrenze des Flur-
bereinigungsverfahrens „Knauthainer Elstermühl-
graben“, Abschnitt 3, in der Gemeinde Leipzig, 
Gemarkungen Knautkleeberg und Knauthain.
Mit der Katastervermessung soll die Flurstücks-
grenze zu diesen Flurstücken aus dem Liegen-
schaftskataster in die Örtlichkeit übertragen wer-
den. Der Grenztermin fi ndet am Donnerstag, dem 
22.06.2017 um 9.00 Uhr vor Ort statt (Treffpunkt: 
Kreuzung Ritter-Pfl ugk-Straße/Am Mühlgraben).
Personaldokumente sind zum Grenztermin bitte 
mitzubringen. Bevollmächtigte Vertreter müssen 
sich durch ein Personaldokument ausweisen und 
eine unterschriebene schriftliche Vollmacht vorle-
gen.  Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass 
auch ohne Anwesenheit oder der Anwesenheit 
eines Bevollmächtigten die Flurstücksgrenzen 
bestimmt werden können. Rückfragen im Vorfeld 
des Grenztermins sind unter der Telefonnummer 
2 44 89 0 möglich. 
Leipzig, 03.06.2017 gez. Rainer Hohl (Dipl.-Ing.)

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur  

Ankündigung eines Grenztermins zur 
Umringsgrenze des Flurbereinigungsverfahrens 
„Knauthainer Elstermühlgraben“, Abschnitt 3

Kiesseen keine Badegewässer
Die Mitteldeutsche Baustoffe GmbH weist als 
Eigentümer der Kiessandtagebaue Kleinpösna 
und Rehbach darauf hin, dass das Baden sowie 
andere wassersportliche Aktivitäten in den 
Kiessandtagebauen Kleinpösna und Rehbach 
verboten sind. Die Gewässer sind Eigentum der 
Mitteldeutsche Baustoffe GmbH. Das Betreten 
des Betriebsgeländes ist untersagt. Bei Zuwider-
handlungen wird der Eigentümer von seinem 
Hausrecht Gebrauch machen. 

Mitteldeutsche Baustoffe GmbH

Ausbau Seifertshainer Straße
Noch bis September 2017 wird in der Seiferts-
hainer Straße zwischen Kleinpösnaer Straße 
und Stadtgrenze die Fahrbahn erneuert. Dafür 
muss die Straße voll gesperrt werden. Die Um-
leitungsführung für den Kfz-Verkehr verläuft in 
beiden Richtungen über die Händelstraße (S 78), 
Naunhofer Landstraße, Mittelstraße. Der Fahr-
radverkehr wird über die Kleinpösnaer Straße, 
Durch die Felder und Mittelstraße umgeleitet. 
Gebaut wird in vier Abschnitten. Im Zuge des 
Vorhabens müssen 42 Bäume gefällt werden. 

Öffentliche Pilzberatung
Im Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt 
werden bis 16.11.2017 wieder Pilzberatungen 
angeboten.Die Beratungen fi nden Mo. 16.00-
18.30 Uhr und Do. 16.00-17.00 Uhr (ab 07.09. 
bis 17.30 Uhr) in der Pilzberatungsstelle des 
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamtes, 
Theodor-Heuss-Straße 43, „Am Röschenhof“, 
Raum 011, statt. 
Während der Beratungszeiten ist die Pilzbera-
tungsstelle telefonisch unter 1 23 37 83 erreichbar. 
Die Beratung ist kostenfrei. 

Friedensrichter
Schiedsstelle Mitte/Nordost: 08.06. und 13.07., 
15.00-17.00 Uhr, Stadthaus, Raum U 32 (Sprechtag: 
2. Do./Monat); Michael Löffl er, Tel. 0160/4 45 55 44; 
E- Mail: friedensrichter-loeffl er@t-online.de
Schiedsstelle Ost/Südost: 21.06. und 19.07., 
16.00-17.00 Uhr, Stadthaus, Raum U 32 (Sprechtag: 
3. Mi./Monat); Christa Taube-Rohde, Tel. 1 23 35 30
Schiedsstelle Süd/Südwest: 06.06. und 04.07., 
16.00-18.00 Uhr, Stadthaus, Raum U 32 (Sprechtag: 
1. Di./Monat); Dirk Hanschke, Tel. 0176/70 20 80 45; 
Fax: 03212/1 37 31 75; E-Mail: friedensrichter-
hanschke@web.de
Schiedsstelle Nordwest/Nord: 30.06. und 28.07., 
14.00-15.00 Uhr, Stadthaus, Raum U 32 (Sprechtag: 
letzter Fr./Monat), Doreen Kempf, Tel. 1 23 35 20; 
E-Mail: doreen.kempf@leipzig.de 
Schiedsstelle West/Alt-West: 20.06.17 u. 
18.07.17, 16.00-17.00 Uhr, Stadthaus, Raum U 32 
(Sprechtag: 3. Di./Monat); in Vertretung Michael 
Löffl er, Tel. 0160/4 45 55 44; E-Mail: friedensrichter-
loeffl er@t-online.de
Das Verfahren vor dem Friedensrichter dient dem 
Ziel, Rechtsstreitigkeiten durch eine Einigung der 
Parteien beizulegen. Der Friedensrichter kann 
in bürgerlich-rechtlichen und in strafrechtlichen 
Rechtsstreitigkeiten schlichtend tätig werden. Das 
Informationsgespräch ist kostenfrei. Anfragen un-
ter Tel. 1 23 35 20 oder rechtsamt@leipzig.de  

Kündigung von Grabstätten auf 
kommunalen Friedhöfen

Das Amt für Stadtgrün und Gewässer, Abt. Fried-
höfe, gibt bekannt, dass die aufgeführten Gruppen 
der jeweiligen Abteilungen auf den erwähnten 
Friedhöfen ab 31.12.2017 gekündigt werden. Alle 
Grabstätten, deren Nutzungsdauer abgelaufen ist, 
werden ab 01.01.2018 eingeebnet und beräumt.
Südfriedhof: VIII. Abteilung, Gruppe 6; XXVII. 
Abteilung, Gruppen 15, 16 und 17; Urnenhain 
Gruppen 7 und 8; Ostfriedhof: IV. Abteilung, 
Gruppe 1; X. Abteilung, Gruppe 13; Nordfriedhof: 
I. Abteilung, Gruppen 1, 3 und 4; Kleinzscho-
cher: III. Abteilung, Gruppe A; Sellerhausen: IV. 
Abteilung, Gruppe 3; Möckern: II. Abteilung, U 
Gruppen 1, 3, 4 und 5
Anträge auf Freigabe von Grabmalen zur Beräu-
mung der Grabstätten durch die bisherigen Ver-
fügungsberechtigten können unter Vorlage des 
gültigen Grabscheines bis zum 30.09.2017 bei der 
Stadt Leipzig, Amt für Stadtgrün und Gewässer, 
Abt. Friedhöfe, Friedhofskanzlei, Friedhofsweg 
3, 04299 Leipzig, gestellt werden. Vorhandene 
Grabsteine und Grabausstattungen sind bis zum 
31.12.2017 entfernen zu lassen. Nach diesem 
Termin fallen sie entschädigungslos in die Verfü-
gungsgewalt der Stadt Leipzig. Sofern Grabstätten 
von der Friedhofsverwaltung abgeräumt werden, 
hat der jeweilige bisherige Verfügungsberechtigte 
der Grabstätte die Kosten zu tragen(§ 26 Abs. 3 der 
geltenden Friedhofssatzung). 
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Ausschreibungen der Stadt Leipzig nach VOB/A

Bodenbelagsarbeiten
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B17-6534-01-0448
e) Ort der Ausführung: Sanierung und teilweise 

Umnutzung umA, Klingenthaler Str. 14, 04349 
Leipzig, Los 16, Bodenbelagsarbeiten �

Fassadenarbeiten 
Vorhangfassade

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B17-6532-01-0580
e) Ort der Ausführung: Schule am Weißeplatz, 

Sanierung Haus 2 und Sporthalle mit Anbau, 
Ferd.-Jost-Str. 33, 04299 Leipzig, Los 311_1 - Fas-
sadenarbeiten Vorhangfassade �

Allgemeine Angaben zu Veröffentlichungen nach VOB/A
Aktuelle Ausschreibungen nach VOB/A werden auf den Webseiten der Stadt Leipzig unter https://
ausschreibungen.leipzig.de veröffentlicht.
Den vollständigen Wortlaut der Bekanntmachungen gem. §§ 12 und 12 EU Abschnitt 2 VOB/A fi nden 
Sie auf der oben genannten Webseite. Die Vergabeunterlagen werden ab dem Tag der Veröffent-
lichung der Auftragsbekanntmachung auf der Webseite unentgeltlich zum Download angeboten.
Bei Ausschreibungen mit Teilnahmewettbewerb erhalten Sie eine gesonderte Aufforderung zur Teil-
nahme am Wettbewerb, sofern Sie sich um die Teilnahme vorher schriftlich beworben haben und Ihre 
Bewerbung berücksichtigt wurde.
Bei Beschränkter Ausschreibung, Freihändiger Vergabe sowie Verhandlungsverfahren erhalten Sie 
eine gesonderte Aufforderung zur Teilnahme am Wettbewerb, sofern Sie dafür ausgewählt wurden.
Bei technischen Fragen zur Anmeldung oder zum Download wenden Sie sich bitte per E- Mail an sup-
port_vergabe@leipzig.de oder Tel. (0341) 123-7659 bzw. -7730.
Bei Fragen zum Ablauf eines Verfahrens wenden Sie sich bitte per E- Mail an zas@leipzig.de oder 
Tel. (0341) 123-7776 bzw. -7777.
Bei fachlichen Fragen zum Verfahren, wenden Sie sich bitte an den/die in der Bekanntmachung oder 
den Vergabeunterlagen genannte/n Bearbeiter/in.

https://ausschreibungen.leipzig.de

Am 31. Mai 2017 wurden u.a. folgende Auftragsbekanntmachungen auf der oben genannten 
Webseite veröffentlicht. Weitere aktuelle Auftragsbekanntmachungen werden am 14. Juni 2017 
auf der oben genannten Website veröffentlicht. 

Stahl-Glastürelemente
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B17-6537-01-0462
e) Ort der Ausführung:
 Instandsetzung äußere Hülle BSZ 7, Neu-

städter Str. 1, 04315 Leipzig, Stahl-Glastüre-
lemente �

Malerarbeiten
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B17-6534-01-0317
e) Ort der Ausführung:
 Um- und Ausbau zur Nutzung als stationäre 

Jugenhilfeeinrichtung und UmA, Getreidegas-
se 4, 04288 Leipzig, Los 12 Malerarbeiten �

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B17-6537-01-0575
e) Ort der Ausführung:
 Fritz-Baumgarten- Schule (ehemals 77. Schule) 

Erweiterungsbau, 04317 Leipzig, Riebeckstraße 
50, Malerarbeiten �

Baustromanlage
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B17-6535-01-0537
e) Ort der Ausführung:
 Schulkomplex An der Kotsche 39/41, Förder-

schule, 04207 Leipzig, Baustromanlage �

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B17-6535-01-0538
e) Ort der Ausführung:
 Schulkomplex An der Kotsche 39/41, 78. Grund-

schule, 04207 Leipzig, Baustromanlage �

Schwachstrom
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B17-6534-01-0544
e) Ort der Ausführung:
 Kita Arthur-Nagel-Str. 1, 04249 Leipzig, Brand-

schutzmaßnahmen, Schwachstrom �

Starkstromanlagen
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B17-6534-01-0545
e) Ort der Ausführung:
 Kita Arthur-Nagel-Str. 1, 04249 Leipzig, Stark-

strom �

Fassadenarbeiten
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B17-6534-01-0562
e) Ort der Ausführung:
 Sanierung und teilw. Umnutzung für UmA, 

Prinz-Eugen-Str. 34, 04277 Leipzig - Los 12, Fas-
sadenarbeiten Haus 3 und 4 �

Estricharbeiten
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Offenes Verfahren
 Vergabenummer: B17-6532-06-0563
e) Ort der Ausführung:
 Neubau Sportoberschule, Max-Planck-Str. 

53/55, 04105 Leipzig, Los 17 Estricharbeiten �

MSR Gebäudeautomation
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Offenes Verfahren
 Vergabenummer: B17-6535-06-0577
e) Ort der Ausführung:
 Modernisierung Altbau, Neubau Erweiterungs-

bau und Sporthalle Opferweg 1-3, 04159 Leip-
zig, MSR Gebäudeautomation �

Fassadenarbeiten WDVS
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B17-6532-01-0579
e) Ort der Ausführung:
 Schule am Weißeplatz, Sanierung Haus 2 und 

Sporthalle mit Anbau, Ferd.-Jost-Str. 33, 04299 
Leipzig, Los 311 - Fassadenarbeiten WDVS �

Straßenbauarbeiten
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Verkehrs- und Tiefbauamt, 04092 

Leipzig

b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B17-6630-01-0451
e) Ort der Ausführung:
 Neubau östliche Rathausstraße (Weiterführung) 

und Straße „An der Kegelbahn“ in Leipzig, OT 
Burghausen-Rückmarsdorf, 04178 Leipzig, Stra-
ßenbau �

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Verkehrs- und Tiefbauamt, 04092 

Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B17-6630-01-0550
e) Ort der Ausführung:
 Ausbau Bushaltestellen „Hans-Weigel-Straße“ 

und „Hugo-Aurig-Straße“ in der Hugo-Aurig-
Straße in 04319 Leipzig, OT Engelsdorf, Stra-
ßenbau �

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Verkehrs- und Tiefbauamt, 04092 

Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B17-6630-01-0551
e) Ort der Ausführung:
 Umbau der Einmündungsbereiche Georg-

Schwarz-Straße, 1. Bauabschnitt: 8, Einmün-
dungen von Calvisiusstraße bis Baumgarten-
Crusius-Straße, in 04177 Leipzig, OT Altlinde-
nau, Straßenbau �

Landschaftsbauarbeiten
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Verkehrs- und Tiefbauamt, 04092 

Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B17-6630-01-0452
e) Ort der Ausführung:
 S1, Anbindung Slevogstraße von Blücherstra-

ße bis Diderotstraße in 04159 Leipzig, OT Mö-
ckern; TO: Landschaftsbau �

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Stadtgrün und Gewäs-

ser, 04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B17-6723-01-0567
e) Ort der Ausführung: Fitness- und Bewegungs-

parkour im Stadtteilpark Rabet, 04315 Leipzig, 
Landschaftsbauarbeiten �

 

 Chinesischer Garten Weißensee 

              
 

     Ein Besuch lohnt zu jeder Jahreszeit! 
      Täglich geöffnet: April – Oktober ab 10.00 Uhr 

Anfahrt  
mit PKW 

über A 38,  
Kreuz Erfurt, 

A 71,  
Abfahrt Leubingen 

nach 
Weißensee/Thür.  

 

 
 

www.weissensee.de 

www.baumkronen-pfad.de                                                                    www.badlangensalza.de

B A D  L A N G E N S A L Z A

touristinfo@badlangensalza.de  •  Telefon:  03603 834424

Kur- und Rosenstadt zwischen Erfurt & Eisenach

•  Zehn Parks & Themengärten • Friederiken Therme
•  historische Altstadt • Kindererlebniswelt Rumpelburg
•  Baumkronenpfad im Nationalpark Hainich mit den 
    Erlebniswelten  „Wurzelhöhle“ und „Entdecke die 
    Geheimnisse des Hainich“

TICKETS: 
Tourist-Kontor Zwenkau, An der Mole 1, 04442 Zwenkau
Kulturhaus Böhlen, Leipziger Str. 40, 04564 Böhlen 
Stadtinformation im Rathaus Zwenkau, Bürgermeister-Ahnert-Platz 1, 04442 Zwenkau 
Tourist-Information Leipziger Neuseenland, Rathausstr. 22, 04416 Markkleeberg 
Musikalienhandlung OELSNER, Schillerstraße 5, 04109 Leipzig 
LVZ-Geschäftsstelle, Peterssteinweg 14 - 16, 04107 Leipzig www.neuseenlandmusik.de

www.ADticket.de | hotline 0180-6050400
und an allen bekannten Vorverkaufsstellen

Tickets unter: (0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Festnetzen | max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Mobilfunknetzen)

VIVA ITALIA
THE ITALIEN TENORS
Leipziger Symphonieorchester & Band

29.06.
20.30 Uhr

30.06.
20.30 Uhr

PARIS MON AMOUR
Sébastien Lemoine & Elke Kottmair
Leipziger Symphonieorchester & Band

01.07.
20.30 Uhr

KLASSIK NACHT
am Kap mit dem
Leipziger Symphonieorchester & Solisten

02.07.
11.00 – 
18.00 Uhr

FAMILIEN SONNTAG
mit Ökumenischem Gottesdienst und 
dem Kindermusical „Das listige Füchslein“  
Eintritt frei

WIR WÜNSCHEN IHNEN ANGENEHME STUNDEN IN SCHÖNER ATMOSPHÄRE UND GUTEN APPETIT!

Thüringens größtes 
Burgenfeuerwerk

Thüringer Burgenland Drei Gleichen: Am 19. 
August 2017 wird die mittelalterliche Legende 
vom gleichzeitigen Blitzeinschlag in die Mühl-
burg, Burg Gleichen und die Veste Wachs-
enburg mit einem großen Open-Air-Spekta-
kel zur Gegenwart. In einer fulminanten Pyro-
Show (ca. 22.15 – 22.45 Uhr) werden die Bur-
gen erneut zu drei riesigen Fackeln und den 
Landstrich zwischen Erfurt, Gotha und Arn-
stadt in den grellen Farben von Blitz und Feu-
er erleuchten. Den Auftakt gibt ein Open-Air-
Konzert der Thüringen Philharmonie (19.30 – 
22 Uhr). Unter dem britischen Dirigenten Rus-
sel Harris erklingen Soundtracks großer inter-
nationaler Filme. Tickets gibt es in allen Vor-
verkaufsstellen des Thüringer Ticketshops und 
beim Tourismusverband Thüringer Wald/Go-
thaer Land e. V. (Tel.: 03621 363111, E-Mail: 
info@tourismus-thueringer-wald.de). 
Achtung: Während der Pyro-Show wird die A 4 
(Erfurter Kreuz bis Gotha) kurzzeitig gesperrt.

19. August 2017

www.dreinschlag-drei-gleichen.de
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         als gedacht
in Leipzig und Umgebung unterwegs

Öffentliche Bekanntgabe des DERAWA 
Zweckverband Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung
Die 1. Verbandsversammlung 2017 fi ndet am 15.06.2017, um 10 Uhr in 
der Bitterfelder Straße 80, 04509 Delitzsch statt. Die Sitzung ist öffentlich. 
Vorgeschlagene Tagesordnung:
1. Feststellung Beschlussfähigkeit, Bestätigung Tagesordnung und Niederschrift 
Beratung und Beschlussfassung
2. Feststellung des Jahresabschlusses 2016 und Erteilung der Entlastung 
3. Höhe Ausschüttung aus Eigenkapitalverzinsung 2016
4. Bestellung Abschlussprüfer für Jahresabschluss 2017 
5. Genehmigung / Nachgenehmigung Erschließungsverträge 
6. Zusätzliche Investition 
7. 2. Nachtrag zum Wasserliefervertrag mit der Fernwasserversorgung 

Elbaue-Ostharz GmbH 
8. 3. Änderung der Geschäfts- und Zuständigkeitsordnung der Verbands-

geschäftsstelle 
9. Informationen der Geschäftsführung 
10. Anfragen, Sonstiges
gez. Dr. W i l d e
Verbandsvorsitzender 

Haushaltssatzung des Kommunalen Forums Südraum Leipzig 
für das Haushaltsjahr 2017

Auf der Grundlage von § 58 Abs. 1 SächsKomZG in Verbindung mit § 74 Abs. 1 der SächsGemO hat die 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Forum Südraum Leipzig in ihrer Sitzung am 
06.02.2017 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes 
voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen 
und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:
im Ergebnishaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 605.050 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 609.880 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf - 4.830 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen 
 des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf 0 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen 
 einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses 
 aus Vorjahren (veranschlagtes ordentliches Ergebnis) auf - 4.830 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 0 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf 0 EUR
- Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses auf -  4.830 EUR
- Gesamtbetrag des Sonderergebnisses auf                   0 EUR
- Gesamtergebnis auf -  4.830 EUR
im Finanzhaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 339.900 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf     346.180 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                    - 6.280 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                  118.000 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                  293.700 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf               -  175.700 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus 
 dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen 
 aus Investitionstätigkeit auf                - 181.980 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                              0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                              0 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                              0 EUR
- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und Saldo 
 der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung 
 des Finanzmittelbestands auf                - 181.980 EUR
festgesetzt.  

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpfl ichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genom-
men werden darf, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.

§ 5
Die Verbandsumlage wird auf 0,87 EUR je Einwohner festgesetzt. Sie beträgt insgesamt 131.232,54 EUR und 
verteilt sich auf die Mitglieder wie folgt:
Mitglieder Verbandsumlage in EUR Mitglieder Verbandsumlage in EUR
Böhlen          5.889,90 Borna       17.114,64  
Groitzsch          6.634,62 Großpösna          4.631,88  
Kitzscher          4.379,58 Leipzig       43.500,00  
Markkleeberg       21.088,80  Neukieritzsch          5.984,73  
Pegau          5.438,37 Regis-Breitingen          3.497,40  
Rötha          5.322,66 Zwenkau          7.749,96  
  gesamt 131.232,54
Markkleeberg, den 21.04.2017
Simone Luedtke
Verbandsvorsitzende

Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften zu Stande gekommen sind, gelten 
ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
 der Satzung verletzt worden sind,
3. die Verbandsvorsitzende dem Beschluss wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Satz 1 genannten Frist 
  a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
  b)  die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrift gegenüber dem Zweckverband unter 
  Bezeichnung  des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
  worden ist.
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
Markkleeberg, den 21.04.2017
Simone Luedtke
Verbandsvorsitzende

Öffentliche Bekanntmachung
Der beschlossene Haushaltsplan des Zweckverbandes Kommunales Forum Südraum Leipzig für das Haus-
haltsjahr 2017 liegt gemäß § 58 Abs. 1 SächsKomZG i.V. mit § 76 Abs. 3 SächsGemO vom 19. bis 27. Juni 2017
in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes, Raschwitzer Straße 31 in Markkleeberg, öffentlich aus.
Simone Luedtke
Verbandsvorsitzende

Schwägrichenstraße 3 · 04107 Leipzig
Telefon 0341 / 4 62 59 28 · kanzlei@zuRechtkommen.com

• Scheidung & Unterhalt • Ehe- und Erbverträge
• Testamentberatung • Hilfe bei Verkehrsunfall

www.zuRechtkommen.com     

Kanzlei für Familien- und Erbrecht

Familienrecht Wer darf ein Kind aus der 
Kindertageseinrichtung abholen?

Wenn sich Eltern trennen, kommt 
oft die Frage auf, inwieweit 
beide Eltern für bestimmte 
Entscheidungen, die das Leben 
des gemeinsamen Kindes betref-
fen, zusammenwirken müssen. 
Haben die Eltern die gemeinsame 
elterliche Sorge, entstehen an vie-
len Punkte Reibereien, die oft das 
gesamte Familiensystem über die 
Trennung hinaus belasten.
Der Elternteil, bei dem sich das 
Kind mit Einwilligung des ande-
ren Elternteils oder auf Grund 
einer gerichtlichen Entscheidung 
gewöhnlich aufhält, hat die 

Befugnis zur alleinigen Entschei-
dung in Angelegenheiten des täg-
lichen Lebens. Entscheidungen 
in Alltagsangelegenheiten sind 
solche, die häufi g vorkommen 
und die keine schwer abzuän-
dernden Auswirkungen auf die 
Entwicklung des Kindes haben.
Bei Entscheidungen, die eine 
erhebliche Auswirkung auf das 
Leben des Kindes haben und 
schwer oder gar nicht mehr 
abgeändert werden können, ist 
das gemeinsame Entscheiden 
beider sorgeberechtigter Eltern 
notwendig.

Ihre „PC-Profi s“

Engelsdorfer Str. 45 in Leipzig 
Telefon: 0341- 200 666 80

E-Mail: info@csg-computer.de

Service für Firmenkunden: 
-  Netzwerk-Analyse & Optimierung
-  Datensicherung
-  Wartungsverträge 
 (schnelle Hilfe & kalkulierbare Kosten)

Vernetzt: zu Hause, unterwegs, 
im Job. Computer, Mobiltelefone 
und Tablets sind unerlässlich 
geworden, helfen privat und 
berufl ich. Umso wichtiger ist die 
ganzheitliche Pfl ege der Syste-
me. Dieser Aufgabe hat sich CSG-
Computer in Mölkau Leipzig 
leidenschaftlich gewidmet. Mit 
über neun Jahren Erfahrungen 
auf dem Gebiet der IT, kümmern 
sich ausschließlich Fachinfor-
matiker um die Kunden der 
fünf Kerngeschäftsfelder des 
Unternehmens. Dabei geht CSG-
Computer strukturiert vor. „Bei 
Geschäftskunden beginnen wir 
bei jedem Auftrag zunächst mit 
einer umfangreichen Netzwerk-
analyse vor Ort mit anschließen-
der Auswertung“, sagt Veronika 
Petzold Geschäftsführerin und 
Marketingleiterin. Denn bevor 
man en Detail auf die Wünsche 
des Kunden eingehe, würde 
geschaut, was dieser bereits 

mitbringe. „Sollte der Kunde 
schon eine gute Grundvoraus-
setzung erfüllen, brauchen wir 
diese nur zu optimieren und 
das Rad nicht neu erfi nden“, 
so Petzold weiter. Hat sich der 
Klient dann entschieden, folgen 
Datensicherungen, Backups und 
eine regelmäßige Wartung durch 
CSG-Computer.
Das zweite der fünf Kernfelder 
ist der Netzwerkaufbau, der 
komplett übernommen wird, 
inklusive Verkabelung, Gerä-
tebereitstellung, Konfi guration 
und Administration.
Dazu kommt die Infrastruktur 
der Kommunikation mit Tele-
fonanlage, E-Mail- und Fax-
Konfi guration. Doch nicht nur 
das, auch mit Kamerasystemen 
für Überwachungsanlagen kennt 
sich CSG-Computer aus.
Die Expertise reicht bis ins Jahr 
2008, in dem die GmbH in Riesa 
von Veronika Petzold, Peter 

Wagner und Oliver Bachmann 
gegründet wurde. Intention: 
Ganzheitliche Computerinte-
gration. Das haben sie erfolg-
reich geschafft und machen vor 
keiner Aufgabe Halt. Neben 
Geschäftskunden können sich 
auch Privatpersonen jederzeit 
an das Geschäft wenden. Auf 
Wunsch werden Computer für 
den jeweiligen Zweck zusam-
mengebaut und mit Feinheiten 
ausgestattet. „Es spielt keine 
Rolle für was unsere Kunden 
den Rechner brauchen, wir 
fi nden  das auf die jeweiligen 
Bedürfnisse am besten passende 
Gerät. Zur Not gilt: Was nicht 
passt wird passend gemacht!“, 
lacht Petzold. Aber auch bei 
alltäglichen Problemen reagiert 
CSG-Computer. „Wir helfen 
bei Schwierigkeiten mit der 
Software oder retten Daten, die 
versehentlich gelöscht wurden.“ 
Seit 2015 wurde das Repertoire 

Expertise der IT-Extra-Klasse
CSG-Computer in Mölkau überzeugt mit ganzheitlichem Service

außerdem um Apple-Produkte 
ergänzt. iMacs und MacBooks 
können erstanden und Hilfe bei 
OsX angefordert werden. 
Die Qualität und der hohe 
Anspruch schlägt sich deutlich 
im Erfolg nieder: „Wir freuen uns 
sehr, dass wir uns wieder ver-
größern“, strahlt Petzold. „Noch 
in diesem Jahr ist die Eröffnung 
eines dritten Geschäfts in der Lan-
deshauptstadt Dresden geplant.“

Bei der Entscheidung darüber, 
wer das Kind aus der Kinder-
tageseinrichtung abholen darf, 
kann von einer Entscheidung des 
täglichen Lebens, einer Alltags-
entscheidung, ausgegangen wer-
den (OLG Bremen, 01.07.2008, 4 
UF 39/08). Es entscheidet also 
der Elternteil, in dessen Haushalt 
das Kind lebt, wer das Kind aus 
der Einrichtung abholen darf 
und wer nicht. Somit kann dieser 
Elternteil z.B. auch entscheiden, 
dass der andere Elternteil das 
Kind nicht mehr aus der Kita 
abholen darf.

(djd). Das Smartphone wird 
heute als Kamera, Unter-
haltungs- oder auch Spei-
chermedium genutzt. Viele 
Arbeitnehmer sind deshalb 
geneigt, ihr Smartphone ab 
und zu an den Firmenrech-
ner anzuschließen, um Bild-, 
Musik- oder Textdateien 
herauf- oder herunterzu-
laden. Davon rät Roland-
Partneranwalt Dr. Heiko 
Weidenthaler aus der Kanzlei 
Blankenburg-Frank-Wei-
denthaler in Bad Kissingen 

IHR GUTES RECHT ANWÄLTE IN IHRER NÄHE

Handys dürfen nicht 
an den Firmen-PC

ab: „Der Arbeitnehmer darf 
sein Handy nicht an den 
Firmen-PC anschließen, 
um Fotos oder Dateien zu 
übertragen. Schließlich ist 
der Firmen-PC Eigentum 
des Arbeitgebers und darf 
nicht ohne Erlaubnis des 
Arbeitgebers für private 
Dinge genutzt werden.“ 
Zudem berge der Daten-
transfer das Risiko, dass auf 
diese Weise gegebenenfalls 
Viren auf den Firmen-PC 
gelangen könnten.

Das LEIPZIGER Amtsblatt im Internet lesen! 

www.leipzig.de/amtsblatt

Sie haben das
LEIPZIGER Amtsblatt 
nicht bekommen?

Telefon: 
0800 / 21 81 120
Der Anruf ist kostenfrei!
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GEWERBEGEBIET LEIPZIG NORDOST

www.gewerbepark-nordost.de
Gewerbegebiet Leipzig Nordost
Grundstücke von 1.500 m² bis 20.000 m²
nahe BMW-Werk und der Autobahn A14

Heidner Backwaren UG
Ihr Partner für tiefgekühlte Backwaren und Bäckereitechnik aus Leipzig 

für die Regionen Sachsen und Sachsen-Anhalt 
Die Firma Heidner Backwaren 
UG ist seit mehr als 25 Jahren Ihr 
vertrauensvoller Partner für tief-
gekühlte Backwaren und tradi-
tionelle Bäckereitechnik. Bei uns 
wird Service und Kundennähe 
groß geschrieben.  Unser reich-
haltiges Tiefkühlsortiment bein-
haltet Backwaren in allen Conve-
niencestufen von einfachen Bröt-
chen, über Brot, Snacks und süße 
Leckereien bis hin zur Sahnetor-
te. Auch haben wir seit 2016 un-
ser Sortiment um Speiseeis er-
gänzt. Wir beziehen unsere Wa-
ren von allen namhaften Produ-
zenten im tiefgekühlten Bereich 
und sind in der Lage auf indivi-
duelle Kundenwünsche kurz-
fristig einzugehen. Durch un-
sere hauseigene Logistik, mit 

freundlichen und serviceorien-
tierten Fahrern und ein eigenes 
Lager vor Ort in der Heiterblick-
straße, sind wir in der Lage fl exi-
bel und ganz nach Kundenbedarf 
unsere Touren zu planen und un-
sere Waren punktgenau bei un-
seren Kunden auszuliefern.  Je-
der Kunde ist uns persönlich be-
kannt und wird durch festes Aus-
lieferungspersonal betreut. Unse-
re oberste Priorität sind der Service 
und  die Kundenzufriedenheit! Bei 
Bestellungen bis 7 Uhr morgens, 
wird die Ware in der Regel noch 
am selben Tag ausgeliefert. Enge 
Bestellfenster gibt es bei uns nicht. 
So können Sie individuell nach Ih-
ren Bedürfnissen kurzfristig be-
stellen und Ihre Lagerbestände 
niedrig halten. Wir beliefern Sie 

selbstverständlich auch an Feier-
tagen! Durch unseren zentralen 
Standort in der Heiterblickstraße 
im Gewerbegebiet Nordost sind 
wir auch für unsere Kunden bei 
Engpässen über kurze Wege zu 
erreichen. Eine Selbstabholung 
ist zu unseren Geschäftszeiten im-
mer möglich. Auch Privatkunden 
sind natürlich gerne herzlich will-
kommen.  Im Bereich der Bäcke-
reitechnik betreuen wir alle Back-
ofenanlagen der namhaften Her-
steller aus Deutschland. Ebenso 
im Bereich der Sahneautomaten. 
Hier stehen Ihnen zwei hauseigene 
Techniker zur Verfügung, die auch 
bei Notfällen  24 Stunden täglich 
über unsere Notrufnummer zu er-
reichen sind. Sie helfen Ihnen ger-
ne jederzeit weiter.

Heidner Backwaren UG 
(haftungsbeschränkt)

Heiterblickstraße 42
04347 Leipzig

Telefon: 0341 – 23 33 030
Fax:  0341 – 23 33 031

E-Mail: v@heidner.de
www.heidner.de

Dieter Schulz Gase Service GmbH
Ihr Vertriebspartner der Air Liquide 

Das als Fuhrgeschäft 1981 ge-
gründete Familienunterneh-
men, hat sich über die Jahre als 
eines der ersten Betriebe im Ge-
webegebiet Nordost, als Spezi-
alist für Gase etabliert.
Die Mitarbeiter der Dieter 
Schulz Gase Service GmbH ha-
ben sowohl für Firmen als auch 
Privatpersonen ein umfang-
reiches Leistungsspektrum.
- Vertrieb technischer Gase 

der Air Liquide Deutsch-
land GmbH

- Herstellung und Vertrieb 
von medizinischen Sauer-
stoff (24h Service)

- Vertrieb von Gasflaschen 
für Propan und Kohlensäu-
re (CO2)

- Propangasabfüllung → Kun-
deneigene Flaschen werden 
sofort befüllt

- sofortige Befüllung von CO2 
Flaschen z.B. für Getränke, für 
Aquarien und zum Schweißen

- Fachhändler für Schweißbe-
darf

- Autogastankstelle (LPG)
- Ballongas & Zubehör
- Vermietung von Geschäfts-

räumen für z.B. Büro, Lager 
oder Werkstatt mit insgesamt 
ca. 150m² und ausreichend 
Parkmöglichkeiten.

Als Team bieten wir Ihnen 
kompletten Service rund ums 
Gas von Mo.- Fr. 7:00 bis 17:00 
Uhr, wir freuen uns auf Ihren 
Besuch.

Dieter Schulz 
Gase Service GmbH

Stöhrerstraße 24
04347 Leipzig

Telefon: 0341 / 24 45 90
Fax: 0341 / 244 59 20

www.gase-service-schulz.de
info@gase-service-schulz.de

Ihr  – 
 in Leipzig

Freiheit auf zwei Rädern
Seit 2006 präsentiert in Leipzig 
die  Firma motoTeam die Mar-
ke Yamaha. Mit ihrem professi-
onellen Team gibt sie entspre-
chend der japanischen  Philo-
sophie „KANDO“ immer et-
was mehr als erwartet“.Ge-
schäftsführerin Cathrin Dol-
ling: „Auch nach dem Umzug 
2010 in das Gewerbegebiet 
Nordost  sind wir  unserem ei-
genem Leitsatz„ Kompetenz, 
Leidenschaft und Vertrauen“  
stets treu geblieben. Das Ergeb-
nis kommt bei den Bikern gut 
an: Über 700 Motorräder von 
Yamaha haben bereits den mo-
toTeam-Hof verlassen.

Das Angebot und Leistungs-
spektrum von motoTeam ist 
umfassend:
-  Individuelle Beratung vor & 

während des Verkaufes von 
Motorrädern & Rollern

-  attraktive Finanzierungsmög-
lichkeiten

- Probefahrten mit aktuellen Ya-
maha-Motorrädern

-  Vermietung von Motorrädern
- Reparaturen, Servicearbeiten 

an allen japanischen Marken
- Umbauten nach individuellen 

Wünschen
- Reifenservice
- Original Yamaha Ersatzteile - 

Versand deutschlandweit

Stöhrerstraße 15
04347 Leipzig

Telefon: 0341 / 31930013
E-Mail: info@

mototeam-leipzig.de
www.mototeam-leipzig.de

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 09:00-18:00

Sa. 09:00-12:00

VNG – Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft
Braunstraße 7 | 04347 Leipzig | Telefon +49 341 443-0

vng-gruppe.de/erdgas-kann-mehr-wir-auchBackring Halle-Leipzig
Fachgroßhandel für Bäckerei- 

und Konditoreibedarf

Brahestraße 21
04347 Leipzig

Tel.: 0341/4618454
Fax: 0341/4618453

www.backring-
halle-leipzig.com

E-Mail: info@
backring-halle-leipzig.com

Wir suchen Kraftfahrer 
zur Festeinstellung 

(Mo.-Fr.) im Nahverkehr.

                            seit 1993

Arbeitsbühnen von mateco
Perfekte Helfer für sicheres Arbeiten in der Höhe – auch für den Privatgebrauch

Sie müssen einen Baum in Ih-
rem Garten zurückschneiden 
oder wollen für Reparaturar-
beiten sicher auf Ihr Dach ge-
langen? Dann setzen Sie auf die 
zuverlässige Technik von mate-
co. Mit Arbeitsbühnen erspa-
ren Sie sich gefährliche Einsät-
ze mit wackeligen Leitern.  Es 
stehen Ihnen z.B. unterschied-
liche LKW-Arbeitsbühnen zur 
Verfügung, für die Sie ledig-
lich den jeweils zugelassenen 
Führerschein benötigen. Ideal 
geeignet für den Privatbereich 
sind auch unsere Anhänger-Ar-
beitsbühnen, die Sie bequem bei 
uns abholen können.

Unser Leipziger-Kompetenzteam steht Ihnen mit Rat und Tat 
zur Seite. Besuchen Sie uns in der Stöhrerstraße 20 oder rufen 
Sie uns an Tel. 0341 / 234091-0.

Ihr Partner auf dem Gebiet der 
Geotechnik seit über 25 Jahren

Unser Unternehmen leistet seit 
1991 erfolgreiche Arbeit im 
Bereich der Geotechnik. Unser 
Team besteht aus erfahrenen 
Diplomingenieuren und Tech-
nikern, die für unsere Kunden 
bundesweit im Einsatz sind. 
Hinzu kommen beste tech-
nische Voraussetzungen in 
Form modernster Labor- und 
Feldprüftechnik.
Gründungsberatung, Bau-
grunduntersuchung sowie 
Baugrundbeurteilung stellen 
einen wichtigen Teil der Arbeit 
des Ingenieurbüros dar. Zu 
unserem Leistungsangebot 
gehören auch Erdbaukontroll-
prüfungen als Qualitätskont-

rollen bei Bodenverbesserungs- 
bzw. Bodenstabilisierungsmaß-
nahmen, Filterberechnungen für 
Entwässerungsanlagen sowie 
Eignungsuntersuchungen von 
Trag- und Frostschutzmaterial. 
Zu unseren aktuellen Refe-
renzobjekten zählen u.a. das 
Verkehrsprojekt „Chemnitzer 
Modell“, welches die Verknüp-
fung von Eisenbahn- und Stra-
ßenbahnnetz vorsieht, sowie 
verschiedene Projektabschnitte 
des Verkehrsprojekt Deutsche 
Einheit (VDE) Nr. 8. Aber auch 
regionale Hochwasserschutz-
projekte, wie die Deichsanie-
rung an der Weißen Elster, 
werden von uns betreut.

Geotechnisches 
Ingenieurbüro 

Dipl.-Ing. A. Pampel GmbH

Stöhrerstraße 14
04347 Leipzig

Tel.: 0341 / 2 44 35 – 0

info@gce-pampel.de
www.gcepampel.de

Gewerbestandort in bester Lage
Im Gewerbepark Leipzig Nordost ist noch Platz für neue Ideen

Luftaufnahme vom Gewerbegebiet Leipzig Nordost.

www.spedition-zurek.de

Europazentrale Leipzig 
Stöhrerstr. 13 in 04347 Leipzig

MÖBELTRANSPORTE  KÜCHEN  LAGERUNG

(0341) 24 46 70 Zurek-Umzüge im Gewerbegebiet Leipzig Nordost.

Leipzig gilt zu Recht als Boom-
town des Ostens. Nach wie 
vor hat die Messestadt Wachs-
tumspotenzial wie kaum eine 
andere Kommune vergleich-
barer Größe.
Zum einen sind es die „wei-
chen“ Standortfaktoren, die 
Leipzig für Investoren so inte-
ressant macht. Vor allem das 
einzigartige geistig-kulturelle 
Angebot besitzt Strahlkraft bis 
weit über die Landesgrenzen. 
Universität, Hochschulen, 
Gewandhausorchester, Tho-
manerchor, die vielfältige 
Museumslandschaft und eine 
City, die Geschichte atmet, ließ 
und lässt Gäste zu Neubürgern 
werden. Die touristische Auf-
wertung des einst von Tage-
bauen geprägten Umlands tat 
ihr Übriges. 

Moderne Infrastruktur
Aber auch ganz praktische 
Erwägungen tragen dazu 
bei, sich mit Gewerbe oder 
Produktionsstätten in Leipzig 
niederzulassen. An vorderer 
Stelle rangieren dabei die 
moderne Infrastruktur, ein 
enormes Fachkräftepotenzial 
und ein klug eingesetztes 
Instrumentarium der Wirt-
schaftsförderung auf kommu-
naler und Landesebene. Die 
580 000-Einwohner-Metropole 
verfügt in ihrer Peripherie über 
attraktive Gewerbeflächen, 
die selbst „Global Player“ wie 
BMW und Porsche an die Plei-
ße lockten. Neben den Großen 
sind es jedoch im Besonderen 
die Ansiedlungen von mit-
telständischen und Kleinun-
ternehmen, die zur Belebung 
des hiesigen Arbeitsmarktes 
beitragen und der Stadt Steu-
ereinnahmen bescheren. 

Sichtbarer Aufwärtstrend
Der allgegenwärtige wirt-
schaftliche Aufwärtstrend 
Leipzigs wird besonders auf 
den für Industrie, Dienstleis-
tung, Handwerk und Handel 
vorbehaltenen Arealen sicht-
bar. So auch im Gewerbepark 
Leipzig Nordost. 164 Fußball-
felder könnten auf dem Terrain 
im Ortsteil Schönefeld-Ost 
Platz fi nden, wo sich, begin-

nend mit dem ersten Spaten-
stich Anfang der 90er-Jahre, 
ein bunter Branchenmix eta-
blierte. Das Spektrum reicht 
vom Baustoffhandel und 
Buchverlag über technische 
Dienstleister, Projektierungs-
büros und Technikvermieter 
bis hin zum Gashändler, dem 
Branchenschwergewicht VNG 
– Verbundnetz Gas. 

Vorteile liegen auf der Hand
Was sie vereint, sind die Vor-
teile, die mit der Ansiedlung 

im Gewerbepark Leipzig 
Nordost verbunden sind. 
Zu nennen wäre die schnelle 
Erreichbarkeit der Autobahn 
14 über die Bundesstraße 
87. Die Entfernung beträgt 
lediglich 2,5 Kilometer. Bis 
zur Innenstadt sind es nur 
fünf Kilometer, zudem lässt 
sich die Distanz bequem mit 
öffentlichen Verkehrsmit-
teln – per Bus, Straßen- oder 
S-Bahn – bewältigen. Bis zum 
Flughafen Leipzig/Halle und 
DHL-Umschlagkreuz beträgt 

die Fahrzeit etwa 15 Minuten, 
und auch die Neue Messe, 
das BMW- und Porsche-Werk 
befi nden sich in „Reichwei-
te“. Fuhrparkbesitzer wissen 
darüber hinaus zu schätzen, 
dass sich der Gewerbepark 
außerhalb der seit dem 1. März 
2011 geltenden Umweltzone 
befi ndet. 

Noch freie Flächen 
für Interessenten

Die Gesellschaft der Stadt 
Leipzig zur Erschließung, 
Entwicklung und Sanierung 
von Baugebieten mbH (LESG) 
informiert auf ihrer Homepage, 
dass bereits rund 92 Prozent der 
Fläche an über 100 renommierte 
Firmen verkauft seien. Etwa 
90 000 Quadratmeter Fläche 
stünden für Neuansiedlungen 
aus den Bereichen Produktion, 
Handwerk und Dienstleistung 
noch zur Verfügung. Der 
Vermarkter WEP-Projektent-
wicklungs-GmbH weist auf 
seiner Web-Präsenz sechs noch 
zum Verkauf stehende Grund-
stücke mit Flächen von 2500 bis 
11 420 Quadratmetern an der 
Stöhrer- und Theklaer Straße 
aus. Die Parzellierung sei nur 
als Vorschlag zu verstehen, ein 
individueller Zuschnitt nach 
den konkreten Kundenwün-
schen möglich. red. 
Weitere Infos: www.lesg.de 
www.gewerbepark-nordost.de
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Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ✆ 1 12
Krankentransport der Stadt Leipzig ✆ 1 92 22
Allgemeinärztlicher Bereitschaftsdienst ✆ 116 117
■ Telefonanschlüsse der Polizei:
Führungs- und Lagezentrum ✆ 96 64 22 24
Kriminalpolizei ✆ 96 64 22 34
Diese Rufnummern sind rund um die Uhr besetzt. 
Verkehrspolizei ✆ 4 48 38 35 
Diese Rufnummer ist 6 bis 22 Uhr besetzt.
■ Allgemeinärztlicher Bereitschaftsdienst
Vermittlung dringender ärztlicher Hausbesuche über ✆ 116 117
Montag, Dienstag, Donnerstag  19:00-07:00 Uhr 
Mittwoch und Freitag  14:00-07:00 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertag  07:00-07:00 Uhr
■ Allgemeinärztlicher Innendienst
Samstag, Sonn- und Feiertag 09:00:12:00 Uhr und 15:00-17:00 Uhr
Information zur diensthabenden Praxis über ✆ 116 117 oder über 
das Internet www.kvsachsen.de
(Aktuelle Bereitschaftsdienste/Bereitschaftsdienste im 
Direktionsbezirk Leipzig)
■ Kinderärztliche Bereitschaftsdienstpraxis – 
 Riebeckstraße 65, 04317 Leipzig
Montag, Dienstag, Donnerstag  19:00-07:00 Uhr 
Mittwoch und Freitag  14:00-07:00 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertag  07:00-07:00 Uhr
■ Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst
Vermittlung dringender ärztlicher Hausbesuche über ✆ 116 117
Montag bis Freitag  19:00-24:00 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertag  07:00-24:00 Uhr
■ Kinderärztlicher Innendienst
Samstag, Sonn- und Feiertag 09:00-12:00 Uhr u. 15:00-17:00 Uhr
Mittwoch und Freitag  14:00-19:00 Uhr
Information zur diensthabenden Praxis über ✆ 116 117 oder über 
das Internet www.kvsachsen.de (Aktuelle Bereitschaftsdienste/
Bereitschaftsdienste im Direktionsbezirk Leipzig)
■ Allgemein-Chirurgische Bereitschaftsdienstpraxis – 
 Riebeckstraße 65, 04317 Leipzig
Montag bis Freitag  19:00-07:00 Uhr 
Mittwoch und Freitag  14:00-07:00 Uhr 
Samstag, Sonn- und Feiertag  07:00-07:00 Uhr
■ Augenärztlicher und Hautärztlicher Bereitschaftsdienst
Montag bis Freitag  19:00-07:00 Uhr 
Mittwoch und Freitag  14:00-07:00 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertag  07:00-07:00 Uhr
Information zur diensthabenden Praxis über Einsatzzentrale ✆ 116 117 
oder über das Internet www.kvsachsen.de (Aktuelle Bereitschafts-
dienste/Bereitschaftsdienste im Direktionsbezirk Leipzig)
■ HNO - Bereitschaftsdienst
Montag bis Freitag  19:00-24:00 Uhr 
Mittwoch und Freitag  14:00-24:00 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertag  07:00-22:00 Uhr
Information zur diensthabenden Praxis über Einsatzzentrale ✆ 116 117
■ Erreichbarkeit geöffneter Praxen
Informationen über Praxen und deren Öffnungszeiten erhalten Sie 
über das Internet unter www.kvsachsen.de (Suche nach Ärzten und 
Psychotherapeuten).
■ Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:
Abruf der diensthabenden Praxen unter 

www.zahnaerzte-in-sachsen.de oder ✆ 116 117
■ Notdienst an den Uni-Kliniken:
Tag und Nacht: 
Zentrale Notfallaufnahme im Operativen Zentrum, Liebigstr. 20 (An-
fahrt über Paul-List-Straße bzw. P.-Rosenthal-Straße), ✆ 0341 / 97 17 800
- Notfallaufnahme  für Kinder und Jugendliche im Zentrum für 

Frauen- und Kindermedizin, Liebigstraße 20 a, ✆ 0341 / 97 26 242
- Frauenklinik, Liebigstraße 20 a, ✆ 0341/97 26 344
■ Notdienst Klinikum St. Georg:
- 24-Stunden-Bereitschaftsdienste: werktags, an Wochenenden und 

Feiertagen 
- Kinderchirurgische Notfallambulanz (24 Stunden) ✆ 0341/909-3404 
- Standort Eutritzsch: Zentrale interdisziplinäre Notfallaufnahme 

einschließlich Brustschmerzambulanz (Chest Pain Unit) und 
Akutdialysen, 04129 Leipzig, Delitzscher Straße 141, Haus 20, 
✆ 0341/909-3404 

- Standort Grünau: Notfallaufnahme, 04207 Leipzig, Nikolai-
Rumjanzew-Straße 100, Haus 8, ✆ 0341/4 2316 14 

■ Notdienst am Herzzentrum Leipzig:
Brustschmerz-Ambulanz / Chest Pain Unit
24h an 7 Tagen / Woche  Keine Anmeldung erforderlich!
Strümpellstraße 39, ✆ 0341 / 865 - 14 80
■ Apotheken Notdienste:
Leipzig Stadt u. Land: werktags 18–8 Uhr des Folgetages, 
samstags, sonntags und feiertags 8–8 Uhr des Folgetages. 
Inf. über dienstbereite Apotheken über Telefon 1 92 92
Dienstbereite Apotheken:
03.06.2017
• Hegel-Apotheke, Eisenbahnstraße 33, 04315 Leipzig
• Kronen-Apotheke, Wiederitzscher Straße 32, 04155 Leipzig
• Adler Apotheke Liebertwolkwitz, Kirchstraße 5, 04288 Leipzig
04.06.2017
• McMedi Apotheke Gohlis, Karl-Rothe-Straße 9, 04105 Leipzig
• Apotheke Holzhausen, Stötteritzer Landstraße 28, 04288 Leipzig
• Lindenthaler-Apotheke, Lindenthaler Hauptstraße 69, 04158 Leipzig
10.06.2017
• Löwen-Apotheke, Brühl 52 / Nikolaistraße, 04109 Leipzig
• Apotheke im Paunsdorf Center, Paunsdorfer Allee 1, 04329 Leipzig
• Bären-Apotheke, Selliner Straße 13 - 15, 04207 Leipzig 
11.06.2017
• Johannes-Apotheke, Nordstraße 21, 04105 Leipzig
• Arnika-Apotheke, Holzhäuser Str. 81, 04299 Leipzig
• Phönix-Apotheke, Mockauer Str. 123, 04357 Leipzig
• Goethe-Apotheke, Leipziger Straße 70, 04178 Leipzig
■  Kinder- und Jugendnotdienst Leipzig
-  Tag und Nacht Aufnahme und Betreuung für Kinder 
 von 0 bis 12 Jahren, Ringstraße 4, 04209 Leipzig, ✆ 4 12 09 20
- Verständnis-Beratung-Notbleibe (ab 12 J.); 
 Ringstraße 4, 04209 Leipzig, ✆ 4 11 21 30
■ AIDS-Hilfe Leipzig e. V.:  
Ossietzkystr. 18, 04347 Leipzig, ✆ 23 23 126, 
info@leipzig.aidshilfe.de, www.leipzig.aidshilfe.de
■ Kinderschutz-Zentrum Leipzig:
Psycholog. Beratungsst., Erziehungs-, Krisen- und Familienberatung, 
✆ 9 60 28 37, Montag, Dienstag, Donnerstag 8–19, Mittwoch 8–17, 
Freitag 8–13 Uhr
■ Elterntelefon (kostenlos / anonym): ✆  08 00 11 10  550, 
Montag–Freitag 9–11 Uhr, Dienstag und Donnerstag 17–19 Uhr

■ Mädchenwohngruppe:  
für Mädchen zw. 12 und 18 Jahren, auch Inobhutnahme von Mädchen 
in akuter Notlage möglich ✆  5 50 32 21
■ Kinder- u. Jugendtelefon (kostenlos / anonym): 
✆ 08 00 11 10  333 Montag-Samstag 14–20 Uhr, 
europaweite Rufnummer ✆ 116 111
■ Frauen- und Kinderschutzhaus: 
rund um die Uhr erreichbar, ✆ 2 32 42 77
■ Notruf  für Frauen:  
Karl-Liebknecht-Straße 59, 04275 Leipzig, ✆ 3 91 11 99
■ 1. Autonomes Frauenhaus Leipzig: 
rund um die Uhr erreichbar, ✆ 4 79 81 79
■ Selbsthilfegruppe Narcotics Anonymous:
Jeden Samstag 18.15–19.45 Uhr, Suchtberatungsstelle „Impuls“, 
Möckernsche Straße 3, 04155 Leipzig sowie jeden Mittwoch von 
19.00 bis 20.30 Uhr in der Ökomenischen Bahnhofsmission Leipzig 
(Hauptbahnhof Westseite), Willy-Brand-Platz 2A, 04109 Leipzig
■ Suchtberatungsstelle / Notschlafstelle / 
Übergangswohnen für Alkoholabhängige: 
Haus Alt-Schönefeld, Theklaer Straße 11, ✆ 23 41 90
■ Alternative  Drogenhilfe: Chopinstr. 13,  04103 Leipzig, ✆ 91 35 60, 
Beratung für Drogen- und Medikamentenabhängige, Montag–Donners-
tag 8–20, Freitag 13–20 Uhr; Notschlafstelle täglich 20.15–9.30 Uhr
■ Anonyme Alkoholiker Leipzig: 
✆ 0157/73 97 30 12 o.  ✆ 0345/1 92 95, Mo., 17–19 Uhr, Pr.-Eugen-Str. 
21; Mo., 18–19 Uhr, Bahnhofsmission HBF-Westseite; Di.18.30–20.30 
Uhr, Konradstr. 60a; Mi., 18-19.30 Uhr, Breisgaustr. 53; Do. 18–20 
Uhr, K.-Eisner-Str. 22; Fr.18–20 Uhr, Teekeller Nordkirche; Sa.,18–20 
Uhr, Oase Karlsruherstr. 29; So. 10–11.30 Uhr, Möckernsche Str. 3. 
Englischsprachige AA: ✆ 030/7 87 51 88: Di.,19–20 Uhr, Hedwigstr. 
20; Sa., 11–12 Uhr, Möckernsche Str. 3.
■ Telefonseelsorge (kostenlos): ✆ 08 00 / 1 11 - 01 11 u. - 02 22
■ Übernachtungshaus für wohnungslose Männer: 
Rückmarsdorfer Str. 7, 04179 Leipzig, ✆ 0341 / 1 23 - 45 04, 
Fax: 0341 / 1 23 - 45 05
■ Leipziger Strafverteidiger e.V.:  ✆ 01 72 / 3 64 10 41, 
Montag–Freitag 18–8 Uhr und Freitag 12–Montag 8 Uhr 
■ Krisentelefon: 
Montag bis Freitag: Von abends 19:00 Uhr bis morgens 07:00 Uhr 
des  Folgetages, samstags/sonntags und feiertags rund um die Uhr. 
Telefon-Nr. 0341 99990000 (Tel.-Kosten zum Ortstarif)
■ Weißer Ring (Beratung und Hilfe für Kriminalitätsopfer),✆ 6 88 85 93
■ Obdachlosen-Notquartier:  Heilsarmee „Die Brücke“, 
✆ 2 51 88 80 oder 2 51 23 33, Anmeldung durchgehend möglich.
■ Leipziger Bündnis gegen Depression  
Infotelefon über Leipziger Beratungs- und Hilfsangebote zum Thema 
Depression dienstags 16:00 – 17:00 Uhr, ✆ 0341 9724472
■ www.tiernothilfe-leipzig.de ✆ 0172/1 36 20 20
■ Amtstierärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Der Amtstierärztliche Bereitschaftsdienst mit dazugehörigen öffentlich-
rechtlichen Tierfahrdienst ist über die Integrierte Rettungsleitstelle 
Leipzig (0341/55004-4000) zu erreichen.

HIER BEKOMME ICH HILFE!

Pflege-Notruf
Sofort-Aufnahme von pflegebedürftigen Senioren –
Tag und Nacht, alle Pflegegrade
Residenz Ambiente, Telefon 0341 6866-817

www.sbwleipzig.de

STÄDTISCHES
BESTATTUNGSWESEN
LEIPZIG GMBH

Kompetente Dienstleistungen 
aus einer Hand-von der Bestattung 
bis zur Grabpfl ege

Bestattung: 0341 8610770
Grabpfl ege: 0341 8611589
Blumeneck: 0341 4240181

HILFE IM TRAUERFALL

Tag & Nacht:
Büroöffnungszeiten:  8.00 bis 20.00 Uhr

03 41/2 41 13 02
www.bestattungshaus-ewig.de

„EWIG“
Inhaber: 

H. Seewald

BESTATTUNGS-
HAUS 

04347 Leipzig
Bautzner Straße 18

Urlaub Franken

Bei Bamberg, 5 T. HP ab 188,- €, eig. Metz-
gerei, Menüwahl,  09535-241, Prosp. anf.

Entspannter Urlaub in der Lüneburger Heide

In unmittelbarer Nähe zu dieser außergewöhnlichen Heiltherme und inmitten der wunderschö-

nen Lüneburger Heide liegt unser sonnenhotel AMTSHEIDE. Die einzigartige Landschaft der Lü-

neburger Heide rund um Bad Bevensen eröffnet ein Hochgenuss an Naturerlebnis. Erholung, 

Gesundheit, Wellness und Sport sind in Bad Bevensen mit Norddeutschlands größten Wellness-

und Gesundheitsbades, der Jod-Sole-Therme garantiert.

Das 4-Sterne sonnenhotel AMTSHEIDE bietet Ihnen traumhafte Entspannung im Wellnessbereich mit 

kleiner Terrasse, Hallenbad, Whirlpool, Sauna, Bio-Sauna, Dampfbad, Fitnessraum, Health Center (im 

Haupthaus) und dem Spa Center (im Golfhotel). Ein leckeres Frühstück an unserem reichhaltigen 

Frühstücksbuffet lässt Sie gut in den Tag starten.  Unser Restaurant mit herrlichem Wintergarten und 

der geselligen Hotelbar lässt den Urlaubstag mit einer Auswahl an regionalen und saisonalen Speisen 

kulinarisch ausklingen.

Wohlfühltage in der Heide
Anreise täglich. Buchbar auf Anfrage, nach 

Verfügbarkeit (Feiertage ausgenommen)

Reisezeitraum: 19.04.-15.10.17

Im Preis enthaltene Leistungen: 

 2 Übernachtungen in 

 Ihrer Zimmerkategorie

 1 Glas Heidesekt zur 

 Begrüßung bei Anreise

 täglich Heide-Schlemmer-

 Frühstücksbuffet

 täglich Abendessen im Rahmen 

 unserer beliebten Halbpension

1 x Rückenmassage (20 Min.)

 1 x Eintritt in die Jod-Sole-Therme   

 (120 Min.)

 freie Nutzung des Saunabereiches   

 sowie des Hallenbades und des   

 Whirlpools
Jod-Sole-Therme Bad Bevensen

Leserreisen

3 Tage inkl. Halbpension

nur € 169,- pro Person im DZ/EZ

Preise pro Person im

Reisezeitraum:

Einzel-/Doppelzimmer      169,- € 

Kinderermäßigungen: bis 6 Jahre frei, 7-11 Jahre 50 %,

12-17 Jahre 25%. Weitere Kinder auf Anfrage.

Eigene Hin-/Rückreise. Preise exkl. Kurtaxe. Veranstalter: 

Sonnenhotels Deutschland GmbH & Co. KG

Irrtümer, Druckfehler und Programmänderungen vorbehalten. 

Information und Buchung:

Kostenlose Hotline: 
0800/77 44 555 
oder unter 05321 / 68 55 40

Buchungs-Code bitte angeben: LR-1702-SAH

E-Mail: zentralreservierung@sonnenhotels.de

REISEMARKT TIPPS FÜR IHREN URLAUB

(djd). Hautnah dabei sein, wenn 
die Lüneburger Heide allmählich 
ihre Farbe wechselt - vom ersten, 
zarten Frühlingsgrün in ihr typi-
sches Violett. Wenn das Moor aus 
seiner Winterruhe erwacht und 
die neugeborenen Heidschnu-
cken-Lämmer die Welt entde-
cken. Für Radler und Wanderer 
beginnt jetzt die schönste Zeit des 
Jahres. Mit leichtem Rückenwind 
und der Sonne im Gesicht. Idealer 
Ausgangspunkt für ausgiebige 
Touren ist das malerische Hei-
destädtchen Schneverdingen. 
Von dort aus geht es auf eigene 
Faust oder geführt durch den 
Naturpark. Von der Kunst-
Route bis zum Familienausfl ug 
ist alles dabei.

Die Heide erwacht
Erleben, entdecken, erholen: Die schönsten Touren durch die Lüneburger Heide

Auf in die „schnucke-
ligsten“ Ecken

Zu den beliebtesten Wander-
wegen gehört der Heidschnu-
ckenweg, der Hamburg und 
Celle miteinander verbindet. 
Er verläuft durch dichte Wäl-
der, weite Heidefl ächen und 
verschwiegene Moore. Von 
Schneverdingen aus kann 
er in unterschiedlich langen 
Etappen erkundet werden. 
Doch auch viele weitere gut 
ausgeschilderte Wege führen 
an dem Heidestädtchen vor-
bei. Tipp für Familien: Ein 
Ausfl ug in das Landschafts-
schutzgebiet Höpen, in dem 
der Heideschäfer sich um seine 
vierbeinigen Schützlinge küm-

mert. Ein Abend am Schafstall 
mit Lagerfeuer und Musik lässt 
den Tag entspannt ausklingen. 
Wer gern mehr über Land und 
Leute erfahren möchte, schließt 
sich einer geführten Tour an, 
etwa durch das Pietzmoor. Die 
kundigen Gästeführer liefern 
Geschichte aus erster Hand, 
zum Beispiel über die stum-

men Wächter der Lüneburger 
Heide. Weitere Informationen, 
Tipps und Termine gibt es 
unter www.schneverdingen-
touristik.de.

Die Heide erradeln
Der Wilseder Berg zieht Radler 
von nah und fern an. Mit gera-
de einmal 170 Metern ist er die 
höchste Erhebung in der Hei-
de. Von Schneverdingen aus 
erreicht man ihn in Richtung 
Nordosten, vorbei an beschau-
lichen Dörfern, Wiesen, Auen 
und natürlich den weiten Hei-
defl ächen. Kulturfans sollten 
sich die „Heide-Kunst-Tour“ 
nicht entgehen lassen. Auf 
rund 54 Kilometern führt sie 

an 38 Außenskulpturen ent-
lang und verbindet Museen 
und historische Hofanlagen. 
Stopps lohnen sich in den Gast-
häusern, Cafés und Hofl äden 
am Wegesrand. Dort stehen 
Spezialitäten wie Buchwei-
zentorte, Lammbraten und 
Köstlichkeiten mit Heidehonig 
auf der Karte. Apropos: Wer 
die Heide schon jetzt einmal 
in ihrer ganzen leuchtenden 
Pracht bewundern möchte, 
plant noch einen Abstecher in 
den Heidegarten im Höpen 
ein. Dort blühen rund ums 
Jahr mehr als 150.000 Pfl anzen 
in 180 verschiedenen Sorten - 
ein bundesweit einzigartiges 
Projekt.

Foto: djd/
Schneverdingen Touristik
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 Bekanntmachung der Stadtreinigung

Standorte Schadstoffmobil
zur Schadstoffannahme aus Haushalten

Montag, 05.06. Feiertag (Pfi ngstmontag)
Dienstag, 06.06. Kleinzschocher, Grünau-Siedlung, 
 Lausen-Grünau
08.45-09.30 Uhr Eythraer Straße/Kötzschauer Straße
09.45-10.30 Uhr Schönauer Str. /gegenüber Goldrutenweg 
 (Zufahrt Berufsakademie)
10.45-11.30 Uhr Schweinfurter Straße/Würzburger Straße
12.30-13.15 Uhr Krakauer Straße 2 (Wertstoffhof)
13.30-14.15 Uhr Lausener Dorfplatz
Mittwoch, 07.06. Grünau-Mitte, Lausen-Grünau, Grünau-Ost
08.45-09.30 Uhr Ringstraße (Nähe Nr. 123)
09.45-10.30 Uhr Breisgaustraße (hinter Seniorenwohnpark, 
 Höhe Garagenhof)
10.45-11.30 Uhr Miltitzer Allee (Nähe Nr. 42)
12.30-13.15 Uhr Straße am See/Zingster Straße
13.30-14.15 Uhr Gärtnerstraße 36 (Wertstoffhof)
Donnerstag, 08.06. Grünau-Nord, Schönau, Grünau-Mitte, 
 Grünau-Ost
08.45-09.30 Uhr Uranusstraße (Nähe Nr. 2-14, Parkplatz)
09.45-10.30 Uhr Schönauer Ring/Am Schwalbennest 
 (Nähe Nr. 33)
10.45-11.30 Uhr Schönauer Straße/Garskestraße (Feuerwehr)
12.30-13.15 Uhr Asternweg/Nelkenweg
13.30-14.15 Uhr Dahlienstraße (Nähe Nr. 30)
Montag, 12.06. Miltitz, Burghausen-Rückmarsdorf, 
 Neulindenau, Altlindenau
11.45-12.30 Uhr Auenweg (Nähe Nr. 28, Glascontainer)
13.30-14.15 Uhr Sandberg/Weinberg
14.30-15.15 Uhr Zum Bahnhof/Vorplatz Bhf. Rückmarsdorf
15.30-16.15 Uhr Dr.-Hermann-Duncker-Straße/ Beckerstraße
16.30-17.15 Uhr Demmeringstraße/Röntgenstraße
Dienstag, 13.06. Burghausen-Rückmarsdorf, 
 Böhlitz-Ehrenberg, Leutzsch
11.45-12.30 Uhr Am Dorfplatz
13.30-14.15 Uhr Feldlerchenweg/Obere Mühlenstraße
14.30-15.15 Uhr Südstraße/Waldmeisterweg
15.30-16.15 Uhr Philipp-Reis-Straße/Hellerstraße
16.30-17.15 Uhr Sattelhofstraße/Wohlgemuthstraße
Mittwoch, 14.06. Leutzsch, Altlindenau, Lindenau, 
 Neulindenau
11.45-12.30 Uhr Pfi ngstweide/Heimteichstraße
13.30-14.15 Uhr Rietschelstraße/Hempelstraße
14.30-15.15 Uhr Rietschelstraße/Mühligstraße
15.30-16.15 Uhr verlängerte Jordanstraße 
 (Streetball-Feld Henriettenpark)
16.30-17.15 Uhr Demmeringstraße/Lützner Plan
Donnerstag, 15.06. Lützschena-Stahmeln, Wahren, Möckern
11.45-12.30 Uhr Radefelder Weg (Feuerwehr)
13.30-14.15 Uhr Mühlenstraße (Bauhof)
14.30-15.15 Uhr Schillerplatz
15.30-16.15 Uhr Linkelstraße (Nähe Nr. 32)
16.30-17.15 Uhr Blücherstraße/Elli-Voigt-Straße 

Verschiebung der Abfallentsorgung 
durch Feiertag (Pfi ngstmontag)

Durch den Feiertag, 05.06.2017 (Pfi ngstmontag), verschieben sich vom 
05. bis 09.06.2017 alle Leerungen von Abfallbehältern auf den jeweils 
nächsten Werktag:
 Montag, 05.06.2017 verlegt auf Dienstag, 06.06.2017
 Dienstag, 06.06.2017 verlegt auf Mittwoch, 07.06.2017
 Mittwoch, 07.06.2017 verlegt auf Donnerstag, 08.06.2017
 Donnerstag, 08.06.2017 verlegt auf Freitag, 09.06.2017
 Freitag, 09.06.2017 verlegt auf Samstag, 10.06.2017
Diese Regelung übernimmt auch die ALL Abfall-Logistik Leipzig GmbH, 
die für die Entsorgung der Blauen Tonnen und Gelben Tonnen/Säcke 
zuständig ist. Rückfragen rund um die Abfallentsorgung beantworten die 
Mitarbeiter der Stadtreinigung Leipzig am Abfalltelefon unter 6 57 11 11. 

Stationäre Schadstoffsammelstelle
Die stationäre Schadstoffsammelstelle in der Lößniger Straße 7 hat 
folgende Öffnungszeiten. Mo., Di., Mi., Fr. 10.00-12.45 Uhr und 13.15-18.00 
Uhr, Do. 10.00-12.45 Uhr und 13.15-19.00 Uhr sowie Sa. 08.30-14.00 Uhr. 
Nur in dieser Zeit können außer Schadstoffen kleine Mengen Bauabfälle 
– diese kostenpfl ichtig – abgegeben und Gartenabfall-Wertmarken erwor-
ben werden. 

Bürgertelefon „Abfall“
Für alle Fragen rund um das Thema Abfallentsorgung unterhält die 
Leipziger Stadtreinigung das Bürgertelefon „Abfall“.  Unter 6 57 11 11 
erhalten die Leipziger Bürger zu folgenden Sprechzeiten fachkundige 
und kompetente Beratung: Mo., Mi. 8.00-12.00 und 12.30-15.00 Uhr, 
Di. 8.00-12.00 und 12.30-17.00 Uhr, Do. 8.00-12.00 und 12.30-16.00 Uhr, 
Fr. 8.00-13.00 Uhr. 
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